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14. Änderung des F-Planes der Gemeinde Probsteierhagen 

1. ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG 

Die Nähe zur Ostsee, die gute verkehrlichen Anbindung an die Landeshauptstadt Kiel sowie der 
bis heute weitgehend erhaltene dörfliche Charakter, haben dazu beigetragen, dass sich die 
Gemeinde Probsteierhagen zu einem attraktiven Wohnort entwickeln hat. Die Einwohnerzahl 
entwickelte sich seit dem Jahr 2000 weitestgehend positiv und ein weiterer Zuwachs an 
Einwohnern und Haushalten wird für die kommenden Jahre prognostiziert. Auch der 
Wohnungsbestand der Gemeinde wuchs im gleichen Zeitraum kontinuierlich. 

Aufgrund der genannten guten Rahmenbedingungen besteht nach Aussage der Gemeinde eine 
überdurchschnittliche Nachfrage nach Baugrundstücken, die derzeit nicht befriedigt werden kann. 
Als Siedlungsschwerpunkt auf der Siedlungsachse Kiel - Schönberg kommt der Gemeinde 
Probsteierhagen zudem die Aufgabe zu, auch Flächen für eine wohnbauliche Entwicklung 
vorzuhalten. 

Nachdem alle Grundstücke des letzten Baugebietes „Dabeler Ring" veräußert sind und damit 
keine Wohnbaugrundstücke mehr in Probsteierhagen zur Verfügung stehen. beabsichtigt die 
Gemeinde nunmehr ein weiteres Baugebiet zu entwickeln. 

Im Zuge der Vorplanung wurden zur Bereitstellung von Beurteilungsgrundlagen Betrachtungen 
zu den Potentialen der Innenentwicklung sowie zur künftigen Siedlungsentwicklung durchgeführt. 
Weitergehende Aussagen zu diesen Untersuchungen können den entsprechenden Kapiteln 
dieser Begründung entnommen werden. 

Da sich weite Teile der an den Siedlungskörper anschließenden landwirtschaftlichen Flächen 
innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Dobersdorfer See, Passader See mit dem Oberlauf 
der Hagener Au. Kasseteiche und Umgebung" (Kreisverordnung vom 30. März 1999) befinden, 
wird eine Entlassung aus dem Landschaftsschutz erforderlich. Zur Vorbereitung und Begründung 
der Entlassung ist von dem Büro BIOPLAN, Dr. Marion Schumann, Schellhorn eine 
landschaftsplanerische Stellungnahme erarbeitet worden. 

Diese Aussagen dieser Stellungnahme werden durch eine FFH-Vorprüfung nach Art. 6(3) FFH-
Richtlinie bzw. § 34 BNatSchG für das FFH-Gebiet DE-1627-321 „Hagener Au und Passader 
See" ergänzt, die der Frage nachgeht. ob das Vorhaben möglicherweise zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes führen könnte. 

Die jetzt im Ergebnis insbesondere der Untersuchung zur Siedlungsentwicklung und der damit 
erfolgten Abstimmungen mit den Fachbehörden vorliegende Fläche befindet sich im Eigentum 
eines privaten Erschließungsträgers, der die Fläche entwickeln möchte. Dieser ist mit dem 
Anliegen an die Gemeinde herangetreten, für die Umsetzung der Planung durch die Aufstellung 
der entsprechenden Bauleitpläne die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

Da wie bereits ausgeführt in der Gemeinde eine Nachfrage nach Grundstücken sowohl für eine 
Einzel- und Doppelhausbebauung als auch für andere Wohnformen besteht, begrüßt die 
Gemeinde Probsteierhagen dieses Vorhaben und hat die Beschlüsse zur Einleitung der 
erforderlichen Bauleitplanverfahren gefasst. 

Die Gemeinde beabsichtigt im Zuge der vorliegenden Planung zudem eine Fläche für eine 
Kindertagesstätte bereitzustellen, um auch dem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen 
gerecht zu werden. 

Gleichzeitig sollen ebenfalls die naturschutzfachlichen Aspekte der Planung beachtet und auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsprechende Festsetzungen zu 
Ausgleichsmaßnahmen sowie zur Sicherstellung der Minimierung bzw. Vermeidung von 
Beeinträchtigungen des Bereiches der Hagener Au getroffen werden. 

Da sich die geplanten Vorhaben nicht aus dem geltenden F-Plan der Gemeinde entwickeln, ist 
die Änderung des F-Planes erforderlich. Vor diesem Hintergrund ist zur Sicherstellung einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die 
Aufstellung der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

Im Parallelverfahren erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 13. 
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14. Änderung des F-Planes der Gemeinde Probsteierhagen 

2. RECHTSGRUNDLAGEN UND VERFAHREN  

2.1. Rechtsgrundlagen  

Die vorliegende 14. Änderung des Flächennutzungsplanes (F-Plan) der Gemeinde 
Probsteierhagen wird auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) sowie der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Landesbauordnung für Schleswig-Holstein (LBO) in 
den jeweils gültigen Fassungen aufgestellt. 

Gemäß § 2 (4) BauGB ist zur Planung eine Umweltprüfung durchzuführen, deren Ergebnisse 
gemäß § 2a BauGB im Umweltbericht dokumentiert und zusammengefasst werden sollen. Der 
Umweltbericht ist Bestandteil dieser Begründung (vgl. Kapitel 12) und wird zeitgleich zur 
Bauleitplanung erarbeitet. Für die Bauleitplanung wesentliche Aussagen des Umweltberichtes 
werden in Kapitel 7 zusammengefasst. 

Die Fläche des Plangebietes liegt im Landschaftsschutzgebiet „Dobersdorfer See, Passader See 
mit dem Oberlauf der Hagener Au, Kasseteiche und Umgebung" (Kreisverordnung vom 30. März 
1999). Die Fläche westlich der K 31 grenzt an das FFH-Gebiet 1627-321 „Hagener Au und 
Passader See" und an die Hauptverbundachse „Hagener Au und Salzau mit Uferbereichen des 
Passader Sees und des nördlichen Dobersdorfer Sees" des landesweiten Schutzgebiets- und 
Biotopverbundsystems. Eine Bauleitplanung setzt die Entlassung aus dem Landschaftsschutz 
voraus. Der Antrag auf Entlassung aus dem Landschaftsschutz wird parallel zur Aufstellung der 
14. Änderung des F-Planes betrieben. 

Die untere Naturschutzbehörde des Kreises Plön hat in ihrer Stellungnahme zur frühzeitigen 
Behördenbeteiligung sowie in den erfolgten Abstimmungen ihre Zustimmung zur Entwicklung der 
vorliegenden Flächen signalisiert unter der Voraussetzung, dass die landesplanerische 
Stellungnahme mit einem entsprechenden positiven Votum vorliegt. Die Stellungnahme der 
Landesplanungsbehörde mit der Inaussichtstellung der Zustimmung zum Vorhaben liegt vor. 
Dabei wird festgestellt, dass die Ermittlungen der Gemeinde zu den Potentialen der 
Innenentwicklung und den Entwicklungsmöglichkeiten in den Außenbereich, die der 
Entscheidung für die vorliegende Fläche zugrunde liegen, nachvollziehbar sind. Die Zustimmung 
wird an die Voraussetzung geknüpft, dass die untere Naturschutzbehörde die Entwicklung 
mitträgt. 

Nach Auffassung der Gemeinde liegen die Voraussetzungen für die abschließende Zustimmung 
der Landesplanungsbehörde und damit auch die Voraussetzung, einen Antrag auf Entlassung 
aus dem Landschaftsschutz zu stellen, vor. 

Nach Abschluss des Verfahrens wird der vorliegenden Planung gemäß § 10 (4) BauGB eine 
zusammenfassende Erklärung beigefügt. Diese gibt Auskunft über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der Planung 
berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen die Pläne nach Abwägung mit den geprüften, 
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurden. 

2.2. Verfahren  

Der Aufstellungsbeschluss zur 14. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am 15.12.2016 
von der Gemeindevertretung der Gemeinde Probsteierhagen gefasst und umfasste seinerzeit 
auch noch eine Fläche östlich der Kreisstraße 31 (K 31, Wulfsdorfer Weg). Mit Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 21.09.2017 wurde der Geltungsbereich der Planung auf den jetzt 
vorliegenden Flächenumgriff angepasst. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wurde im Rahmen einer 
gesonderten Veranstaltung am 15.02.2018 durchgeführt. 

Auf der Grundlage der Vorentwurfsfassung wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange mit Schreiben vom 12.02.2018 gemäß § 4 (1) BauGB an der Planung 
beteiligt. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Probsteierhagen hat in ihrer Sitzung am 24.05.2018 über 
die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen beraten und zu der Planung den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gefasst. 
Gleichzeitig wurde bestimmt, dass entsprechend § 3 (2) i.V.m. § 4 (2) BauGB die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen und 
Stellungnahmen einzureichen sind. 

Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 02.07.2018 bis einschließlich 10.08.2018. Die von der 
Planung berührten Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
14.06.2018 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
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14. Änderung des F-Planes der Gemeinde Probsteierhagen 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Probsteierhagen hat die zur 14. Änderung des F-Planes 
abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange am 21.02.2019 abschließend geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. In gleicher 
Sitzung wurde der abschließende Beschluss gefasst und die Begründung gebilligt. 

2.3. Änderungen der Planung nach der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  

Auf Grund der Weiterentwicklung der Planung sowie der im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgten Änderungen der Planung, die nachfolgend 
zusammenfassend erläutert werden. 

Die geplanten Bauflächen werden abweichend vom bisherigen Vorentwurf der Planung 
künftig nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung als Wohnbauflächen dargestellt. 

Auf den zunächst vorgesehenen Standort für den Kindergarten am nordwestlichen Rand der 
geplanten Bauflächen wird zugunsten eines größeren Abstandes baulicher Nutzungen zum 
Kerbtal und Auwaldrest im Norden verzichtet. 

Nach derzeitigem Planungsstand ist es Absicht der Gemeinde, einen Alternativstandort am 
östlichen bzw. nördlichen Rand des Plangebietes für die Ansiedlung einer KiTa vorzusehen. 

Ein konkreter Standort wird auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht ausgewiesen. 
Die Standortentscheidung soll auf der Ebene der Bebauungsplanung getroffen werden. Eine 
Kindertagesstätte kann innerhalb einer Wohnbaufläche vorgesehen bzw. aus dieser 
entwickelt werden. 

Mit der Vergrößerung des Abstandes der baulichen Nutzung zum Kerbtal und Auwaldrest im 
Norden geht eine Verringerung des Abstandes zur Hagener Au im südlichen bzw. 
südwestlichen Bereich einher, um einen städtebaulich schlüssigen Abschluss des Gebietes 
nach Westen zu erreichen, der in seiner Ausformung auf bestehende Siedlungsränder der 
Gemeinde Bezug nimmt. Der Abstand wird an der schmalsten Stelle um ca. 30,0 m auf dann 
120,0 m verringert. Im Süden bleibt der Abstand zum dort vorhandenen Kerbtal gleich. 

Die bislang für den Kindergarten vorgesehene Fläche soll künftig auf hierfür geeigneten 
Teilflächen der Anlage eines Regenwasserrückhaltebeckens dienen. D.h., dass der bislang 
im Konzept skizzierte Standort innerhalb des 150,0 m Streifens zur Hagener Au nicht mehr 
für die Regenrückhaltung genutzt wird, sondern nahezu vollständig entsprechenden 
Aufwertungsmaßnahmen zugutekommt. 

Das geplante Rückhaltebecken soll so weit möglich und überwiegend außerhalb des 150 m 
Streifens bleiben. Auf Grund der erforderlichen Größe, die im Zuge der weiteren Planung 
detailliert ermittelt und mit dem Gewässerunterhaltungsverband abgestimmt wird, sowie der 
vorhandenen Topografie muss aller Wahrscheinlichkeit nach ein Anteil des 
Regenwasserrückhaltebeckens in den 150 m Streifen hineinragen. Dies wird jedoch in 
Anbetracht des Eingriffs und der verfolgten Optimierung der Einfügung in das Gelände und 
damit der Minimierung von Bodenbewegungen als vertretbar angesehen. 

Im Bereich der Abstandsfläche/Maßnahmenfläche an der Hagener Au wird auf die Anlage 
von öffentlich zu nutzenden Grünflächen verzichtet. Eine Ausnahme bildet ein Fußweg, der 
am östlichen Rand der Maßnahmenfläche vorgesehen werden soll. Für die 
Maßnahmenfläche ist nach derzeitigem Stand der Planung die Entwicklung von extensiv 
genutztem Grünland vorgesehen. Vorzugsweise soll eine Beweidung stattfinden, um die 
Pufferwirkung der Fläche gegenüber dem FFH-Gebiet zu unterstützen. 

An der Ostgrenze des Weidegrünlandes bzw. der Westgrenze der geplanten Bebauung ist 
die Pflanzung einer naturnahen Hecke aus Sträuchern und Bäumen geplant. Zwischen Hecke 
und Grünland soll ein Wanderweg verlaufen, der den Weg um das Baugebiet zu einem 
Rundweg ergänzt. Die Breite der Fläche innerhalb derer der Wanderweg vorgesehen werden 
soll sowie die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmenfläche wird im Zuge der Aufstellung 
des B-Planes Nr. 13 bestimmt. 

Die nach der Entlassung der geplanten Bauflächen im Landschaftsschutzgebiet 
verbleibenden Flächen sind nachrichtlich gekennzeichnet worden. 

Die Lage der Ortsdurchfahrtsgrenze ist nachrichtlich in die Planzeichnung aufgenommen 
worden. 

Die Begründung zur F-Planänderung wurde hinsichtlich der o.g. Punkte sowie der im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligungsverfahren eingegangenen Hinweise ergänzt. 
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14. Änderung des F-Planes der Gemeinde Probsteierhagen 

Dies sind unter anderem auch ergänzende Aussagen zum prognostizierten 
Wohnungsneubaubedarf in der Gemeinde, der verkehrlichen Erschließung, erforderlicher 
Lärmschutzmaßnahmen sowie zur Ableitung des Oberflächenwassers und weiterer Aussagen 
zur technischen Infrastruktur. 

3. ANGABEN ZUR LAGE UND ZUM BESTAND  

3.1. Lage des Plangebietes  

Die Gemeinde Probsteierhagen liegt östlich der Landeshauptstadt Kiel und westlich der 
Gemeinde Schönberg in der Probstei. Die Gemeinde ist über die Landesstraße 50 an die 
genannten Orte angebunden. Die Entfernungen nach Kiel bzw. Schönberg betragen ca. 10,0 km 
bzw. 6,0 km. 

Das Plangebiet selbst befindet sich südlich der Hauptortslage westlich der K 31 (Wulfsdorfer 
Weg), der die Gemeinde in südlicher Richtung mit Preetz verbindet. 

Nördlich der Hauptortslage verläuft die Bahnstrecke Kiel — Schönberg, die reaktiviert werden soll 
und diesbezüglich eine besondere Bedeutung für die Gemeinde hinsichtlich der Anbindung nach 
Kiel hat. 

Lage des Plangebietes innerhalb des Siedlungszusammenhanges der Gemeinde (Luftbild: Google Maps) 

Das Plangebiet umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen westlich des Wulfsdorfer Weges. Der 
Geltungsbereich wird begrenzt: 

im Norden durch die Flächen der Dörfergemeinschaftsschule sowie die bestehende 
Wohnbebauung am Blomeweg, 

im Osten durch den Verlauf der K 31 (Wulfsdorfer Weg), 

im Süden durch angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen sowie den Verlauf eines 
Wanderweges und 

im Westen durch den Verlauf der Hagener Au und den sie umgebenden Waldflächen. 

Der Geltungsbereich der 14. Änderung des F-Planes hat eine Größe von ca. 12,40 ha. Das 
Plangebiet befindet sich auf Höhenlagen zwischen ca. 19,00 m über NN (Normal Null) am 
westlichen Rand und ca. 31,00 m über NN am östlichen Rand des Plangebietes. Der 
Geltungsbereich weist insbesondere im östlichen Bereich eine bewegte Topografie auf. Innerhalb 
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14. Änderung des F-Planes der Gemeinde Probsteierhagen 

des für eine Bebauung vorgesehenen Bereiches fällt das Gelände von der K 31 ausgehend um 
ca. 5,00 m nach Westen ab. 

Die Fläche des Plangeltungsbereiches befindet sich im Eigentum eines privaten 
Erschließungsträgers. 

Darstellung des Plangeltungsbereiches 

3.2. Derzeitige Nutzung des Plangebietes  

Die Fläche des Plangebietes wird derzeit landwirtschaftlich als Ackerbaufläche im zentralen 
Bereich sowie als Grünlandfläche am nördlichen und westlichen Rand genutzt. 

, . e 

Topografie des Plangebietes Bestandsplan 

Im nordwestlichen Bereich befindet sich eine Biotopfläche, die sich aus einem Kleingewässer und 
umgebenden Ruderalflächen zusammensetzt. 
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14. Änderung des F-Planes der Gemeinde Probsteierhagen 

Blick nach Osten Blick nach Osten mit bestehendem Kleingewässer 

Blick nach Osten mit dem Verlauf des Wanderweges Blick nach Nordwesten 

Im nördlichen Bereich des Plangebietes befinden sich Gehölz- bzw. Waldflächen sowie der 
Verlauf eines Baches. 

Entlang des südlichen Randes des Plangebietes verläuft ein wassergebundener Fuß- und 
Radweg, der den Wulfsdorfer Weg mit den Flächen um die Hagener Au herum verbindet. Die 
weiter südlich gelegenen Flächen werden ebenfalls landwirtschaftlich genutzt. 

Verlauf der K 31 nach Norden Blick von der K 31 nach Westen 

Im Norden des Gebietes grenzen das Schulgelände, der Schulteich sowie vorhandene 
Wohnbebauung am Blomeweg an den Planbereich an. 

Westlich des Plangebietes verläuft die Hagener Au mit den umgebenden Wald- und 
Gehölzflächen. 

3.3. Baugrundverhältnisse  

Eine Baugrundvorerkundung und allgemeine Beurteilung der Baugrundverhältnisse und 
Versickerungsfähigkeit für das Gebiet ist noch nicht erstellt worden. 

Auf Grund der bekannten Untergrundverhältnisse kann jedoch zu jetzigen Zeitpunkt schon die 
Aussage getroffen werden, dass eine Versickerung von Niederschlagswasser im Bereich des 
Plangebietes nicht möglich sein wird, da der Untergrund nicht die notwendige Durchlässigkeit 
aufweist. 

Nach Aussage des Umweltberichtes wurden die ersten Aussagen zu den Bodenverhältnissen für 
das Gemeindegebiet Probsteierhagens dem Landschaftsplan entnommen. Demnach besteht der 
Untergrund des Planungsraumes aus Geschiebelehm. 
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14. Änderung des F-Planes der Gemeinde Probsteierhagen 

Der für die Bebauung vorgesehene Bereich weist überwiegend grundwasserferne Böden auf. 
Eine grundwassernahe Senke besteht südlich des Schulteiches. Sie führt zeitweilig Wasser. 

4. UBERGEORDNETE UND VORANGEGANGENE PLANUNGEN 

4.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung  

Gemäß § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Für die 
Gemeinde Probsteierhagen maßgebende Aussagen zu den Zielen der Raumordnung finden sich 
im Regionalplan für den Planungsraum III (REP III), bestehend aus den kreisfreien Städten Kiel 
und Neumünster sowie den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön aus dem Jahr 2000. In 
diesem sind die Aussagen des Landesraumordnungsplanes für Schleswig-Holstein aus dem 
Jahre 1998 konkretisiert und ergänzt worden. Der bisher geltende Landesraumordnungsplan 
wurde im Jahr 2010 durch den Landesentwicklungsplan (LEP) ersetzt, der seitdem die 
Entwicklung des Landes bis zum Jahr 2025 vorgeben soll. 

Dem LEP sind für die Gemeinde Probsteierhagen die nachfolgenden Aussagen zu entnehmen: 

Die Gemeinde Probsteierhagen befindet sich im Ordnungsraum Kiel innerhalb des 10,0 km-
Radius um das Oberzentrum Kiel. Sie liegt auf der Siedlungsachse Kiel — Schönberg im 
Nahbereich der Gemeinde Schönberg als Unterzentrum. 

Auszug aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (2010) 

Der Regionalplan für den Planungsraum III (REP III) konkretisiert die Aussagen des LEP. Für 
Probsteierhagen werden dort die nachfolgenden Aussagen getroffen: 

Die Gemeinde befindet sich im Nahbereich der Gemeinde Schönberg. Probsteierhagen ist 
Siedlungsschwerpunkt auf der Siedlungsachse Kiel — Schönberg. Die gewerbliche Entwicklung 
der Gemeinde soll in Abstimmung mit Gemeinde Prasdorf erfolgen. Sie ist Standort einer 
dreizügigen Grundschule mit offener Ganztagsschule. 
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Auszug aus dem Regionalplan für den Planungsraum IH (2000) 

Auf der Achse Kiel — Schönberg soll sich die wirtschaftliche und siedlungsmäßige Entwicklung in 
den Siedlungsschwerpunkten Schönkirchen, Probsteierhagen und Schönberg kontinuierlich 
fortsetzen. 

Der Plangeltungsbereich befindet sich im unmittelbaren Anschluss an das baulich 
zusammenhängende Siedlungsgebiet der Gemeinde sowie der Abgrenzung der Siedlungsachse. 
Südlich dieser Abgrenzung erfolgte die Darstellung eines regionalen Grünzuges, der durch die 
vorliegende Planung an seinem nördlichen Rand berührt wird. 

Die Pläne enthalten darüber hinausgehend keine weiteren für die Fläche des Plangebietes sowie 
für die nähere Umgebung relevanten Aussagen. Bei der vorliegenden Planung werden die 
eingangs genannten übergeordneten Ziele der Landesplanung beachtet. 

Hinsichtlich des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens besteht für Probsteierhagen als 
Siedlungsschwerpunkt keine obere Grenze. Allerdings sind wohnbauliche Entwicklungen am 
tatsächlichen Bedarf zu orientieren. 

Aus den vergangenen Jahren liegen verschiedene Prognosen zur Einwohner- und 
Haushaltsentwicklung sowie zum zukünftigen Wohnungsneubaubedarf vor, aus denen sich auch 
Aussagen für die Gemeinde Probsteierhagen ableiten lassen. Dies sind die: 

Wohnungsmarktprognose für Schleswig-Holstein bis 2025 

Kleinräumige Bevölkerungs- und Hauhalsprognose Kreis Plön 

Annahmen und Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung 2015 bis 2030 für die 
Kreise und Kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein einschließlich Modellrechnungen zu 
Haushalten und Erwerbspersonen. 

Die Prognosen wurden in der Potentialanalyse zur Innenbereichsentwicklung betrachtet und die 
Ergebnisse miteinander verglichen. Im Fazit wurden hierzu die folgenden Aussagen 
zusammengefasst: 

„Die Studien des IfS, des Instituts GEWOS und des Statistikamtes Nord stellen anhand von 
statistischen Daten Prognosen für die zukünftige Entwicklung auf. Ob diese in der errechneten 
Form tatsächlich eintreten, kann nicht mit Gewähr gesagt werden. Durch unvorhersehbare Fak-
toren kann sich die Nachfrage nach Wohnraum in den kommenden Jahren auch anders oder in 
anderer Ausprägung gestalten. Die Studien liefern insofern lediglich einen Rahmen, der den 
Gemeinden eine Orientierung für die Planung bietet. 

Die Aussagen der Wohnungsmarktprognose für Schleswig-Holstein bis 2025 und der 
Kleinräumigen Bevölkerungs- und Hauhalsprognose Kreis Plön treffen ähnliche Aussagen zu 
Bevölkerungsentwicklung, Haushaltszahlen und Wohnungsneubaubedarfen. Besonders in der 
GEWOS-Studie wird für Probsteierhagen im Vergleich zu anderen Gemeinden im Kreis Plön ein 
weiteres Wachstum prognostiziert. Gemeinsamkeiten aller drei Studien sind die Prognosen über 
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eine Verkleinerung der Haushalte, einer alternden Bevölkerung sowie einer Nachfrage nach 
Wohnraum für die Alternsgruppe über 65 Jahren. 

Die aktuellste Studie des Statistikamtes Nord von 2016 differenziert in ihrer Prognose nicht nach 
Gemeinden oder markanten Teilräumen des Kreises, sondern beschreibt die durchschnittliche 
Entwicklung innerhalb des Kreises und trifft somit keine Aussagen über gemeindliche 
Entwicklungen. 

Dabei haben die Nähe und die gute verkehrliche Anbindung zur Landeshauptstadt Kiel auf die 
Bevölkerungsentwicklung in Probsteierhagen einen starken Einfluss. In der aktuellsten Studie 
des Statistikamtes Nord wird ein Bevölkerungswachstum von 10,3 % bis 2030 für die Stadt Kiel 
angenommen. Es wird davon ausgegangen, dass von dieser Entwicklung auch die 
Umlandgemeinden profitieren. Gründe hierfür sind: 

Der Wohnungsmarkt in Kiel wird nicht ausreichend Wohnraum durch Neubau zur 
Verfügung stellen können. Dadurch werden die Gemeinen in direkter Nachbarschaft zu Kiel 
eine attraktive Alternative. 

Einfamilienhäuser, die in der Landeshauptstadt nur ein vergleichsweise geringes Segment 
auf dem Wohnungsmarkt darstellen und die auf Grund begrenzter Flächen nur in relativ 
geringem Umfang angeboten werden können, sind weiter beliebt und können in den 
Umlandgemeinden noch angeboten werden. 

Der Wunsch eines Teils der Stadtbewohner in einer kleinstädtischeren Wohnumgebung zu 
leben. 

Da die Umlandgemeinden von Großstädten - wie Probsteierhagen - traditionell mehr von der 
Wanderung aus den Zentren profitieren als der ländlich Raum sowie innerhalb des 
Ordnungsraumes ein Großteil der Bau fertigstellungen auf die Siedlungsschwerpunkte entfallen, 
kann davon ausgegangen werden, dass in der Gemeinde Probsteierhagen der 
Wohnungsneubaubedarf weitaus größer ausfallen wird als ohnehin in den Studien prognostiziert 
wurde. Insbesondere besteht ein Realisierungsbedarf für den Zeitraum bis 2020." 

Hinsichtlich des angenommenen Wohnungsneubaubedarfs wurde die Aussage getroffen, dass 
auch in Hinblick auf die Verantwortung für die Deckung des regionalen Wohnungsbedarfes ein 
Wohnungsneubaubedarf in Probsteierhagen von ca. 15% bis 2030, ausgehend vom 
Wohnungsbestand 2012, daher realistisch erscheint. Dies entspricht ca. 144, nach Abzug der seit 
2012 fertiggestellten Wohnungen, 135 Wohneinheiten. 

In der Untersuchung zur Siedlungsentwicklung ist daher für die Außenentwicklung von einer 
Entwicklung in einer Größenordnung von mindestens 100 bis 120 Wohneinheiten ausgegangen 
worden, die ggf. abschnittsweise zu entwickeln wären. Bei einer solchen Entwicklung soll neben 
der Befriedigung der klassischen Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken auch der 
Nachfrage nach kleineren Wohnungen Rechnung getragen werden. 

Die vom Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein in 
Auftrag gegebene Wohnungsmarktprognose 2030 für Schleswig — Holstein  (Stand: Juni 2017) 
lag zum Zeitpunkt der Erarbeitung der Betrachtung der Innenentwicklung noch nicht vor. 

Diese Prognose geht hinsichtlich der Gliederung der Landesfläche einen anderen Weg als 
bisherige Prognosen und betrachtet für die Kreise des Landes die Umlandbereiche von zentralen 
Orten, in denen sich die wohnbauliche Entwicklung vorrangig abspielt, sowie die eher ländlich 
geprägten Bereiche, für die ein geringeres Wachstum bzw. auch Schrumpfungsprozesse erwartet 
werden, getrennt voneinander. Dies erfolgt dementsprechend auch für den Kreis Plön hinsichtlich 
des Umlandbereiches um die Landeshauptstadt Kiel sowie die Restfläche des Kreises, so dass 
sich verlässlichere Aussagen für die Entwicklung innerhalb des Kreises Plön treffen lassen. 

Die Prognose geht für den Kreis Plön ohne die Umlandgemeinden Kiels im Zeitraum 2015 bis 
2030 also für den Zeitraum von 15 Jahren von einem jährlichen Wohnungsneubaubedarf von ca. 
108 Wohneinheiten, also insgesamt 1.620 Wohneinheiten aus. Der Schwerpunkt der Entwicklung 
liegt dabei im Zeitraum 2015 bis 2019 mit 237 Wohneinheiten jährlich und nimmt für die weiteren 
Teilzeiträume 2020 bis 2014 und 205 bis 2029 auf 62 bzw. 39 Wohneinheiten jährlich ab. 

Der Anteil der Bevölkerung und der Wohneinheiten der Gemeinde Probsteierhagen liegt bei ca. 
4,0 % der Werte für den Kreis Plön ohne die Umlandgemeinden. Dementsprechend kann der 
Bedarf für Probsteierhagen bis 2030 rein rechnerisch auf ca. 66 Wohneinheiten 
heruntergebrochen werden. 

Die Prognose trifft ebenfalls differenzierte Aussagen zur Art des Wohnungsbedarfs. Danach 
verteilt sich der Bedarf an Wohnungen in Mehrfamilien- sowie Ein- und Zweifamilienhäuser 
jeweils ungefähr hälftig auf die genannten Wohnformen. 
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In die Prognose sind ebenfalls die Daten für die „Neubaunachfrage" aufgenommen worden, die 
sich vor dem Hintergrund des Phänomens weiterhin bestehender Nachfrage nach Wohnraum 
auch in Schrumpfungsregionen als alternative Ermittlungsmethode des Wohnraumbedarfs 
versteht. Hiernach liegt der Bedarf bzw. die Nachfrage bei ca. 100 Wohneinheiten bis 2030 und 
ca. 70 Wohneinheiten bis 2019. Auffällig ist, dass sich der prognostizierte Anteil des Bedarfs an 
Wohnungen in Mehrfamilien- sowie Ein- und Zweifamilienhäusern dahingehend verschiebt, dass 
die Nachfrage nach Wohnungen in Mehrfamilienhäusern nunmehr bei ca. 62 % der 
Gesamtnachfrage liegt. 

Bezogen auf den Wohnungsbestand Ende 2015 (990 Wohneinheiten) entspricht die Annahme 
eines Neubaubedarfs von ca.100 Wohneinheiten einem Wachstum in der Größenordnung von 
ca. 10%. 

Mit der vorliegenden Planung wird Flächenvorsorge für eine Entwicklung von bis zu ca. 115 
Wohneinheiten in Mehr- und Einfamilienhäusern getroffen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung am Wohnungsmarkt, den eingangs und im 
Rahmen des Innenentwicklungsgutachtens getroffenen Aussagen insbesondere zu dem derzeit 
von der Stadt Kiel ausgehenden Siedlungsdruck sowie der besonderen Verantwortung der 
Gemeinde Probsteierhagen als Siedlungsschwerpunkt über den örtlichen Bedarf hinaus Flächen 
für die wohnbauliche Entwicklung zur Verfügung zu stellen, wird die vorliegende Planung als am 
Bedarf orientiert angesehen. 

4.2. Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde ist seit 1975 wirksam. Der Ursprungsplan stellt die 
Fläche des Plangeltungsbereiches als Fläche für die Landwirtschaft dar. Am nördlichen Rand ist 
die Trasse einer Umgehungsstraße ausgewiesen. 

Auszug aus dem Ursprungsplan mit Darstellung des Planbereiches 

Die Darstellung des Schulstandortes ist seinerzeit am nordwestlichen Bereich erfolgt. Dargestellt 
ist ebenfalls die Fläche des heutigen Schulteiches. 
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1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Mit der 1. Änderung des F-Planes wurde die Entwicklung des heutigen Schulstandortes an der 
südlichen Grenze der bebauten Ortslage durch die Darstellungen einer Fläche für den 
Gemeinbedarf vorangetrieben. Übernommen wurde hier der Verlauf der Trasse der 
Umgehungsstraße sowie innerhalb des Geltungsbereiches der F-Planänderung eine 40,0 m 
breite Freihaltezone (Anbauverbots- bzw. Anbaubeschränkungszone) zum Trassenverlauf. 

Die in der darauf folgenden Zeit erfolgten Entwicklungen sind den Darstellungen der 10. 
Änderung des F-Planes zu entnehmen. Hier sind im Zuge der Ausweisung einer Wohnbaufläche 
östlich des Wulfsdorfer Weges auch die Bestandsdarstellungen für die westlich des Wulfsdorfer 
Weges und nördlich des Plangebietes gelegenen Flächen vorgenommen worden. 

Dargestellt sind der Standort der Schule als Fläche für den Gemeinbedarf sowie die 
angrenzenden Wohnbauflächen. Für den nördlichen Teil des Plangebietes ist eine Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung „Sportanlagen" dargestellt. Der südliche Bereich ist als Fläche für die 
Landwirtschaft ausgewiesen. 

Auszug aus der 10. Änderung des F-Planes 

Mit der Änderung Nr. 12 B des F-Planes wurde die Rücknahme der im Ursprungsplan 
dargestellten Trasse für die Ortsumgehung betrieben und im Jahr 2002 beschlossen. Der Plan 
wurde jedoch nicht zur Genehmigung eingereicht, so dass die die Umgehungsstraße 
betreffenden Darstellungen des Ursprungsplanes weiterhin Gültigkeit haben. 

Allerding hat die Gemeinde Probsteierhagen durch die in den vergangenen Jahren erfolgten 
Planungen dokumentiert, dass die Umgehungsstraße nicht mehr Bestandteil der gemeindlichen 
Ziele für die Flächennutzung des Gemeindegebietes ist. 
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14. Änderung des F-Planes der Gemeinde Probsteierhagen 

So wurde mit der 10. Änderung des F-Planes östlich des Wulfsdorfer Weges ein Wohngebiet 
planungsrechtlich vorbereitet, das die im Ursprungsplan vorgesehene Trassenführung der 
Umgehungsstraße tangiert und überplant. Auch wurde die Trasse nicht mehr in die 
Grunddarstellungen dieser F-Planänderung übernommen. 

Die 10. Änderung des F-Planes wurde genehmigt. Es hätte dort aber zumindest nachrichtlich die 
Freihaltetrasse zur Ortsumgehung dargestellt werden müssen. Im dazugehörigen B-Plan Nr. 7 
hätte die Trasse dann auch mit dem 20,0 m Anbauverbot festgesetzt werden müssen, was jedoch 
nicht geschehen ist. Aufgrund der rechtswirksamen 10. Änderung des F-Planes sowie des 
rechtskräftigen 6-Planes Nr. 7 ist die im Ursprungsplan des F-Planes dargestellte Ortsumgehung 
damit schon unterbrochen. 

Weiterhin verläuft die Freihaltetrasse im Ursprungsplan des F-Planes südlich der bestehenden 
Schule entlang. Mit der 1. Änderung des F-Planes wurde der Schulstandort nach Osten 
verschoben. Die Freihaltetrasse zur Ortsumgehung ist in der 1. Änderung des F-Planes 
dargestellt und es ist ebenfalls eine Abstandsfläche als nicht bebaubare Fläche von 40,0 m Tiefe 
zur Freihaltetrasse dargestellt. Tatsächlich beträgt der Abstand vom südlichen Anbau des 
Schulgebäudes bis zur angedachten Freihaltetrasse nur noch ca. 20,0 m. Die im F-Plan 
dargestellte nicht überbaubare Fläche wurde also tatsächlich schon bebaut. Auf der Freifläche 
der Schule unmittelbar nördlich der Freihaltetrasse liegen dann auch der Schulhof und ein 
Spielplatz. Eine Landesstraße in so unmittelbarer Nähe zur Schule mit Schulhof und Spielplatz 
zu bauen, wäre heute allein aus verkehrstechnischer und schallschutztechnischer Sicht nicht 
mehr durchsetzbar. 

Die im F-Plan dargestellte Freihaltetrasse für eine Ortsumgehung ist mit einer Breite von 10,0 m 
dargestellt. Sie verläuft planerisch unmittelbar angrenzend an das Schulgelände und ein 
allgemeines Wohngebiet. Tatsächlich würde nach heutigen Maßstäben und gesetzlichen 
Vorgaben auch zum Schallschutz die Freihaltetrasse in dem Bereich nicht mehr umsetzbar sein. 
Sie ist mit 10,0 m zu schmal und sie müsste schon heute zumindest im Bereich der Schule und 
des allgemeinen Wohngebietes erheblich weiter nach Süden verlegt werden. Das bedeutet, dass 
eine Realisierung der Ortsumgehung schon heute zwingend eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes bedeuten würde. 

Die beabsichtigten Festsetzungen des 6-Planes Nr. 13 entwickeln sich nicht aus den 
Darstellungen des F-Planes. Eine Änderung des F-Planes wird erforderlich. Diese erfolgt mit der 
vorliegenden 14. Änderung des F-Planes im Parallelverfahren. 

4.3. Landschaftsplan  

Der Der Landschaftsplan (L-Plan) der Gemeinde ist jüngeren Datums als der F-Plan und wurde 
im Jahre 1990 wirksam. 

Auszug aus dem Landschaftsplan (Planungskarte) 

Er stellt den überwiegenden Teil des Plangebietes als Fläche für die Landwirtschaft dar. Im 
nördlichen Bereich sollen vorhandene Grünlandflächen erhalten werden. Des Weiteren werden 
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Vorrangflächen für Natur und Landschaft und deren Vernetzung sowie vorhandene 
Kleingewässer und Waldflächen dargestellt. 

Die vorliegende Planung entspricht den grundsätzlichen Zielsetzungen des Landschaftsplanes 
insbesondere hinsichtlich der Schaffung von Vorrangflächen für Natur und Landschaft entlang 
der Hagener Au. 

4.4. Bebauungsplanung  

Für die Fläche des Plangeltungsbereiches der vorliegenden Planung liegt bislang keine 
verbindliche Bauleitplanung vor. 

4.5. Potentialanalyse zur Innenentwicklung 

Ziel der Untersuchung war es. die Innenentwicklungspotentiale in der Gemeinde Probsteierhagen 
zu ermitteln. 

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass der Wohnungsneubaubedarf bis 2030 nur in 
geringem Umfang im Innenbereich gedeckt werden kann. Dabei ist bereits berücksichtigt, dass 
sich einige Wohneinheiten bereits in der Planung beziehungsweise in der Umsetzung befinden, 
jedoch auch ein Teil der Eigentümer der ermittelten Freiflächen diese nicht kurz- bis mittelfristig 
bebauen oder verkaufen werden. Neben einer Aktivierung der Innenentwicklungspotentiale wird 
daher aus stadtplanerischer Sicht empfohlen, Flächen für den Wohnungsneubau im 
Außenbereich auszuweisen und somit rechtzeitig die Voraussetzungen zu schaffen, um auf die 
Wohnraumnachfrage der nächsten Jahre reagieren zu können. 

Im Innenentwicklungsgutachten wurde ein realistisches Entwicklungspotential im Innenbereich 
von 17 Wohneinheiten und zusätzlich bis zu 40 altersgerechten Wohnungen in einer 
Altenwohnanlage bis 2030 dargestellt. Diese Potentiale können den Bedarf an Wohnungsneubau 
in der Gemeinde nicht decken. 

4.6. Untersuchung zur Siedlungsentwicklung  

Aufbauend auf den in der Potentialanalyse zur Innenentwicklung dargelegten Ergebnissen sollte 
mit der Untersuchung geklärt werden, welche Außenbereichsflächen sich für eine mögliche 
Entwicklung von Wohnbauflächen innerhalb des Gemeindegebietes eignen. 

Im Rahmen der Auswahl möglicher Eignungsflächen wurden in der Untersuchung folgende 
Aussagen getroffen: 

„Der besiedelte Bereich konzentriert sich auf den Hauptort der Gemeinde Probsteierhagen. Auch 
die Infrastruktureinrichtungen wie Schule, Kindergarten, Sportanlagen und Einzelhandel sind im 
Hauptort angesiedelt. Die Außendörfer Wulfsdorf, Trensahl. Bokholt, Muxall. Schrevendorf, 
Röbsdorf und Freienfelde sind nicht mit dem Hauptsiedlungsbereich verbunden. 

Es wird von der Gemeinde angestrebt die Außendörfer nicht über die Bestandspflege hinaus 
baulich zu entwickeln. Die Untersuchung möglicher, für eine Siedlungsentwicklung geeigneter 
Flächen wird daher auf die Ortslage des Hauptortes beschränkt. 

Für den Hauptort Probsteierhagen wurden im Rahmen einer Vorauswahl zunächst die Bereiche 
beschrieben, die im Anschluss an die Siedlungsfläche vom Grundsatz her die Option für eine 
bauliche Entwicklung bieten. 

Durch vorhandene Gegebenheiten wird eine Siedlungsentwicklung in Richtung Norden, Westen 
und Südwesten verhindert bzw. aus naturschutzfachlicher oder städtebaulicher Sicht nicht als 
möglich oder sinnvoll erachtet (vgl. folgende Darstellung). 

Im Norden wird der Siedlungsbereich von der Gemeindegrenze sowie durch eine Zäsur in Form 
der bestehenden Bahntrasse begrenzt. Im Westen bilden die Sportanlagen im Anschluss an das 
Siedlungsgebiet eine sinnvolle Grenze der weiteren Siedlungsentwicklung. Die erhaltenswerten 
Strukturen um das Schloss Hagen und die Hagenauer Au sowie erforderliche Schutzabstände 
begrenzen die Siedlungsentwicklung in Richtung Süden. 

Für die weitere Betrachtung wurden des Weiteren vier Flächen ausgeschlossen, die für eine 
wohnbauliche Entwicklung nicht infrage kommen. 

Die Fläche im Norden des Siedlungsgebietes nordwestlich der Kirche soll als Naturraum um die 
Hagener Au erhalten bleiben. Sie ist Bestandteil des Biotopverbundsystems „Verbundachse 
Hagener Au" und liegt teilweise innerhalb des FFH-Gebietes „Hagener Au und Passader See". 

Auf der Fläche im Osten, angrenzend an die Eignungsflächen V und VI wird derzeit neben der 
Nutzung als Privatgärten ein Irrgarten im Anschluss an eine gastronomische Nutzung betrieben, 
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welcher weiter erhalten werden soll. Im östlichen Anschluss befindet sich ein schmaler 
Waldstreifen, der ebenfalls erhalten werden soll. 

Im Südosten wird die Entwicklung der Fläche im Anschluss an die Eignungsflächen II, IV und V 
ausgeschlossen, da diese im Bebauungsplan Nr. 7 als Fläche für Maßnahmen zum Schutz zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit Biotop-Pflegefläche und Teich 
festgesetzt wurde. 

Bei der Fläche nördlich der Fläche III handelt es sich um Gehölz- und Wasserflächen sowie den 
Verlauf eines Bachlaufs. Die Fläche steht für eine Bebauung ebenfalls nicht zur Verfügung und 
soll in ihrer Wertigkeit erhalten und weiterentwickelt werden. 

Neben der baulichen Entwicklung zweier unbebauter Flächen, die bereits von drei Seiten vom 
Siedlungskörper (Fläche I und II) eingefasst sind, wird eine weitere Siedlungsentwicklung 
Richtung Süden, Südosten und Osten als möglich und städtebaulich sinnvoll erachtet." 

Die ausgewählten Flächen wurden in der Untersuchung einer weitergehenden Betrachtung und 
Bewertung unterzogen. In der Untersuchung werden die Ergebnisse dieser Betrachtung wie folgt 
zusammengefasst: 

„Neben den Flächen I und II im Norden und Osten des Siedlungskörpers, die bereits von drei 
Seiten von Bebauung umgeben sind und sich für eine bauliche Weiterentwicklung besonders 
anbieten, sind vier weitere Flächen für eine künftige Siedlungsentwicklung betrachtet worden, die 
sich im Süden, Südosten und Osten im Anschluss an das Siedlungsgebiet befinden. 
Grundsätzlich sind alle beschriebenen Flächen für eine weitere Siedlungsentwicklung geeignet, 
jedoch weisen einige der Flächen hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit, Erschließung und 
naturräumlichen Gegebenheiten sowie hinsichtlich einer isolierten Entwicklung Restriktionen auf. 

Für alle ausgewählten Flächen sind zur Schaffung von Baurechten die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde erforderlich. 
Teilweise wird eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet „Dobersdorfer See mit dem 
Oberlauf der Hagener Au, Kasseeteiche und Umgebung" notwendig, das südlich an die Ortslage 
von Probsteierhagen anschließt. 

Übersicht der untersuchten Eignungsflächen 

Siedlungsstrukturell besonders geeignet für eine wohnbauliche Entwicklung erscheinen die 
Flächen I und II. Eine Entwicklung auf diesen Flächen würde den Siedlungsrand der Gemeinde 
abrunden und angrenzende Siedlungsteile weiter in den Siedlungszusammenhang integrieren. 
Durch eine Eigentümerabfrage ist bereits im Vorfeld dieser Untersuchung eine Verfügbarkeit 
dieser Flächen abgeklärt worden. Mittelfristig besteht seitens der Eigentümer kein Interesse 
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daran, die Grundstücke für eine bauliche Entwicklung zu veräußern. Diese Interessenslage kann 
sich zwar, beispielsweise aufgrund veränderter familiärer Situationen oder 
Eigentumsverhältnisse verändern, von einer benötigten kurzfristige Nutzung der Flächen für 
Wohnungsneubau kann jedoch derzeit nicht ausgegangen werden. Bei einem weiteren 
zukünftigen Wohnungsneubaubedarf sollte eine Eigentümerabfrage für besagte Flächen 
wiederholt werden. 

Siedlungsstrukturell und hinsichtlich der Erschließung ist eine wohnbauliche Entwicklung der 
Fläche V vor allem in Verbindung mit Fläche II in Betracht zu ziehen. Sollte in Zukunft eine 
Verfügbarkeit der Fläche II erreicht werden, ist eine gemeinsame Entwicklung zu prüfen. Eine 
isolierte Entwicklung der Fläche V sollte nachrangig betrachtet werden. Allerdings hat auch für 
die Fläche V die Eigentümeransprache ergeben, dass derzeit kein Interesse an einer 
Veräußerung der Grundstücke besteht. Teile der Fläche V befinden sich im bereits erwähnten 
Landschaftsschutzgebiet. 

Die Fläche VI ist durch die Lage am östlichen Ende des Siedlungszusammenhangs gegenüber 
dem bestehenden Gewerbegebiet bei einem zukünftigen Bedarf für eine gewerbliche Nutzung 
oder Mischnutzung geeignet. Hierfür spricht auch die Lage an der L 50 als überörtlicher 
Haupterschließungsstraße. Eine wohnbauliche Entwicklung sollte nachrangig betrachtet werden. 

Hinsichtlich der Verfügbarkeit, der Möglichkeiten der Erschließung sowie der attraktiven Lage, 
eignet sich insbesondere die Fläche III für eine kurzfristige wohnbauliche Entwicklung. Südlich 
der Ortslage gelegen, kann sie durch Anschluss an den Wulfsdorfer Weg erschlossen werden. 
Mit einer Entwicklung wird der bestehende, unmittelbar nördlich angrenzende Schulstandort 
weiter in den Siedlungszusammenhang integriert und eine gute fußläufige Anbindung an das 
Ortszentrum ist gegeben. 

Neben einer aufgelockerten Einzel- und Doppelhausbebauung bietet die Fläche im Anschluss an 
das Schulgelände auch Potential für eine Mehrfamilienhausbebauung. Bei Rücksichtnahme auf 
die naturräumlichen Gegebenheiten im nordwestlichen und westlichen Bereich ist sie 
siedlungsstrukturell eine sinnvolle Weiterentwicklung des Siedlungskörpers. 

Eine weitere sinnvolle Option könnte die östlich des Wulfsdorfer Weges gelegene Fläche IV 
darstellen, die hinsichtlich ihrer Erschließung, Lage und Verfügbarkeit mit der Fläche II 
vergleichbar ist. 

Für die beiden letztgenannten Flächen III und IV sowie für den südlichen Anteil der Fläche V ist 
die Entlassung der Flächen aus dem Landschaftsschutz eine Voraussetzung für eine künftige 
bauliche Entwicklung. 

Da die vorliegende Betrachtung gezeigt hat, dass für eine kurzfristige Bereitstellung von 
wohnbaulichen Entwicklungsflächen nur die Flächen III und IV in Frage kommen, hat die 
Gemeinde parallel zur vorliegenden Untersuchung eine Landschaftsplanerische Stellungnahme 
in Auftrag gegeben, die durch das Büro Bioplan — Biologie und Planung, Frau Dr. Schumann 
erarbeitet wurde. 

Im Rahmen dieser Stellungnahme sind bestehende Empfindlichkeiten von Natur und Landschaft 
hinsichtlich der angedachten Entwicklungsflächen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 
betrachtet und aufgezeigt sowie die Frage geklärt worden, ob es zu unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des Landschaftsschutzgebietes kommen 
kann. 

Die Stellungnahme kommt dabei zu dem Ergebnis, dass bei der Berücksichtigung der 
Vermeidung von Beeinträchtigungen insbesondere des westlich gelegenen Landschaftsraumes 
der Hagener Au und der Beachtung entsprechender Schutz- und Minimierungsmaßnahmen eine 
Entlassung aus dem Landschaftsschutz auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Wertigkeit der 
in Rede stehenden Flächen vertretbar erscheint. 

Die Ergebnisse und Aussagen der landschaftsplanerischen Stellungnahme sind insbesondere 
hinsichtlich der Fläche III bereits in die Abgrenzung dieser Fläche eingeflossen." 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Untersuchung war es zunächst Zielsetzung der Gemeinde, 
die Flächen III und IV beidseitig des Wulfsdorfer Weges planerisch und in Abschnitten zu 
entwickeln. 

Nach erfolgter Abstimmung mit den Fachbehörden des Kreises Plön und der 
Landesplanungsbehörde wird nunmehr zunächst die Fläche III entwickelt. 
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4.7. Sonstige gemeindliche Planungen  

Gemeindliche Planungen im Bereich des Plangebietes erfolgten bislang lediglich im Rahmen des 
Landschaftsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie der Untersuchung zur 
Siedlungsentwicklung. Die inhaltlichen Aussagen dieser Planungen sind oben beschrieben. 
Weitergehende gemeindliche Planungen liegen für das Plangebiet nicht vor. 

5. PLANUNG  

5.1. Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept wird im Rahmen der Aufstellung des B-Planes Nr. 13 konkretisiert. 
Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung werden die Grundzüge der Planung erläutert, die zu 
der vorgenommenen Flächenabgrenzung geführt haben. 

Bei der Entwicklung des städtebaulichen Konzeptes waren zunächst verschiedene 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Das sind unter anderem die Möglichkeiten der 
verkehrlichen Erschließung, die erforderlichen Schutzabstände zum angrenzenden FFH-Gebiet 
„Hagener Au" sowie die in Teilen bewegte Topografie des Geländes. 

Hinsichtlich des Abstandes zur Hagener Au wurde zunächst der 150,0 m Abstand definiert, den 
die bauliche Entwicklung dorthin einhalten sollte. Zunächst war beabsichtigt, die bauliche 
Entwicklung auf die Flächen zu beschränken, die derzeit ackerbaulich genutzt werden und auf 
die Inanspruchnahme der Grünlandflächen zu verzichten auch wenn diese intensiv genutzt sind. 

Im Hinblick auf eine effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Flächen wurde hiervon 
abgewichen und auch der Bereich der Grünlandfläche, der sich außerhalb des 150,0 m tiefen 
Abstandes zur Hagener Au befindet, in die bauliche Entwicklung einzubeziehen. 
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Bestandsplan Darstellung der Grundnutzung der Flächen 
(Planungsüberlegung zum Vorentwurf) 

Hiervon ist im Zuge der Weiterentwicklung der Planung abgewichen worden. Zur Verdeutlichung 
des jetzt verfolgten Planungsansatzes bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist 
eine Konzeptskizze zur Erschließung und Bebauung erarbeitet worden, die sich in ihren 
Aussagen auf flächige Darstellungen sowie die wesentlichen Aussagen zur Erschließung 
beschränkt. Sie ist dieser Begründung als Anlage beigefügt. 
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14. Änderung des F-Planes der Gemeinde Probsteierhagen 

Konzeptskizze zur Erschließung und Bebauung (AfS- Guntram Blank, Stand: 17.05.2018) 

Auf den zunächst vorgesehenen Standort für den Kindergarten am nordwestlichen Rand der 
geplanten Bauflächen wird zugunsten eines größeren Abstandes baulicher Nutzungen zum 
Kerbtal und Auwaldrest im Norden verzichtet. 

Nach derzeitigem Planungsstand ist es Absicht der Gemeinde, einen Alternativstandort am 
östlichen bzw. nördlichen Rand des Plangebietes für die Ansiedlung einer KiTa vorzusehen. Ein 
konkreter Standort wird auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht ausgewiesen. Die 
Standortentscheidung soll auf der Ebene der Bebauungsplanung getroffen werden. Eine 
Kindertagesstätte kann innerhalb einer Wohnbaufläche vorgesehen bzw. aus dieser entwickelt 
werden. 

Mit der Vergrößerung des Abstandes der baulichen Nutzung zum Kerbtal und Auwaldrest im 
Norden geht eine Verringerung des Abstandes zur Hagener Au im südlichen bzw. südwestlichen 
Bereich einher, um einen städtebaulich schlüssigen Abschluss des Gebietes nach Westen zu 
erreichen, der in seiner Ausformung auf bestehende Siedlungsränder der Gemeinde Bezug 
nimmt. Der Abstand wird an der schmalsten Stelle um ca. 30,0 m auf dann 120,0 m verringert. 
Im Süden bleibt der Abstand zum dort vorhandenen Kerbtal gleich. 

Eine weitere Veränderung der Flächenabgrenzung erfolgt mit der Aufnahme einer zentralen, das 
Gebiet in Nord-Süd-Richtung durchquerenden Grünachse, die das Gesamtgebiet in zwei 
Teilabschnitte untergliedert und bereits in der Vorplanung thematisiert wurde. Die tatsächliche 
Breite und Lage dieser Grünachse wird im Rahmen der Aufstellung des B-Planes Nr. 13 
konkretisiert und hängt von den ihr zugedachten Funktionen ab. 

Neben der öffentlichen Wegeführung sind Aufenthalts- und Spielangebote angedacht. Auch 
hinsichtlich der Ableitung des Regenwassers zu mindestens aus der östlichen Baufläche kann 
die Fläche je nach ihrer Ausgestaltung und Breite entsprechende Funktionen (Mulden, Gräben) 
übernehmen. 

Die bislang für den Kindergarten vorgesehene Fläche soll künftig auf hierfür geeigneten 
Teilflächen der Anlage eines Regenwasserrückhaltebeckens dienen. D.h., dass der bislang im 
Konzept skizzierte Standort innerhalb des 150,0 m Streifens zur Hagener Au nicht mehr für die 
Regenrückhaltung genutzt wird, sondern nahezu vollständig entsprechenden 
Aufwertungsmaßnahmen zugutekommt. 

Das geplante Rückhaltebecken soll so weit möglich und überwiegend außerhalb des 150 m 
Streifens bleiben. Auf Grund der erforderlichen Größe, die im Zuge der weiteren Planung 
detailliert ermittelt und mit dem Gewässerunterhaltungsverband abgestimmt wird, sowie der 
vorhandenen Topografie muss aller Wahrscheinlichkeit nach ein Anteil des 
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Regenwasserrückhaltebeckens in den 150 m Streifen hineinragen. Dies wird jedoch in Anbetracht 
des Eingriffs und der verfolgten Optimierung der Einfügung in das Gelände und damit der 
Minimierung von Bodenbewegungen als vertretbar angesehen. 

Vor dem Hintergrund der Erhöhung des Rückhaltevolumens und damit einer Reduzierung der 
Einleitmengen in die Hagener Au ist am nordwestlichen Rand südlich des Schulteiches eine 
weitere Fläche dargestellt worden, die sich topgrafisch durchaus für die Anlage eines 
Regenwasserrückhaltebeckens eignet. 

Die erforderlichen Maßnahmen zur Ableitung des Regenwassers werden im Rahmen der 
Aufstellung des B-Planes Nr. 13 erarbeitet. Hierbei soll auch geprüft werden, ob und in welchem 
Umfang sich Maßnahmen (z.B. Versickerung, dezentrale Rückhaltungen, Gründächer auf 
Garagen, Carports und hochbaulichen Nebenanlagen) innerhalb der Bauflächen dazu eigenen, 
einen Beitrag zur Reduzierung des Wasserabflusses zu leisten. 

Im Bereich der Abstandsfläche/Maßnahmenfläche an der Hagener Au wird auf die Anlage von 
öffentlich zu nutzenden Grünflächen verzichtet. Eine Ausnahme bildet ein Fußweg, der am 
östlichen Rand der Maßnahmenfläche vorgesehen werden soll und gemeinsam mit den 
Wegeverbindungen an den südlichen und nördlichen Rändern des Plangebietes einen Rundweg 
ausbildet. Für die Maßnahmenfläche ist nach derzeitigem Stand der Planung die Entwicklung von 
extensiv genutztem Grünland vorgesehen. Vorzugsweise soll eine Beweidung stattfinden, um die 
Pufferwirkung der Fläche gegenüber dem FFH-Gebiet zu unterstützen. 

An der Ostgrenze des Weidegrünlandes bzw. der Westgrenze der geplanten Bebauung ist die 
Pflanzung einer naturnahen Hecke aus Sträuchern und Bäumen geplant. Zwischen Hecke und 
Grünland soll der bereits erwähnte verlaufen. Die Breite der Fläche innerhalb derer der 
Wanderweg vorgesehen werden soll sowie die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmenfläche 
wird im Zuge der Aufstellung des B-Planes Nr. 13 bestimmt. 

Weitergehende Aussagen Grünplanung können dem Umweltbericht entnommen werden bzw. 
werden im weiteren Verfahrensablauf in die Begründung zum B-Plan Nr. 13 aufgenommen. 

Die vorhandenen Waldflächen am nördlichen Rand des Plangebietes, innerhalb derer der Bach 
vom Schulteich zur Hagener Au verläuft, werden als Bestand aufgenommen. 

Zur konzeptionellen Entwicklung des Plangebietes ist zunächst die mögliche verkehrliche 
Anbindung des Plangebietes sowie die innere Erschließung und Aufteilung der Flächen anhand 
von Varianten untersucht worden. Die verkehrliche Erschließung ist lediglich vom Wulfsdorfer 
Weg aus möglich. Hier wurde betrachtet. wo die Anbindung erfolgen soll. Die Entscheidung fiel 
auf eine Erschließung in größtmöglicher Nähe zur bestehenden Ortslage, um so den Bezug zur 
gewachsenen Bebauung herzustellen. 

Darauf aufbauend wurden Varianten zur inneren Erschließung geprüft. Auf Grund der klaren 
Orientierung innerhalb des Gebietes wurde die Ringerschließung als Grundlage für die weitere 
Ausarbeitung gewählt. Die Erschließungsvariante mit zwei Ringerschließungen kann zum Tragen 
kommen, falls eine abschnittsweise Erschließung erforderlich wird. Derzeit geht die Gemeinde 
jedoch davon aus, dass das Gebiet im Ganzen entwickelt wird. 

Bestandteil der konzeptionellen Überlegungen zur Erschließung waren auch die fußläufige 
Vernetzung des Planbereiches unter Berücksichtigung und Einbindung bereits bestehender 
Wegeverbindungen. Relevant sind hierbei insbesondere die Anbindung der nördlich gelegenen 
Schule, des Baugebietes am Blomeweg sowie des Fußweges im Süden, der das Gebiet mit der 
westlich gelegenen Hagener Au verbindet. 

Von Bedeutung ist auch eine gute. von Fahrzeugverkehr unbeeinträchtigte innergebietliche 
Wegeführung, die das Wohngebiet von Nord nach Süd durchquert und derzeit innerhalb der 
zentralen Grünachse vorgesehen ist. Auf eine weitere planmäßige Anbindung der Hagener Au 
soll verzichtet werden. 

Weitergehende Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können dem entsprechenden Kapitel 
dieser Begründung entnommen werden. 

Zielsetzungen für die Nutzung der zur Verfügung stehenden Fläche sind die Entwicklung eines 
Wohngebietes für eine kleinteilige Einzel- und Doppelhausbebauung sowie verdichtete 
Bauformen und die Bereitstellung einer ausreichend großen Fläche für eine Kindertagesstätte. 

Hinsichtlich der Art der Nutzung sind die vorgesehenen Bauflächen als Wohnbauflächen 
vorgesehen. Baulich verdichtete Wohnformen in Form von Mehrfamilien-, Reihen- oder 
Doppelhäusern sind nach derzeitigem Planungsstand entlang der Haupterschließungsachse im 
nördlichen und nordöstlichen Bereich des Plangebietes vorgesehen. Die Flächen im 
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südwestlichen und südöstlichen Bereich im Übergang zur Landschaft sollen dem individuellen 
Einfamilienhausbau vorbehalten werden. 

Im Vorentwurfskonzept ist bislang bei einer überschlägig ermittelten Größe der 
Nettobaulandfläche von 51.000 m2  davon ausgegangen worden, dass sich neben der Errichtung 
des geplanten Kindergartens ca. 130 Wohneinheiten innerhalb des Plangebietes realisieren 
lassen. Je nach Verdichtung der Mehrfamilienhausbebauung und deren Anteil an der 
Gesamtfläche erfolgte die Annahme, dass ca. 68 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern (ca. 52 
%), ca. 20 Wohneinheiten in Reihen- und Doppelhäusern (15 c)/o) und ca. 45 Wohneinheiten in 
Einfamilienhäusern (35 %) entstehen könnten. 

Mit der Reduzierung der Nettobaulandfläche durch die veränderte Gebietsabgrenzung auf ca. 
45.000 m2  ergibt sich eine Reduzierung der möglichen Wohneinheiten auf ca. 115 
Wohneinheiten. Der prozentuale Anteil der unterschiedlichen Wohnformen kann dabei 
unverändert bleiben. 

Hierzu ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Gesamtanzahl der 
Wohneinheiten stark vom tatsächlichen Anteil verdichteter Wohnbebauung an der 
Gesamtentwicklung abhängt. Die weitere Konkretisierung hierzu erfolgt auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung. 

Das Konzept verfolgt insgesamt eine effiziente und sinnvolle Ausnutzung der zur Verfügung 
stehenden Flächen unter Berücksichtigung der topografischen Verhältnisse innerhalb des 
Plangebietes, der landschaftlichen Einbettung des Gebietes sowie der Vernetzung vorhandener 
Biotopflächen mit angrenzenden Bereichen, einer sinnvollen, gestalterisch ansprechenden und 
effizienten Gesamterschließung sowie der Optimierung der Südausrichtung und Erschließung der 
einzelnen Grundstücke. 

Die wesentlichen Leitgedanken der Planung lassen sich stichwortartig wie folgt 
zusammenfassen: 

Freihaltung der Abstandszone zur Hagener Au, 

Einfügung der Bebauung in die Topografie, 

Ausbildung eines grünen Siedlungsrandes, 

Fußläufige Vernetzung mit angrenzenden Gebieten. 

Optimierung der Ausrichtung der Gebäude nach Süden, 

Bereitstellung von Flächen für unterschiedliche Wohnformen, 

Standort für eine KITA innerhalb des Plangebietes, 

Haupterschließung in Bezug zur Ortslage. 

- Notausfahrt im südöstlichen Bereich. 

Innere Nebenerschließung der Wohnbauflächen durch eine Ringstraße, ergänzt durch 
Stichwege, 

Anbindung an das bestehende Fuß- und Radwegenetz sowie 

Ableitung des Regenwassers nach Nordwesten / Anlage eines Regenwasserrückhalte-
beckens. 

5.2. Ziele der Planung  

Mit der vorliegenden 14. Änderung des F-Planes beabsichtigt die Gemeinde Probsteierhagen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Bebauung der zur Verfügung stehenden Flächen 
mit einer Wohnbebauung sowie einer Kindertagesstätte zu schaffen. 

Mit der Entwicklung der vorliegenden Wohnbaufläche kommt die Gemeinde Probsteierhagen als 
Siedlungsschwerpunkt auf der Siedlungsachse Kiel - Schönberg der Aufgabe nach, Flächen für 
eine wohnbauliche Entwicklung vorzuhalten. 

Gleichzeitig sollen ebenfalls die naturschutzfachlichen Aspekte der Planung beachtet und 
entsprechende Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen sowie zur Sicherstellung der 
Minimierung bzw. Vermeidung von Beeinträchtigungen des Bereiches der Hagener Au getroffen 
werden. 

Die Begründung der Standortentscheidung leitet sich aus den Ergebnissen der Untersuchung zur 
Siedlungsentwicklung ab, die in Kapitel 4.6 dargestellt sind. 
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Unter Würdigung der oben genannten Aspekte und unter Berücksichtigung der bereits 
ausgeführten landesplanerischen Vorgaben lassen sich die wesentlichen städtebaulichen Ziele 
der Planung folgendermaßen zusammenfassen: 

die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Bebaubarkeit der zur 
Verfügung stehenden Flächen zur Abrundung und Ergänzung der bestehenden Bebauung, 

die Erhaltung und positive Weiterentwicklung des Orts- und Landschaftsbildes, 

die Beachtung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Förderung der Eigentumsbildung 
der Bevölkerung und die Schaffung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, 

die Erfüllung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 

die Beachtung der sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der Familien und 
jungen Menschen sowie die Belange von Freizeit und Erholung und 

die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege 

Weitergehende Erläuterungen zu den einzelnen Aspekten der Planung finden sich in den 
entsprechenden Kapiteln der Begründung. 

Aussagen zum städtebaulichen Konzept auf der Ebene der Flächennutzungsplanung können der 
vorliegenden Begründung entnommen werden. 

5.3. Wesentliche Auswirkungen der Planung  

Durch die vorliegende Planung wird die städtebauliche Gestalt des Plangebietes nachhaltig 
verändert. Auf Teilen der bislang unbebauten, an die Ortslage anschließenden Ackerlandfläche 
sollen künftig eine Wohnbebauung sowie eine Kindertagesstätte entstehen. Durch Vorgaben zur 
Höhenentwicklung und zur Gestaltung der Gebäude sowie durch eine landschaftsgerechte Ein-
und Durchgrünung des Plangebietes bei Erhalt der vorhandenen Biotope sowie der Wahrung 
eines angemessenen Abstandes zur Hagener Au soll eine städtebaulich möglichst verträgliche 
Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild erfolgen. 

Die Bebauung durch Gebäude und Straßen sowie die Errichtung von Nebenanlagen werden zu 
einer Versiegelung und einer Beeinträchtigung der natürlichen Funktionen des Bodens führen. 
Ein Ausgleich hierfür wird im Rahmen des Verfahrens ermittelt und verbindlich festgesetzt. 

Zum jetzigen Stand der Planung wure eine FFH-Vorprüfung nach Art. 6(3) FFH-Richtlinie bzw. § 
34 BNatSchG für das FFH-Gebiet DE-1627-321 „Hagener Au und Passader See" durchgeführt, 
die der Frage nachgeht, ob das Vorhaben möglicherweise zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele des Schutzgebietes führen könnte. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass in Hinsicht auf die Erhaltungsziele für die Hagener Au und den 
Steinbeißer eine Beeinträchtigung zum derzeitigen Planungsstand nicht ausgeschlossen werden 
kann. Die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ist daher erforderlich. Diese erfolgt mit 
der Konkretisierung der Planung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 

Es ist von Lärmimmissionen durch den Verkehrslärm auf dem östlich vorbeiführenden 
Wulfsdorfer Weg auszugehen. 

Um schädlichen Auswirkungen durch diese Immissionen beurteilen zu können und diesen ggf. 
entgegenwirken zu können, wurde vom Wasser- und Verkehrskontor, Neumünster eine 
Lärmtechnische Untersuchungen zum Verkehrslärm durchgeführt. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung sind in Kapitel 8, Immissionsschutz näher dargelegt. 

Die Untersuchung weist nach, dass zum Schutz des Plangebietes vor Verkehrslärm passive 
Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden, die der K 31 unmittelbar zugewandt sind, 
ausreichend sind. Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form eines Lärmschutzwalles sind aus 
Gründen des Lärmschutzes nicht erforderlich. Ob aktive Maßnahmen in Form eines 
Lärmschutzwalles oder einer Wand in die Planung aufgenommen werden, wird auf der Ebene 
der Bebauungsplanung aus städtebaulicher Sicht entschieden. 

Ggf. sind auch die von den Sportanlagen der nördlich gelegenen Schule ausgehenden 
Lärmemissionen zu beachten. Allerdings handelt es sich hier um Anlagen, die nur während der 
Tageszeit betrieben werden, so dass von Lärmimmissionen, die für die geplanten 
Wohnnutzungen relevant sind, nicht ausgegangen wird. 
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Durch die Bebauung wird es zu einer zusätzlichen Verkehrsbelastung auf dem Wulfsdorfer Weg 
und angrenzenden Straßen kommen. Diese ist jedoch im Verhältnis zur bereits vorhandenen 
Belastung als verträglich einzustufen. 

Die ausführliche Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt 
schutzgutbezogen im Umweltbericht. 

Weitere erhebliche und daher zu vermeidende Beeinträchtigungen benachbarter Nutzungen 
durch die Planung sowie Beeinträchtigungen der geplanten Nutzungen untereinander oder durch 
bereits vorhandene Nutzungen selbst sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar. 

5.4. Alternativenprüfung 

Eine Prüfung alternativer Standorte für eine wohnbauliche Entwicklung ist im Rahmen der 
Untersuchung zur Siedlungsentwicklung erfolgt. 

Die Ergebnisse dieser Prüfung können dem Kapitel 4.6 dieser Begründung entnommen werden. 

6. KUNFTIGE DARSTELLUNGEN IM FLACHENNUTZUNGSPLAN 

Der östliche, für eine Bebauung vorgesehene und geeignete Teilbereich wird entsprechend der 
angestrebten Nutzung für eine Wohnbebauung nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung 
als „Wohnbaufläche" dargestellt. 

Ein konkreter Standort für eine Kindertagesstätte als Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
entsprechenden Zweckbestimmung wird auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht 
ausgewiesen. Die Standortentscheidung soll auf der Ebene der Bebauungsplanung getroffen 
werden. Eine Kindertagesstätte kann innerhalb einer Wohnbaufläche vorgesehen bzw. aus dieser 
entwickelt werden. 

Die bisherige, in den Vorentwurf aufgenommene Darstellung erfolgte auf Grund der exponierten 
Lage der Fläche. 

Die bislang für den Kindergarten vorgesehene Fläche soll künftig auf hierfür geeigneten 
Teilflächen der Anlage eines Regenwasserrückhaltebeckens dienen. Die erforderliche Fläche ist 
entsprechend als Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Abwasser" 
dargestellt. 

Das geplante Rückhaltebecken soll so weit möglich und überwiegend außerhalb des 150 m 
Streifens aus dem maßnahmenplan zum FFH-Gebiet Hagener Au bleiben. Auf Grund der 
erforderlichen Größe, die im Zuge der weiteren Planung detailliert ermittelt und mit dem 
Gewässerunterhaltungsverband abgestimmt wird, sowie der vorhandenen Topografie muss aller 
Wahrscheinlichkeit nach ein Anteil des Regenwasserrückhaltebeckens in den 150 m Streifen 
hineinragen. Dies wird jedoch in Anbetracht des Eingriffs und der verfolgten Optimierung der 
Einfügung in das Gelände und damit der Minimierung von Bodenbewegungen als vertretbar 
angesehen. 

Die umgebenden Grünflächen werden als Grünflächen und überlagernd als Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz. zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft dargestellt. 

Die Waldfläche am nordwestlichen Rand des Plangebietes wird als solche dargestellt. 
Nachrichtlich übernommen ist ebenfalls der 30,0 m tiefe Waldschutzstreifen zum Wald. 

Die nach der Entlassung der geplanten Bauflächen im Landschaftsschutzgebiet verbleibenden 
Flächen sind nachrichtlich gekennzeichnet worden. 

Zum Wulfsdorfer Weg als Kreisstraße (K 31) sind die 15,0 m tiefe Anbauverbotszone sowie die 
Lage der Ortsdurchfahrtsgrenze ebenfalls nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen 
worden. 
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Auszug der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes (Entwurf, Stand: 21.02.2019) 

Weitergehende Darstellungen sind nach derzeitigem Planungsstand für die Umsetzung der 
Planung nicht erforderlich. 

7. UMWELTPLANUNG  

Gemäß § 2 (4) BauGB ist zur Planung eine Umweltprüfung durchzuführen. Deren Ergebnisse 
sind gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht zu dokumentieren, der im Zuge des weiteren 
Verfahrens Bestandteil dieser Begründung wird. Das vorliegende Kapitel dient der 
Zusammenfassung der Ergebnisse der Umweltprüfung. 

Zur Vorbereitung auf die Verfahrensschritte der Bauleitplanung und auch hinsichtlich der 
Beantragung der Entlassung aus dem Landschaftsschutz wurden vom Büro BIOPLAN aus 
Schellhorn der Umweltberichtes zur 14. Änderung des F-Planes sowie eine 
landschaftsplanerische Stellungnahme zur Entlassung aus dem Landschaftsschutz mit 
Bestandskarten zu den Biotoptypen und den umgebenden Schutzgebieten und eine FFH-
Vorprüfung, die der Frage nachgeht, ob das Vorhaben möglicherweise zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes führen könnte, vorgelegt. 

Eingriffsregelung  

Mit dem Vorhaben sind Eingriffe gern. § 14 BNatSchG i. V. m. § 8f LNatSchG verbunden. Gemäß 
§ 15 (1) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Eingriffe sind 
gemäß § 15 (2) BNatSchG so auszugleichen oder zu ersetzen, dass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes zurückbleiben. 

Betroffene Umweltbelange sind der Boden aufgrund der Versiegelung und das Landschaftsbild. 
Potenziell sind Fledermäuse, Brutvögel und Amphibien betroffen. Eine genaue Ermittlung der 
Eingriffsfolgen bzw. die Anwendung der Eingriffsregelung erfolgt auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung. Der Ausgleich kann intern im Bereich des Uferrandstreifens erfolgen. 
Weitergehende Aussagen hierzu werden mit dem Fortgang des Verfahrens in die Begründung 
zum B-Plan Nr. 13 aufgenommen. 

Artenschutzrechtliche Bewertung  

Die Spezifizierung möglicher artenschutzrechtlicher Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage der 
artenschutzrechtlichen Überprüfung. Diese ist erst auf der Ebene des Bebauungsplanes möglich. 

Landschartsplanerische Stellungnahme zur geplanten siediungsentwickiung 

AfS Guntram Blank — BIOPLAN Seite: 25 



14. Änderung des F-Planes der Gemeinde Probsteierhagen 

Da sich weite Teile der an den Siedlungskörper anschließenden landwirtschaftlichen Flächen 
innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Dobersdorfer See, Passader See mit dem Oberlauf 
der Hagener Au, Kasseteiche und Umgebung" (Kreisverordnung vom 30. März 1999) befinden, 
wird eine Entlassung aus dem Landschaftsschutz erforderlich. Zur Vorbereitung und Begründung 
der Entlassung ist von dem Büro BIOPLAN, Dr. Marion Schumann. Schellhorn eine 
landschaftsplanerische Stellungnahme erarbeitet worden. 

Diese kommt zu dem Ergebnis, dass unter Beachtung der in der Stellungnahme weitergehend 
ausformulierten Bedingungen eine Entlassung aus dem Landschaftsschutz aus ökologischer 
Sicht vertretbar ist. Bei den formulierten Bedingungen handelt es sich zusammenfassend um 
folgende Aspekte: 

Einhaltung eines ausreichend großen Abstandes zwischen Wohnbebauung und Hagener Au, 

Einhaltung eines ausreichend großen Abstandes zur Bachschlucht im Nordwesten und zum 
Kerbtal am Alten Schulweg, 

Erhalt die kleinen nasse Senke auf Höhe des Schulteiches und das vorhandenen 
Kleingewässers, 

Reduzierung und Minderung des Nutzungsdruckes auf das Tal der Hagener Au durch die 
Schaffung attraktiver Räume mit Aufenthaltsqualität ausschließlich am und im Wohngebiet, 

- Anordnung einer Schutzpflanzung westlich des geplanten Wohngebietes zur Verhinderung 
einer Ausleuchtung des Tals der Hagener Au. 

Weitergehende Aussagen können der landschaftsplanerischen Stellungnahme entnommen 
werden, die dieser Begründung als Anlage beigefügt ist. 

FFH-Vorprüfung  

Zur Planung ist eine FFH-Vorprüfung nach Art. 6(3) FFH-Richtlinie bzw. § 34 BNatSchG für das 
FFH-Gebiet DE-1627-321 „Hagener Au und Passader See" durchgeführt worden, die der Frage 
nachgeht, ob das Vorhaben möglicherweise zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele des Schutzgebietes führen könnte. 

Im Fazit der Vorprüfung wird folgendes ausgeführt. 

„Das FFH-Gebiet DE 1627 „Hagener Au und Passader See" ist im Betrachtungsraum „Gebiet von 
gemeinschaftlichem Interesse (GGB)" für den Lebensraumtyp 9130 Waldmeister-Buchenwald 
(Asperulo-Fagetum) und für die Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie 1149 Steinbeißer (Cobitis 
taenia). Übergreifende Ziele sind die Erhaltung eines natürlicherweise eutrophen Sees und eines 
naturnahen Fließgewässers, sowie die Erhaltung der bestehenden Steinbeißer- Population. 

Die möglichen Auswirkungen einer Bebauung auf einer landwirtschaftlichen Fläche östlich des 
Gebietes wurden geprüft. Der Betrachtungsraum wurde auf den Bereich beschränkt, für den 
Auswirkungen möglich sind. 

Durch die Einhaltung eines breiten Uferschutzstreifens (Maßnahmenfläche) zwischen 
Schutzgebiet und Baugebiet und dessen Ausgestaltung können erhebliche Beeinträchtigungen, 
die von dem Baugebiet ausgehen könnten, auf die Erhaltungsziele für den Waldmeister-
Buchenwald ausgeschlossen werden. 

In Hinsicht auf die Erhaltungsziele für die Hagener Au und den Steinbeißer ist dies nicht der Fall: 

• Nach ersten Vorplanungen wird eine deutlich höhere Abflussmenge an Oberflächen-wasser 
als bisher der Hagener Au zugeführt. Dies kann zu mechanischen Belastungen führen. Die 
Auswirkungen auf das Abflussverhalten der Hagener Au sind unklar. 

In der kleinen Au, über die der Zufluss geplant ist, kann es zu Sedimentfrachten kommen. 
die in die Hagener Au gelangen. 

• Mechanische Belastungen der Hagener Au und Sedimentfrachten bei 
Starkregenereignissen, die über ein 20jähriges Regenereignis hinausgehen, sind nicht 
auszuschließen. 

Die Auswirkungen der Reduzierung der Grundwasserneubildung auf den Mittelwasser-
abfluss der Hagener Au sind unklar." 

Die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ist daher erforderlich. Diese erfolgt mit der 
Konkretisierung der Planung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
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8. IMMISSIONSSCHUTZ  

Bei der Betrachtung des Immissionsschutzes sind sowohl Immissionen die auf das Plangebiet 
einwirken, als auch Emissionen, die von ihm ausgehen und benachbarte Nutzungen 
beeinträchtigen könnten, zu prüfen. 

Vom Plangebiet ausgehende Emissionen können in Form des durch den zusätzlichen Verkehr 
entstehenden Verkehrslärmes entstehen. Durch die Bebauung wird es zu einer zusätzlichen 
Verkehrsbelastung auf dem Wulfsdorfer Weg und angrenzenden Straßen kommen. Diese ist 
jedoch im Verhältnis zur bereits vorhandenen Belastung als verträglich einzustufen. 

Vom Plangebiet im Übrigen ausgehende Emissionen beschränken sich auf Lärm- und 
Staubbelastungen während der Bauzeit und sind als befristete Belastungen hinnehmbar. 

Hinsichtlich der auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen ist von Lärmimmissionen durch 
den Verkehrslärm auf dem östlich vorbeiführenden Wulfsdorfer Weg auszugehen. 

Um schädlichen Auswirkungen durch diese Immissionen beurteilen zu können und diesen ggf. 
entgegenwirken zu können, wurde vom Wasser- und Verkehrskontor, Neumünster eine 
Lärmtechnische Untersuchungen zum Verkehrslärm durchgeführt. Im Fazit des Gutachtens 
werden hierzu folgende Aussagen getroffen: 

"Zum Schutz der Bebauung im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 13 wird ausschließlich die 
Festsetzung von Lärmpegelbereichen für passive Lärmschutzmaßnahmen empfohlen. Aktive 
Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da mit der Unterschreitung der 
Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV die Zumutbarkeitsschwelle für ein allgemeines 
Wohngebiet (WA) nicht erreicht wird. 

Mit den vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen werden gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
unabhängig von der Raumnutzung gewährleistet." 

Die Untersuchung weist also nach, dass zum Schutz des Plangebietes vor Verkehrslärm passive 
Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden, die der K 31 unmittelbar zugewandt sind, 
ausreichend sind. Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form eines Lärmschutzwalles sind aus 
Gründen des Lärmschutzes nicht erforderlich. Ob aktive Maßnahmen in Form eines 
Lärmschutzwalles oder einer Wand in die Planung aufgenommen werden, wird auf der Ebene 
der Bebauungsplanung aus städtebaulicher Sicht entschieden. 

Ggf. sind auch die von den Sportanlagen der nördlich gelegenen Schule ausgehenden 
Lärmemissionen zu beachten. Allerdings handelt es sich hier um Anlagen. die nur während der 
Tageszeit betrieben werden, so dass von Lärmimmissionen. die für die geplanten 
Wohnnutzungen relevant sind, nicht ausgegangen wird. 

Von weiteren die Planung berührenden Emissionen oder Immissionen ist derzeit nicht 
auszugehen. 

Die Lärmtechnische Untersuchung ist dieser Begründung als Anlage beigefügt. 

9. ERSCHLIESSUNG  

9.1. Verkehrserschließung 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Wulfsdorfer Weg. Bei der Straße 
handelt es sich um eine Kreisstraße (K 31). Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus hat zur äußeren Erschließung verschieden Hinweise gegeben, die 
nachfolgend in die Begründung aufgenommen werden. 

Die Ortsdurchfahrtsgrenze ist in den Flächennutzungsplan zu übernehmen. 

Gemäß § 29 (1 und 2) Straßen- und Wegegesetz (StrWG) des Landes Schleswig-Holstein in 
der Fassung vom 25.11.2003 (GVOBI. Seite 631) dürfen außerhalb der zur Erschließung der 
anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt Hochbauten jeder Art sowie 
Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs in einer Entfernung bis zu 15,0 m von 
der Kreisstraße 31 (K 31), gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für den 
Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet bzw. vorgenommen werden. 

Die Anbauverbotszone sowie die Ortsdurchfahrtsgrenze sind nachrichtlich in der Planzeichnung 
dargestellt worden. 

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes an die K 31 hat ausschließlich über die 
vorgesehene Zufahrt zu erfolgen. Weitere direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur freien 
Strecke der K 31 nicht angelegt werden. 
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Bei der Anbindung der geplanten Erschließungsstraße an das klassifizierte Straßennetz sind 
die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Einmündung bzw. des Knotenpunktes durch 
ausreichende Fahrbahnbreiten, Sichtfelder etc. zu gewährleisten. Die Leistungsfähigkeit ist 
gemäß dem „Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen" (HBS 2015) 
nachzuweisen. Die Verkehrssicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer im 
Einmündungsbereich ist besonders zu berücksichtigen. 

Die Anbindung für Fußgänger und Radfahrer im südöstlichen Bereich des Plangebietes soll 
als Notzufahrt für das Baugebiet dienen. Das Befahren dieser Zufahrt sowie das Überfahren 
des vorhandenen Radweges macht einen verkehrsgerechten Ausbau erforderlich. Die 
geplante Notzufahrt muss auf den ersten 20 m eine überfahrbare Breite von mindestens 5 m 
aufweisen. Zur Vermeidung anderweitiger Nutzungen ist sie mit zwei abschließbaren Pollern 
zu versehen. 

Die technische Ausbildung und der Bau der Einmündung der Erschließungsstraße in die K 31 
sowie der Linksabbiegespur und der Notzufahrt darf nur im Einvernehmen mit dem 
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH). Niederlassung 
Rendsburg erfolgen. Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten sind dem LBV.SH, 
Niederlassung Rendsburg Planunterlagen (RE-Entwürfe) in 3-facher Ausfertigung zur Prüfung 
und Genehmigung vorzulegen. Der Entwurf ist gemäß den gültigen technischen Regelwerken 
aufzustellen. 

Die Kosten der neuen Einmündung und der daraus resultierenden baulichen Veränderun-gen 
(einschließlich der Linksabbiegespur) an der K 31 gehen gemäß § 35 (1) StrWG zu Lasten 
des Planungsträgers. Ich weise darauf hin, dass auch die Mehrunterhaltungskosten für die 
Linksabbiegespur gemäß § 36 (1) StrWG dem Kreis durch einmalige Zahlung einer 
Ablösesumme zu erstatten sind. Über den Bau der Linksabbiegespur und der Zahlung der 
Unterhaltsablösung ist eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde Probsteierhagen und dem 
LBV.SH, Niederlassung Rendsburg zu schließen. 

An der Einmündung der Erschließungsstraße in die K 31 sind Sichtfelder gemäß der 
„Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen", RASt 06 (Ausgabe 2006), Ziffer 6.3.9.3 
auszuweisen. Die Sichtfelder müssen für wartepflichtige Kraftfahrer, Radfahrer und 
Fußgänger zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe über Fahr-bahnoberkante von ständigen 
Sichthindernissen, parkenden Kraftfahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten 
werden. Ggf. sind flankierende Maßnahmen, wie z. B. Halteverbot, 
Geschwindigkeitsbeschränkung. Lichtsignalanlagen etc. erforderlich. Auch die Anlage von 
Müllcontainerstellplätzen sowie die zum Einwerfen und zum Entleeren notwendigen 
Halteflächen müssen außerhalb des Sichtfeldes vorgesehen werden. Innerhalb der Sichtfelder 
dürfen keine Parkplätze ausgewiesen werden. 

Wasser geklärt oder ungeklärt, dazu gehört auch gesammeltes Oberflächenwasser, darf nicht 
auf Straßengebiet der K 31 geleitet werden. Für die Einleitung des zusätzlich anfallenden 
Oberflächenwassers in den Vorfluter ist eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. 

Die Beachtung der genannten Aspekte erfolgt soweit erforderlich auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. der nachfolgenden Erschließungsplanung. 

- Aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist mit dem Bau der neuen 
Erschließungsstraße gleichzeitig im Verlauf der K 31 eine Linksabbiegespur anzulegen. 

Zur Planung ist durch das Wasser- und Verkehrskontor, Neumünster ein Verkehrsgutachten 
erstellt worden, das nachweist, dass eine Linksabbiegespur nicht erforderlich wird. In der 
abschließenden Empfehlung des Gutachtens werden hierzu folgende Aussagen getroffen: 

"Die Einmündung Wulfsdorfer Weg (K 31) / Erschließungs-straße B-Plan Nr. 13 ist in der Lage 
die Verkehre auch ohne bauliche Anlage einer Linksabbiegehilfe leistungsfähig abzuwickeln. Ein 
Rückstau des Linksabbiegers aus dem Wulfsdorfer Weg (K 31) tritt nicht auf. Darüber hinaus 
bestehen deutliche Kapazitätsreserven. 

Gemäß Abschnitt 6.4.5, Absatz „Linksabbiegen ohne bauliche Veränderung" der RAL darf eine 
Erschließung von gering belasteten Wirtschaftswegen oder Grundstückszufahrten an Straßen 
der Entwurfsklasse EKL 4 regelmäßig auch ohne bauliche Veränderung erfolgen." 

Es wird zum jetzigen Planungsstand davon ausgegangen, dass eine Linksabbiegespur nicht 
erforderlich und auf Grund der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens auch nicht mehr gefordert 
wird. diesbezüglich erforderliche Abstimmungen erfolgen ggf. auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung. 

Das Verkehrsgutachten ist dieser Begründung als Anlage beigefügt. 
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Hinsichtlich des Hinweises, dass für die neue Wohnbebauung eine Lärmsanierung zu Lasten des 
Kreises als Baulastträger der K 31 ausgeschlossen ist und mit erheblicher Beeinträchtigung der 
Wohnnutzung durch Verkehrslärm und erheblich zunehmenden Verkehrslärm zu rechnen ist, wird 
auf das Kapitel 8, Immissionsschutz und die dort dargelegten Ergebnisse der Lärmtechnischen 
Untersuchung zum Verkehrslärm verwiesen. 

Weitergehende Aussagen zur verkehrlichen Erschließung insbesondere hinsichtlich der inneren 
Erschließung erfolgen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 

9.2. Technische Infrastruktur  

Innerhalb des neuen Baugebietes müssen alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen neu 
verlegt werden. Hierzu kann an die im Wulfsfelder Weg sowie im Blomeweg vorhandenen 
Leitungen angeschlossen werden. Die genaue Lage und Dimensionierung der Leitungen wird 
soweit erforderlich im weiteren Planverfahren in die Begründung aufgenommen. 

Die Schmutz- und Regenwasserwasserentsorgung soll im Trennsystem soweit möglich im 
Freigefälle erfolgen. Für die Entsorgung von Regenwasser ist die Gemeinde Probsteierhagen 
zuständig. Alle Arbeiten zur Herstellung der Anlagen für die Regenwasserbeseitigung haben in 
Absprache mit der Gemeinde zu geschehen. 

Wie aus den bislang vorliegenden Informationen zu den Bodenverhältnissen hervorgeht, kann 
das anfallende Regenwasser nicht direkt vor Ort versickert werden. Das Regenwasser muss 
demnach gefasst und abgeleitet werden. Dies soll der Topografie folgend nach Nordwesten 
erfolgen. 

Im nordwestlichen Bereich des Plangebietes soll auf hierfür geeigneten Teilflächen die Anlage 
eines Regenwasserrückhaltebeckens erfolgen. Das geplante Rückhaltebecken soll so weit 
möglich und überwiegend außerhalb des 150 m Streifens bleiben. Auf Grund der erforderlichen 
Größe, die im Zuge der weiteren Planung detailliert ermittelt und mit dem 
Gewässerunterhaltungsverband abgestimmt wird, sowie der vorhandenen Topografie muss aller 
Wahrscheinlichkeit nach ein Anteil des Regenwasserrückhaltebeckens in den 150 m Streifen 
hineinragen. Dies wird jedoch in Anbetracht des Eingriffs und der verfolgten Optimierung der 
Einfügung in das Gelände und damit der Minimierung von Bodenbewegungen als vertretbar 
angesehen. 

Derzeit gibt es hierzu eine erste Vorplanung. Vorgabe des Gewässerunterhaltungsverbandes 
(GUV) Selenter See ist. dass der Abfluss aus dem Regenrückhaltebecken auf den einer 
landwirtschaftlichen Fläche von 1,2 lis x ha zu begrenzen ist. Die derzeit vorgesehene 
Dimensionierung würde ein 20-jährig wiederkehrendes Regenereignis noch abpuffern können. 
Anhand der möglichen Beckengröße wurde ein erforderlicher gedrosselter Abfluss von mind. 15,0 
lis ermittelt. Das bedeutet umgerechnet einen Abfluss von 2,6 lis x ha und läge somit höher als 
der einer landwirtschaftlichen Fläche. Das abfließende Wasser soll dem Zufluss zur Hagener Au 
im Norden zugeleitet werden. Dieser Zufluss wird aus dem Schulteich gespeist. 

Vor dem Hintergrund der Erhöhung des Rückhaltevolumens und damit einer Reduzierung der 
Einleitmengen in die Hagener Au ist am nordwestlichen Rand südlich des Schulteiches eine 
weitere Fläche dargestellt worden, die sich topgrafisch durchaus für die Anlage eines 
Regenwasserrückhaltebeckens eignet. 

Die erforderlichen Maßnahmen zur Ableitung des Regenwassers werden im Rahmen der 
Aufstellung des B-Planes Nr. 13 erarbeitet. Hierbei soll auch geprüft werden, ob und in welchem 
Umfang sich Maßnahmen (z.B. Versickerung. dezentrale Rückhaltungen, Gründächer auf 
Garagen, Carports und hochbaulichen Nebenanlagen) innerhalb der Bauflächen dazu eigenen, 
einen Beitrag zur Reduzierung des Wasserabflusses zu leisten. 

Der GUV gibt ergänzend die nachfolgenden Hinweise: 

- Das Oberflächenwasser aus dem geplanten Baugebiet soll in nordwestlicher Richtung in das 
Verbandsgewässer „Hagener Au" eingeleitet werden. Hierfür ist eine Einleitungserlaubnis 
nach dem geltenden Wasserrecht erforderlich. Dabei ist insbesondere auch die hydraulische 
Leistungsfähigkeit des Gewässers zu beachten. In diesem Verfahren ist eine konkrete 
Stellungnahme des Verbandes erforderlich. 

- An der südöstlichen Ecke des befindet sich die Verbandsleitung Nr. 1.17, die insbesondere 
die landwirtschaftlichen Flächen auch östlich der Kreisstraße entwässert. Der Bestand dieser 
Leitung ist in der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

Die Beachtung der genannten Aspekte erfolgt soweit erforderlich auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. der nachfolgenden Erschließungsplanung. Hinsichtlich des Hinweises auf 
die Verbandsleitung an der südöstlichen Ecke des Plangebietes ist anhand der Leitungspläne 
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erkennbar, dass sich diese in den Randbereichen befinden, in denen ohnehin öffentliche 
Grünflächen vorgesehen sind und eine Verlegung nicht erforderlich wird. 

Für die Schmutzwasserbeseitigung über zentrale Anlagen ist der Zweckverband Ostholstein, 
Wagrienring 3-13. 23730 Sierksdorf zuständig. Der Netzbereitreiber gibt hierzu die 
nachfolgenden Hinweise: 

Im Blomeweg und dem Weg (Flstck 333/22) zwischen Blomeweg 22 und 24 sind 
betriebsbereite und in Betrieb befindliche Anlagen des ZVO zur Schmutzwasserbeseitigung 
vorhanden. An diese Anlagen kann das Erschließungsgebiet angeschlossen werden. 

Die im Rahmen der Erschließung hergestellten Schmutzwasserbeseitigungsanlagen liegen in 
öffentlichen Verkehrsflächen und sind an den ZVO zu übertragen. Der vorhandene 
Leitungsabschnitt (möglicher SW Anschlusskanal) zwischen Blomeweg 22 und 24 liegt auf 
gemeindlichem Grund (Flstck 333/22) Dies muss bezüglich der Eigentumsverhältnisse auch 
so bleiben. 

Vor Beginn der Erschließungsplanung ist ein Erschließungsvertrag mit dem ZVO über die 
Schmutzwasserbeseitigung abzuschließen. 

Bestandsauskünfte zu Anlagen der zentralen Schmutzwasserbeseitigung ZVO erhalten Sie 
von unserer Bestandsplanabteilung, Herr Thömke. Tel.: 04561-399-320, mail: 
r.thoemkeezvo.com 

Die Beachtung der genannten Aspekte erfolgt soweit erforderlich auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. der nachfolgenden Erschließungsplanung. 

Die Stromversorgung soll über einen Anschluss an das bestehende Netz der Schleswig-
Holstein Netz AG erfolgen. Der Netzbereitreiber gibt hierzu die nachfolgenden Hinweise: 

Im nördlichen, sowie im östlichen Bereich des Plangebietes verläuft eine 20 kV-Kabeltrasse. 
Die Kabel dürfen nicht überbaut werden und müssen jederzeit zugänglich sein. 

Zur Versorgung des Gebietes mit elektrischer Energie ist die Aufstellung einer Trafostation, 
an möglichst zentraler Stelle, notwendig. Diese Anlage muss jederzeit zugänglich und auch 
mit großen Fahrzeugen erreichbar sein. Die benötigte Grundstücksfläche hierfür beträgt ca. 
3,0 m x 5,0 m. Die Trafostation ist mitsamt Anschlussleitungen durch eine Grunddienstbarkeit 
zu sichern. 

Sofern in der Planung die Erschließung von Grundstücken durch Privatwege vorgesehen ist, 
bitten wir für den Bau und Betrieb der Versorgungsleitungen um Eintragung von 
entsprechenden Wege- und Leitungsrechten. 

Für den sicheren Betrieb des Stromnetzes ist die Aufstellung von Verteilerschränken 
notwendig. Wir bitten dieses bei den Planungen bereits zu berücksichtigen. 

Die Anpflanzung von Bäumen im Bereich unserer Leitungstrassen bitten wir mit uns 
abzustimmen, um später Schäden an unseren Anlagen und damit Versorgungsstörungen zu 
vermeiden. Das direkte Bepflanzen von Energietrassen sollte grundsätzlich vermieden 
werden. 

Für die Planung und Durchführung benötigen wir eine Vorlaufzeit von ca. 3 Monaten. Wir bitten 
um rechtzeitige Information vor Baubeginn. 

Die Beachtung der genannten Aspekte erfolgt soweit erforderlich auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. der nachfolgenden Erschließungsplanung. Hinsichtlich des Hinweises auf 
die 20-kv-Leitung am östlich und nördlichen Rand des Plangebietes wird zum jetzigen 
Planungsstand davon ausgegangen, dass sich diese in den Randbereichen befinden, in denen 
ohnehin öffentliche Grünflächen vorgesehen sind und eine Verlegung nicht erforderlich wird. 

Das Gasversorgungsnetz in der Gemeinde Probsteierhagen erstellt und betreibt die SWKiel 
Netz GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Kiel AG. Der Netzbereitreiber gibt hierzu die 
nachfolgenden Hinweise: 

- Neu- oder Umbauten sind zusätzlich zum B-Planverfahren, durch Anfragen mit 
Leistungswerten beim Netzbetreiber (projektinfoestadtwerke-kiel.de) mindestens 4 Monate 
vor dem geplanten Baubeginn anzumelden. 

Die Beachtung der genannten Aspekte erfolgt soweit erforderlich auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. der nachfolgenden Erschließungsplanung. 

Betreiber des Trinkwassernetzes ist der „Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau". Über 
das Trinkwassernetz kann ebenfalls die Versorgung des Gebietes mit Löschwasser 
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gewährleistet werden. Die Lage der notwendigen Hydranten wird in Abstimmung mit der 
freiwilligen Feuerwehr Probsteierhagen festgelegt. Der Netzbereitreiber gibt hierzu die 
nachfolgenden Hinweise: 

Der Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau übernimmt keine Garantie für die 
Bereitstellung einer bestimmten Löschwassermenge. Die Löschwasserversorgung ist 
Aufgabe der Kommune. Löschwasser kann in dem Umfang bereitgestellt werden, wie es die 
vorhandenen Anlagen bzw. geplante Ergänzungen im Planbereich zulassen. 

Für die Versorgung des Plangebietes ist eine Verstärkung des Versorgungsnetzes durch 
Verlegung einer zusätzlichen Hauptleitung ab „Alte Dorfstraße" / L50 erforderlich. Diese 
Arbeiten sind durch den Erschließer zu leisten. Das Plangebiet ist zusätzlich über eine 
Ringleitung mit dem „Blomeweg" zu verbinden. Die Trassenführung und Ausführung der 
Wasserversorgungshauptleitungen und -hausanschlüsse werden durch den 
Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau vorgegeben. Die Ausführungsplanungen der 
Erschließung sind entsprechend mit dem WBV abzustimmen. Die Leitungstrasse der 
Wasserleitung soll möglichst in einem verkehrslastfreien Versorgungsstreifen verlaufen. 

Die Beachtung der genannten Aspekte erfolgt soweit erforderlich auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. der nachfolgenden Erschließungsplanung. Dort werden auch weitergehende 
Aussagen zur Löschwasserversorgung aufgenommen. 

Das Plangebiet soll an das Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom oder eines 
anderen geeigneten Anbieters angeschlossen werden. Angestrebt wird der Anschluss an das 
Glasfasernetz. Der Netzbereitreiber gibt hierzu die nachfolgenden Hinweise: 

Generell gilt für zukünftige Baugebiete folgender Grundsatz: Die Telekom prüft die 
Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet. Je nach Ausgang dieser 
Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält 
sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-
Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu 
verzichten. Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird 
sichergestellt. 

Im Fall eines Netzausbaus durch die Telekom, bitten wir aus wirtschaftlichen Gründen 
sicherzustellen, 

• dass für die hierfür evtl. erforderliche Glasfaserinfrastruktur in den Gebäuden von den 
Bauherren Leerrohre vorzusehen sind, um dem politischen Willen der Bundesregierung 
Rechnung ZU tragen, allen Bundesbürgern den Zugang ZU 

Telekommunikationsinfrastruktur =>50 MB zu ermöglichen, 

• dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet eine 
ungehinderte und unentgeltliche Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich ist. 

• dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom 
Deutschland GmbH eingeräumt und im Grundbuch eingetragen wird, 

• dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnah-men für Straßenbau und 
Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt. 

• dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH unter der folgenden Adresse so früh wie möglich, 
mindestens 6 Monate vor Baubeginn, Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 11, 
Planungsanzeigen. Fackenburger Allee 3123554 Lübeck. 

Die Beachtung der genannten Aspekte erfolgt soweit erforderlich auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. der nachfolgenden Erschließungsplanung. 

Die Abfallbeseitigung wird zentral über den Kreis Plön geregelt. Die Abfälle werden im Auftrag 
des Kreises von einem privaten Unternehmen abgeholt. 

Weitere Aussagen zur Ver- und Entsorgung des Plangebietes werden erforderlichenfalls im 
weiteren Verfahrensablauf in die Planung aufgenommen. 

10. SONSTIGE HINWEISE UND MAßNAHMEN  

Die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessensgebiet. Bei der 
überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 (2) 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt 
ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. 
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Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung des Archäologischen 
Landesamtes. 

Denkmale sind gemäß § 8 (1) DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst sind, 
gesetzlich geschützt. 

Der Planung wird seitens der Behörde im Grundsatz zugestimmt. Aufgrund der Nähe zu dem 
archäologischen Denkmal (aKD-Nr. 2859) etwa 130 m südöstlich der überplanten Fläche ist 
nachdortiger Aussage eine Verlängerung der Knickbepflanzung entlang des Weges „Alter 
Schulweg" als Sichtschutz vorzunehmen. Die Konkretisierung dieser Maßnahme erfolgt auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 

Inzwischen haben Mitarbeiter des Archäologischen Landesamtes in Absprache mit dem 
Bauträger eine Geländebegehung durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse dieser Begehung 
liegen zureichende Anhaltspunkte dafür vor, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal 
eingegriffen werden wird. Somit sind gemäß § 14 DSchG archäologische Untersuchungen 
erforderlich. 

Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gern. § 14 DSchG die Kosten, die für die 
Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des 
Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des 
Zumutbaren zu tragen. 

Die weitergehende vorbereitende Untersuchung wird zu gegebener Zeit beantragt und mit dem 
Archäologischen Landesamt abgestimmt. 

Darüber hinaus wird auf § 15 DSchG verwiesen: 

„Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die 
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für 
die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks 
oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der 
Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach 
Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit." 

Innerhalb des Plangeltungsbereichs befinden sich nach heutigem Kenntnisstand keine 
Altablagerungen und keine Altstandorte. 

Die Gemeinde/Stadt Probsteierhagen liegt in keinen uns bekanntem Bombenabwurfgebiet. Für 
die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes keine 
Bedenken. Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich 
der Polizei zu melden. 

11. KOSTEN  

Der Gemeinde Probsteierhagen entstehen durch die Aufstellung des vorliegenden Bauleitplanes 
keine Kosten. 

Hinsichtlich der Entwicklung der Fläche und damit verknüpfter Maßnahmen ist zwischen der 
Gemeinde und dem Grundstückseigentümer ein städtebaulicher Vertrag geschlossen worden, 
um die Übernahme sämtlicher Planungs- und Erschließungskosten durch den Vorhabenträger zu 
vereinbaren. 

12. UMWELTBERICHT  (gesonderter Teil) 

§ 2 (4) BauGB regelt. dass im Zuge von Bauleitplanverfahren die Belange des Umweltschutzes 
in einer Umweltprüfung zusammengeführt und in einem Umweltbericht den Behörden und der 
Öffentlichkeit zur Stellungnahme vorzulegen sind. 

Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Planung sind zu ermitteln, zu beschreiben und 
auf ihre Erheblichkeit zu bewerten. Auf diese Weise werden die Instrumente 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Eingriffsregelung, FFH-Verträglichkeitsprüfung und die 
Bodenschutzklausel mit den weiteren Anforderungen an die Beachtung der Umweltbelange in 
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der Bauleitplanung verknüpft. Der Umweltbericht dokumentiert diese Prüfung und fasst die 
Ergebnisse zusammen, um die Umweltfolgen eines Vorhabens transparent darzustellen. 

Der naturschutzrechtliche Ausgleich des durch die Planung vorbereiteten erstmaligen Eingriffs in 
den Naturhaushalt wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung in einer Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung abgehandelt, die in den Umweltbericht eingebunden ist. 

Der Umweltbericht bezieht Angaben zur Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes ein und 
dient somit als Grundlage für die Behandlung der artenschutzrechtlichen Belange bei der 
Genehmigung von Eingriffen gemäß §§ 44 und 45 des BNatSchG. Der Umweltbericht bildet einen 
gesonderten Teil der Begründung zum Bauleitplan und ist zur besseren Lesbarkeit als Dokument 
mit eigenem Inhaltsverzeichnis Bestandteil der Begründung. 
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14. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Probsteierhagen: Umweltbericht 

1. Einleitung und Gebietsabgrenzung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Probsteierhagen hat in der Sitzung am 15.12.2016 
die Aufstellung der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Probsteierha-
gen für das Gebiet westlich des Wulfsdorfer Weges, südlich des Schulzentrums und nördlich 
des Alten Schulweges in Probsteierhagen beschlossen. Am 21.9.2017 wurde die Änderung 
des Geltungsbereiches beschlossen, der sich somit nur noch westlich des Wulfsdorfer Weg-
es erstreckt. 

Abbildung 1: Lage und Abgrenzung des Gebietes der 14. F-Planänderung (Quelle: Guntram 

Blank, Architekturbüro für Stadtplanung) 

Der Geltungsbereich der 14. Änderung des F-Planes befindet sich südöstlich des Ortskerns 
von Probsteierhagen und umfasst eine Fläche von ca. 12,4 ha, die derzeit einer landwirt-
schaftlichen Nutzung unterliegt. Die Fläche soll den dringenden Bedarf an Wohnbauflächen 
befriedigen. Außerdem ist der Bau einer Kindertagesstätte vorgesehen. 

Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Fläche für die Landwirtschaft 
und als Fläche für Sportanlagen dargestellt. Außerdem liegt es im Landschaftsschutzgebiet 
„Dobersdorfer See, Passader See mit dem Oberlauf der Hagener Au, Kasseteiche und Um-
gebung" (Kreisverordnung vom 30. März 1999). Die Fläche westlich der K 31 grenzt an das 
FFH-Gebiet 1627-321 „Hagener Au und Passader See" und an die Hauptverbundachse „Ha-
gener Au und Salzau mit Uferbereichen des Passader Sees und des nördlichen Dobersdor-
fer Sees" des landesweiten Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems. Eine Bauleitplanung 
setzt die Entlassung aus dem Landschaftsschutz voraus. 
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4. Erfordernis und Ziel der Planänderung 

4.1 Erfordernis 

Die Siedlungsentwicklung der Gemeinde orientiert sich an den Vorgaben des Landesent-
wicklungsplanes (LEP). Der Entwicklungsrahmen für Wohnbebauung gemäß den Vorgaben 
des LEPs gibt für die Gemeinde Probsteierhagen keine Begrenzung vor, da die Gemeinde 
räumlich auf der Siedlungsachse Kiel — Schönberg liegt. Auf den Siedlungsachsen sind in 
bedarfsgerechtem Umfang Siedlungsflächen auszuweisen (LEP Kap. 2.4.1 Ziffer 3Z). 

Die Gemeinde Probsteierhagen hat im Vorfeld eine Potenzialuntersuchung zur Innenbe-
reichsentwicklung in Auftrag gegeben (Guntram Blank, Architekturbüro für Stadtplanung, 
2017). Diese kommt zu dem Ergebnis, dass der Wohnraumbedarf bis 2030 nur in geringem 
Maße im Innenbereich befriedigt werden könnte. 

In einem weiteren Gutachten wurden Eignungsflächen für eine bauliche Entwicklung im Au-
ßenbereich ermittelt (Untersuchung zur Siedlungsentwicklung; Guntram Blank, Architektur-
büro für Stadtplanung, 2017). In diesem Gutachten ist die betroffene Fläche als Eignungsflä-
che III gekennzeichnet. 

4.2 Ziel der Planänderung 

Durch die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes bereitet die Gemeinde Probsteierhagen 
die Bauleitplanung des B-Planes Nr. 13 vor. Anlass für die Planung sind die Bestrebungen 
der Gemeinde einer gesteigerten Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden. Die Ge-
meinde bevorzugt für diese Entwicklung die an die vorhandene Bebauung an der Straße 
„Wulfsdorfer Weg" im Süden angrenzende Fläche (Flurstück 23/29). 

Planerisches Ziel der 14. Änderung des F-Planes ist es, unter orts- und landschaftsverträgli-
chen Gesichtspunkten dem kurz- und mittelfristigen Bedarf nach Wohnbauflächen innerhalb 
der Gemeinde Probsteierhagen angemessen sowie zeitnah nachzukommen und die zukünf-
tige Entwicklung Probsteierhagens zu lenken. 
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Abbildung 2: Geplante Wohnbauflächen, Abstandsfläche zur Hagener Au, Waldabstandsflä-
chen, Regenrückhaltung (Vorplanung) (Quelle: Guntram Blank, Architekturbüro für Stadtpla-
nung) 

Als Abstandsfläche zwischen der ca. 5,73 ha großen Wohnbaufläche und dem im Westen 

angrenzenden FFH-Gebiet Hagener Au ist ein ca. 150 m breiter Entwicklungsstreifen oder 

Uferrandstreifen für Eigendynamik vorgesehen. Er wird aus den im Managementplan ge-

nannten notwendigen Maßnahmen abgeleitet. In diesem Entwicklungsstreifen soll gemäß 

Managementplan Gehölzentwicklung stattfinden. Zur Abrundung des Baugebietes wird die 

Abstandsfläche des Managementplanes im Südwesten etwas reduziert. Der Abstand wird 

max. um ca. 30,0 m auf dann 120,0 m verringert. Im Süden bleibt der Abstand zum dort vor-

handenen Kerbtal gleich. 

Ersatzweise wird die Abstandsfläche im Nordwesten zum dort vorhandene Kerbtal und Wald 
und zur Hagener Au deutlich vergrößert. 

5. Umweltbericht (Scoping) 

Gemäß § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB 
und § la BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht nach der Anlage zum 
BauGB beschrieben und bewertet werden. Dabei ist gemäß § 2 (4) Satz 4 BauGB das Er-
gebnis der Umweltprüfung in der Abwägung zu berücksichtigen. 
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5.1 Datengrundlagen 

Für die Umweltprüfung und den Umweltbericht wurden die folgenden Daten als Grundlage 
hinzugezogen: 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Probsteierhagen: 

Darstellung des Landschaftsplanes 

Biologische Bestandsaufnahme 

FFH-Gebiet 1627-321 „Hagener Au und Passader See": Managementplan, Steck-
brief, Standarddatenbogen, Monitoringbericht. 

Landschaftsschutzgebietesverordnung für das Gebiet "Dobersdorfer See, Passader 
See mit dem Oberlauf der Hagener Au, Kasseteiche und Umgebung" von 1999. 

Wasser- und Verkehrskontor, Neumünster: Lärmtechnische Untersuchung (2018) 

Eine aktuelle Baugrunduntersuchung liegt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Es gibt 
keine Hinweise zu möglichen Altlastenverdachtsflächen. 

5.2 In Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Um-
weltschutzes 

Grundsätzlich sind bei der Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen gemäß dem 
Verfahren und den inhaltlichen Anforderungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung 
mit § la BauGB die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Um-
weltschutzes zu beachten und zu berücksichtigen. Gemäß § la Abs. 2 BauGB soll mit Grund 
und Boden sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen 
auf das notwendige Maß zu begrenzen (Bodenschutzklausel). Zur Verringerung der zusätzli-
chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen sind die Möglichkeiten der bau-
lichen Entwicklung insbesondere durch Nachverdichtungen und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen. Im Hinblick auf bestehende oder zukünftige Lärmimmissionen 
ist der Schutz von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen zu gewährleisten. 

Landesnaturschutzgesetz: Grundlage eines Leitbildes ist die Naturschutzgesetzgebung. 
Hierin wird das umweltverträgliche Miteinander aller den Raum beanspruchenden Nutzungen 
angestrebt. 

In §1 (1) Bundesnaturschutzgesetz, auf das sich der § 1 (1) des Landesnaturschutzgesetzes 
Schleswig-Holstein bezieht, sind die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
definiert: 

„Natur und Landschaft sind ... im besiedelten und unbesiedelten Raum nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln und, soweit erforder-
lich, wiederherzustellen, dass 

1. die biologische Vielfalt 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Rege-
nerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft 
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auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz)". 

Aus den gesetzlichen Grundlagen ergibt sich als primäres Ziel die nachhaltige Sicherung der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. 

Im Landschaftsplan der Gemeinde Probsteierhagen von 1990 stellt im Betrachtungsraum 
die Wald- und Röhrichtflächen an der Hagener Au, die Hagener Au selbst und einen kleinen 
Zufluss dar. Der Zufluss im Nordwesten wird aus dem Schulteich gespeist. Er fließt in einer 
kleinen Bachschlucht. Ein kleines Kerbtal auf der Höhe der Überwegung zum Kunstbrook 
(Alter Schulweg) ist dargestellt Das Kleingewässer im Bereich des Grünlandes an der Hage-
ner Au ist als Wasserfläche ausgewiesen. 

Das bereits vorhandene Rad- und Wanderwegenetz verläuft im Betrachtungsraum vom Blo-
meweg zunächst am Rand des Talraumes, dann ein Stück nahe der Hagener Au, um dann 
über zwei Brücken zum Schlosspark zu führen. Die Hagener Au wird mit zwei Brücken ge-
quert. — Ein weiterer Rad- und Wanderweg umfasst den alten Schulweg im Süden. 

Das Landschaftsschutzgebiet in seinen damaligen Grenzen ist dargestellt. 

Als gesetzlich geschützte Biotope werden genannt: Sümpfe und Brüche (Tal der Hagener 
Au), Kleingewässer, Knicks. 

Planerisch schlägt der Landschaftsplan vor, das Tal der Hagener Au als Naturschutzgebiet 
auszuweisen. 

Randstreifen entlang des Talraumes der Hagener Au, der Bachschlucht im Norden mit 
Schulteich, des Grünlandes an der Hagener Au einschließlich Kleingewässer sowie des 
Kerbtales am Alten Schulweg werden als Vorrangflächen für Natur und Landschaft vorge-
schlagen. Eine weitere Vorrangfläche wird parrallel zu K 31 vorgeschlagen. Auf diesen Flä-
chen soll keine intensive landwirtschaftliche Nutzung stattfinden. Einer extensiven Nutzung 
wird Vorrang eingeräumt. Weitere Maßnahmen wie z.B. Pflanzungen sollen hier vorrangig 
erfolgen. 

Der Alte Schulweg wird als Reitweg vorgeschlagen. 

Mögliche Bauerweiterungsflächen sieht der Landschaftsplan im Osten der K 31 bis zur Höhe 
der Schule bis zu einer Tiefe von 150 m vor. Weitere mögliche Wohnbauflächen lägen west-
lich der L 50 Richtung Trensahl (Anm.: teilweise bereits umgesetzt). 

Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III trifft für den Betrachtungsraum keine 
spezifischen umweltrelevanten Aussagen. 

Mit der Kreisverordnung von 1999 wurde das Gebiet "Dobersdorfer See, Passader See mit 
dem Oberlauf der Hagener Au, Kasseteiche und Umgebung" zum Landschaftsschutzge-
biet erklärt. Es umfasst neben dem Tal der Hagener Au auch die Flächen des Betrachtungs-
raumes mit Ausnahme der Flächen im Nordosten (s. Plan Nr. 1). 

Das Landschaftsschutzgebiet dient der Erhaltung und Entwicklung 

1. der ökologisch besonders bedeutsamen und vielfältigen naturnahen bis natürlichen 
Biotopstrukturen und —funktionen: hier Hagener Au mit markanten begleitenden 
Laubwäldern; 

2. des abwechslungsreichen Landschaftsbildes. 

7 



14. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Probsteierhagen: Umweltbericht 

Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes 

verändern können und dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere 

1. Baugenehmigungspflichtige Anlagen auf baulich nicht genutzten Grundstücken zu er-

richten sowie Plätze aller Art, Straßen und andere Verkehrsflächen mit festem Belag 

anzulegen; 

7. prägende Geländeeinschnitte, Senken und Mulden zu verfüllen oder auf andere Art 
zu verändern sowie prägende Kuppen und Höhen oder Höhenzüge ganz oder teil-

weise zu verändern; 

Eine Bebauung des Planungsraumes setzt eine Entlassung aus dem Landschaftsschutz vo-
raus. Die Bedingungen hierfür wurden in einer gesonderten Stellungnahme erarbeitet (Bi-

oplan 2017). Es sind zu nennen: 

• Einhaltung des 150 m-Uferschutzstreifens an der Hagener Au (Managementplan zum 

FFH-Gebiet DE-1627-321 „Hagener Au und Passader See"). (Anm.: Der im Ma-

nagementplan dargestellte Uferschutzstreifen ist nicht an jeder Stelle genau 150 m 

breit.) 

• Anpflanzung im Bereich im oberen Bereich des Uferschutzstreifens mit dem Ziel, eine 

Ausleuchtung des Tals der Hagener Au zu verhindern. 

• Erhalt des Kleingewässers als geschütztem Biotop. 

• Erhalt der kleinen Senke südlich des Schulteiches 

• Entwicklung von Naherholungsflächen, um den Druck auf das Tal der Hagener Au zu 

verringern. 

5.3 FFH-Gebiet 1627-321 „Hagener Au und Passader See" 

5.3.1 Gebietssteckbrief 

Das FFH-Gebiet mit einer Größe von 525 ha befindet sich in der Probstei zwischen Kiel und 

Schönberg (Holstein). Es umfasst den Passader See, den Niederungsbereich der Hagener 

Au sowie den hier naturnah ausgeprägten Gewässerlauf selbst. Teilbereiche befinden sich 
im Eigentum der Stiftung Naturschutz bzw. der Gemeinden (Probstei-Programm). 

Der Passader See ist ein von Natur aus (schwach) nährstoffreicher See. Er ist dem Lebens-

raumtyps 3150 (eutrophe Seen) zuzuordnen. Die naturnahe Ufervegetation des Passader 

Sees ist aufgrund intensiver Nutzungen nur noch in kleinen Resten vorhanden. Am Ostufer 

des Sees befindet sich ein kalkreiches Niedermoor mit charakteristischen Pflanzenarten 
(7230). Im Bereich des Auslaufes der Hagener Au sind artenreiche Erlen-Eschen-

Waldbestände erhalten. 

Die Hagener Au selbst durchfließt vom Passader See bis zur Mündung in die Ostsee bei 

Laboe ein markantes, zum Teil schluchtartig ausgeprägtes Tal. Die alten Mäander und das 

natürliche unterschiedlich breite und flache Bachbett sind streckenweise noch gut erkennbar. 

Die Au ist hier naturnah mit Vorkommen Flutender Vegetation (3260) ausgeprägt. Unter den 

vorkommenden Tierarten ist eine Fischart, der Steinbeißer (Cobitis taenia), besonders her-
vorzuheben. 

Weitgehend frei mäandrierende Bäche im ursprünglichen Bachbett sind in Schleswig-

Holstein heutzutage sehr selten. Die Hagener Au mit dem Vorkommen des Steinbeißers als 

seltene Art sowie der Passader See als typischer, von Natur aus nährstoffreicher See sind 

repräsentativ für den Naturraum und daher besonders schutzwürdig. 
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Das übergreifende Schutzziel ist dem entsprechend die Erhaltung eines natürlicherweise 
nährstoffreichen Sees und eines naturnahen Fließgewässers sowie die Erhaltung des Stein-
beißer-Bestandes. 

Hinweis: die Ziffern in Klammern geben die Codierung der Lebensraumtypen nach der FFH-
Richtlinie an. 

5.3.2 Erhaltungsziele für das gesetzlich geschützte Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung DE-1627-321 „Hagener Au und Passader See" 

1. Erhaltungsgegenstand 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Art des An-
hangs II der FFH-Richtlinie 

von besonderer Bedeutung: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro-

 

Charitions 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

1149 Steinbeißer (Cobitis taenia) 

2. Erhaltungsziele 

2.1. Übergreifende Ziele 

Erhaltung eines natürlicherweise eutrophen Sees und eines naturnahen Fließgewässers, 
sowie die Erhaltung der bestehenden Steinbeißer- Population. 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonderer Bedeutung: 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen 
und Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro-
charitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laich-
kraut- und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nass-
wiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zu-
sammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 

• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung und -vermoorung, 

• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe, 

• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
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9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperuto-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 

• der bekannten Höhlenbäume, 

• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Steilhänge, feuchte Senken) und der für den Le-
bensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Waldwiesen sowie Fließ-
und Stillgewässer und 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 

1149 Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 

• sauberer Fließgewässerabschnitte mit kiesig-steinigem Substrat, 

• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 

• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Ge-
wässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird), 

• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 

• bestehender Populationen. 
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Legende 
• 3 :  Geltungsbereich 
9. 

FFH-Gebet DE 1627-321 
"Hagener Au und Passader See' 

Landschaltsschutzgebiet 
"Dobersdorfer See mit dem 
Obertauf der Hagener Au, 
Kasseteiche und Umgebung" 

BVS - Biotopverbundsystem: 
Verbundachse Hagener Au 

Uferrandstreifen gemäß MP 
FFH-Gebiet DE 1627-321 (150m) 

Karte 1: Schutzgebiete 
Malta, 1 :3.0 

Grundlage: 0TK5 
Bezisgssyctent EIRS5/5 UTIV_321•1 
PtangOße: DINA4 
Datum: 14.12_2017 

Abbildung 3: Schutzgebiete und Uferrandstreifen im Betrachtungsraum 
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Legende 
Biotoptypen 

FB - Bach 

Bi FG - Künstl. Fließgewässer, Gräben 

FSy - natürliches eutrophes Stillgewässer 

GAy - Einsaatgninland 

HG - Sonstige Gehölze 

HW - Knicks, Wallhetten 

NR - Landrühnchte 

RH - (Halb-)Ruderale Gras- und Staudenfkiren 

SD - Dorfgebiete 

SV - Verkehrsflachen 

an WB - Bruchwald und -gebüsch 

lin WE - Feucht- und Strnpfwakl 

WF - Sonstiger flächenhaft nutzungsgepragter Wald 

111111 WM - Mesophybscher (Buchen-)Wald 

WO - Waldlichtungsflur 

wP- Fbonierwald 

▪ ni 
.

3 au
 Geltungsbereich 

FFH-LRT 9130 "Hagener Au und Passader See (WNo/F-Bs) 

ffl FFH-LRT 3260 'Hagener Au und Passader See' (FBx) 

Km* 2: Biotop- und Nutzunpstypee 
FFH-Leberesräumtypen 

KW» 1: 31:100 

Graraage: 
6110.214.1411111: elleidde_untuni 
Puopitdd DOIA3 
Colwre 14.122017 

0.3.2.01.1 

Abbildung 4: Biotoptypen im Betrachtungsraum (Karte unmaßstäblich) 



5.4 Umweltbelange und Vorhabenwirkungen 

Für die Umweltprüfung relevant sind die Festsetzungen und Darstellungen der F-

Planänderung als Wohngebiet, als Grünfläche und als Fläche für Maßnahmen. Der zusätzli-

che Flächenbedarf beträgt rund 11 ha. 

Maßgeblich für den Gegenstand der Ermittlung sind nach § 2 Abs. 4 Satz 1 des Einfüh-

rungserlasses zum Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien (Euro-

parechtsanpassungsgesetz Bau — EAG Bau) die Belange des Umweltschutzes nach § 1 

Abs. 6 Nr. 7 und ergänzend § la. 

Der Katalog der städtebaulichen Belange nach § 1 Abs. 6 enthält eine Aufzählung der für die 

Abwägung insbesondere zu berücksichtigenden Umweltbelange, die in der Praxis als eine 

Checkliste für die in der Umweltprüfung zu betrachtenden Belange genutzt werden kann. 

Es werden folgende Auswirkungen geprüft: 

5.4.1- Pflanzen 

Der Bestand ist in Karte 2 dargestellt (s.o.). Der Planungsraum umfasst zum einen eine 

landwirtschaftliche Fläche, die ackerbaulich genutzt wird. 

Im Nordwesten an der Hagener Au besteht traditionelles Grünland. Dieses wird intensiv ge-

nutzt. Es handelt sich um artenarmes Ansaatgrünland. 

Auf einer Kuppe im Grünland an der Hagener Au liegt ein Kleingewässer. Bei diesem handelt 

es sich um einen gesetzlich geschützten Biotop. 

Im Westen erstreckt sich das Tal der Hagener Au. Es wird überwiegend von Wäldern einge-

nommen. 

Im Nordwesten des Plangebietes grenzt an die Wohnbebauung eine kleine Bachschlucht 

(gesetzlich geschützter Biotop). Diese weist naturnahe Gehölzbestände auf. Sie ist von der 

Planung ausgenommen. 

Im Südwesten besteht ein kleines Kerbtal mit naturnahen Gehölzen. Zwei Eichen stehen an 

seinem Ostende. 

Am Wulfsdorfer Weg stehen einige jüngere Bäume etwa auf der Länge eines dort vorhande-

nen Bolzplatzes. 

Im Norden verläuft ein landwirtschaftlicher Weg. Dieser ist grasbewachsen. 

Auswirkungen: Auswirkungen ergeben sich, wenn im Rahmen der Bebauung naturnahe 

Stukturen beseitigt würden. Im vorliegenden Fall wären zu nennen: 

• Verlust der Bäume am Wulfsdorfer Weg. 

• Verfüllung des Kleingewässers 

Durch einen Erhalt der naturnahen Strukturen ließe sich der Eingriff minimieren. Eine Beur-

teilung muss im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. 

5.4.2 Tiere. 

Als relevante Tiergruppen werden im Rahmen einer Potenzialanalyse die Gruppe der Fle-

dermäuse und der Brutvögel betrachtet. 
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Fledermäuse: In Schleswig-Holstein sind derzeit 15 Fledermausarten heimisch. Alle gelten 

gern. § 7 BNatSchG und darüber hinaus auch als Arten des Anh. IV FFH-RL nach europäi-

schem Recht als streng geschützt. 

Für Probsteierhagen (und Umgebung) stehen Daten zur Fledermausfauna zur Verfügung, 

über die Herr P. Borkenhagen freundlicherweise Auskunft gab. Demnach treten in Probstei-
erhagen 5-6 Arten regelmäßig auf: Breitflügelfledermaus, Braunes Langohr, Zwerg- und 

wahrscheinlich auch Mückenfledermaus sowie Rauhautfledermaus. Rauhaut- und Wasser-
fledermaus wurden nur in der näheren Umgebung des Ortes nachgewiesen. Der Große 
Abendsegler wird als Art für das FFH-Gebiet „Hagener Au und Passader See" angegeben. 

Die Breitflügelfledermaus hat ihre Quartiere ausschließlich in Gebäuden. Das Braune Lang-

ohr sucht sowohl Gebäude als auch Baumhöhlen auf. Vor allem sind es aber die Zwerg- und 

die Mückenfledermaus, von denen einzelne Tiere in den Spalten zumindest der größeren 

Eichen Tagesverstecke finden könnten. 

Der Acker selbst ist windexponiert. Es fehlen naturnahe Strukturen, an denen Fledermäuse 
jagen könnten. Bekannt ist das Vorkommen der Tiere im Tal der Hagener Au. Wasserfle-

dermaus, Großer Abendsegler und Rauhhautfledermaus gehören zu den sonstigen Erhal-

tungszielen des FFH-Gebietes. Während der Große Abendsegler im freien Luftraum jagt, 
werden die eher strukturgebunden fliegenden Arten u.a. die Gehölzränder nutzen und über 
dem Kleingewässer jagen. 

Tabelle 1: Im Planungsraum potenziell auftretende Fledermausarten 
RL SH: Gefährdungsstatus in Schleswig-Holstein (BORKENHAGEN 2014) 
RL D: Gefährdungsstatus in Deutschland (MENG et al. 2009) 

Gefährdungskategorien:  
3: gefährdet D: Daten defizitär G: Gefährdung anzunehmen 
V: Art der Vorwarnliste 
FFH-Anh.: In den Anhängen der FFH-Richtlinie aufge ührt: 
IV: stren zu schützende Arten von aemeinschaftlichem Interesse 

Art RL SH RL D FFH-Anh. 

Breitflügelfledermaus 
Eptesicus serotinus 3 G IV 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

. 

 

IV 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus pygmaeus V D IV 

Rauhautfledermaus 
Pipistrellus nathusii 3 * IV 

Braunes Langohr 
Plecotus auritus V V iv 

Wasserfledermaus 
Myosotis daubentonii 

* . IV 

Großer Abendsegler 
Nyctalus noctula 3 V IV 

Für die Brutvögel stellt sich der Planungsraum als Offenlandschaft dar. Ein Vorkommen der 

gefährdeten Feldlerche und der Wiesen-Schafstelze ist nicht auszuschließen. 

An den Gehölzrändern sind allgemein häufige gehölzbewohnende Arten zu erwarten. Auf-

grund der Existenz von (alten) Überhältern in den Kerbtälern können auch einige Arten des 
(Laubhoch-)Waldes auftreten. Die Brutvogelwelt des Tals der Hagener Au weist eine arten-
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und besonders individuenreich Vogelwelt auf. Kleinvögel dominieren. Im Landschaftsplan 
wird ein Vorkommen der fließgewässertypischen Gebirgsstelze genannt. 

Folgende Arten könnten auftreten bzw. wurden beobachtet: Buntspecht, Bachstelze, Garten-
rotschwanz, Rotkehlchen, Singdrossel, Amsel, Dorn-, Klapper-, Mönchs- und Gartengramü-
cke, Zilpzalp, Fitis, Kleiber, Schwanz-, Kohl-, Blau- und Sumpfmeise, Rabenkrähe, Buchfink, 
Grünfink, Heckenbraunelle, Gimpel, Feldsperling, Haussperling, Goldammer. Die Arten be-
siedeln überwiegend die Gehölze im und am Plangebiet. 

Amphibien: Im Landschaftsplan von 1990 finden sich folgende Angaben: 

Einzelfunde des Teichmolchs im Kleingewässer im Grünland. Teichfrosch in diesem Gewäs-
ser und im Schulteich. — 

Reptilien: Im Landschaftsplan von 1990 finden sich folgende Angaben: 

Ringenatter-Vorkommen im Tal der Hagener Au im Ortsbereich. Waldeidechse häufig im Tal 
der Hagener Au. — Insgesamt war der Osten der Gemeinde deutlich schlechter besiedelt 
durch Amphibien und Reptilien als andere Teile. 

Auswirkungen: Auswirkungen ergäben sich, wenn im Rahmen der Bebauung Gehölze ge-
rodet würden. Insbesondere der Verlust alter Bäume sowie von Knicks als Leitstrukturen 
könnte erhebliche negative Auswirkungen für die Fledermaus- und Brutvogelfauna haben. 
Diese sind nicht vorgesehen. Im Gegenteil werden u.a. im Bereich des Entwicklungs- oder 
Uferrandstreifen Gehölzpflanzungen vorgesehen. 

Ein potenzieller Brutplatz von Feldlerche und Schafstelze geht verloren. Jedoch bestehen im 
Umfeld ausgedehnte Offenlandschaften, so dass von Ausweichmöglichkeiten auszugehen ist 

Eine erhebliche Betroffenheit für die Amphibien ergäbe sich, wenn das vorhandene Gewäs-
ser beseitigt würde. Durch einen Erhalt des Gewässers ließe sich der Eingriff minimieren. 
Dieser ist auch vorgesehen. 

5.3.3 Boden: 

Die Bodenverhältnisse für das Gemeindegebiet Probsteierhagens wurden dem Landschafts-
plan entnommen. Demnach besteht der Untergrund des Planungsraumes aus Geschiebe-
lehm, die zur Staufeuchte neigen. 

Auswirkungen: Auswirkungen für das Schutzgut Boden ergeben sich bei der geplanten Be-
bauung aufgund der damit verbundenen Versiegelung von Flächen. Die Auswirkungen sind 
als erheblich einzustufen. 

5.3.4 Wasser: 

Der für die Bebauung vorgehene Bereich weist überwiegend grundwasserferne Böden auf. 
Eine grundwassernahe Senke besteht südlich des Schulteiches. Sie führt zeitweilig Wasser. 
Hier bestehen somit kleinflächig Böden von besonderer Bedeutung. 

Auswirkungen: Auswirkungen für das Schutzgut Wasser ergeben sich bei der geplanten 
Bebauung durch mögliche Grundwasserabsenkungen. Die Auswirkungen wären als erheb-
lich einzustufen. Durch einen Erhalt der Grundwasserverhältnisse ließe sich der Eingriff mi-
nimeren. Eine Beurteilung muss im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. 
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Die Grundwasserneubildung wird durch die Versiegelung von Flächen reduziert. Im Rahmen 
der konkreten Bauleitplanung werden Möglichkeiten geprüft, diese Auswirkungen zu mini-
mieren. 

Durch die Verfüllung der kleinen Senke südlich des Schulteiches gingen Böden mit besonde-
rer Bedeutung verloren. Durch einen Erhalt der Senke wäre dieser Eingriff zu minimieren. 
Diese ist auch vorgesehen. 

5.3.5 Luft, Klima: 

Lokales Klima. Auf der unbebauten Fläche besteht ein Freilandklimatop, das typisch für Ag-
rarlandschaften ist: Ungestörter Temperatur- und Feuchteverlauf, windoffene Lage, ungehin-
derte Einstrahlungsbedingungen. 

Bebaute Flächen bilden in Zusammenwirken mit Park- und Grünanlagen ein eigenes Mikro-
klima aus. Durch Baukörper und Oberflächenversiegelung erfolgt eine stärkere Aufheizung. 
Die gespeicherte Wärme wird nachts nur verzögert abgegeben. Diese Verhältnisse treffen 
für die angrenzenden bebauten Bereiche zu. 

Unter dem Einfluss der Topographie und der Nutzungs- und Bebauungsstruktur können Ver-
änderungen im Klima der bodennahen Luftschichten stattfinden. 

Nachts und im Winter können Situationen auftreten, in denen in der bodennahen Schicht 
kältere Luft im Vergleich zur Umgebung gebildet wird. Besonders in Senken und Gelände-
vertiefungen sammelt sich abfließende Kaltluft. So entstehen Kaltluftseen. Hier kann es in 
Abweichung zur Umgebung zu Nebel- und Eisbildung kommen. Im Planungsraum treffen 
diese Verhältnisse zumindest für den westlichen Teil an der Habener Au zu. 

Luft. Im Rahmen der lufthygienischen Überwachung in Schleswig-Holstein werden die Belas-
tungen mit Schadstoffen an verschiedenen Messstationen im Land erhoben. 

Probsteierhagen gehört in Hinsicht auf die untersuchten Schadstoffe zum ländlichen Raum. 
In diesen Räumen wurden alle Grenzwerte unterschritten (Messbericht 2015). 

Aufgrund der lufthygienischen Überwachung des Landes Schleswig-Holstein ist davon aus-
zugehen, dass es im Planungsraum keine nennenswerte Grundbelastung der Luft gibt. 

Auswirkungen: Die Bebauung führt voraussichtlich zu einer Zunahme des Kfz-Verkehrs. 
Hierdurch kommt es zu Mehrbelastungen der Luft durch verkehrsbedingte Schadstoffe (ins-
besondere Dieselruß, Benzol und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe). Da der 
Ziel- und Quellverkehr nur in geringem Umfang zunehmen wird, wird die Zunahme als gering 
eingeschätzt. 

Durch die Bebauung geht das Freilandklima in ein Siedlungsklimatop über. Bauliche Anlagen 
führen zu erhöhter Erwärmung der Erdoberfläche mit einhergehender geringerer Luftfeuchte 
und Windgeschwindigkeit, v.a. im Hinblick auf den steigenden Flächenanspruch von Sied-
lungen ist durch die Bebauungen insgesamt von mittleren bis hohen Belastungen für das 
Klima auszugehen. Lokal betrachtet sind die Auswirkungen gering. 

5.3.6 Die Landschaft 

Die Landschaft des Planungsraumes stellt sich als Offenlandschaft dar. Ein Knicknetz fehlt. 
Einzelne Gehölzstrukturen sind der einzige Blickfang. Allerdings ist das von Gehölzen und 
Wald gesäumte Tal der Hagener Au von der Straße Wulfsdorfer Weg und vom Alten Schul-
weg aus erlebbar. 
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Auswirkungen: Die geplante Bebauung führt zu einem Verlust an erlebbarer Landschaft. Im 
Bereich der Grün- und Maßnahmenflächen, die das B-Plangebiet umgeben sollen, sind neue 
Wegebeziehungen vorgesehen. Dadurch ist der Eingriff zu minimieren. 

5.3.7 Erhaltungsziele und Schutzzweck des FFH-Gebietes 

Für das FFH-Gebiet liegt eine FFH-Vorprüfung vor (Bioplan 2108). Die Ergebnisse dieser 
Vorprüfung werden hier zusammenfassend dargestellt. 

Durch das geplante Bauvorhaben werden keine Schutzgebietsflächen direkt beansprucht. 

Die wesentlichen bau- und anlagebedingten Wirkfaktoren der geplanten Bebauung wie Flä-
chenverlust durch Überbauung bzw. Versiegelung, Bodenarbeiten, etc. sind aufgrund der 
Entfernung des Vorhabens zum Schutzgebiet nicht relevant. Nennenswerte Lufteinträge von 
Schad- und Nährstoffen durch das Vorhaben werden aufgrund der Entfernung (und der 
Hauptwindrichtung) ausgeschlossen. 

Es sind geeignete Maßnahmen geplant, um einige der möglichen erheblichen Beeinträchti-
gungen von Erhaltungszielen auszuschließen. 

Um den von einem neuen Wohngebiet ausgehenden Nutzungsdruck zu verringern bzw. in 
Grenzen zu halten und weitere der oben genannten Beeinträchtigungen auszuschließen, 
wurden folgende Maßnahmen von der Gemeinde beschlossen: 

• Ausreichende Abstandsflächen zwischen Wohngebiet und Wohnbebauung. Die geplante 
Abstandsfläche umfasst den im Managementplan als notwendig erachteten Uferrand-
streifen (Managementplan, WRRL, vgl. Abb. 5) ergänzt um Abstandsflächen zur Bach-
schlucht im Nordwesten. Die Fläche ist ca. 4 ha groß. Mit Ausnahme des Standortes für 
das Regenrückhaltebecken ist nach derzeitgem Planungsstand die Entwicklung extensiv 
genutzten Grünlandes vorgesehen. Eine Beweidung und die damit verbunde Einzäu-
nung wird als vorteilhaft erachtet, um die Hemmschwelle für eine spontane Querung zu 
erhöhen. Eine Einzäunung mit Schafdraht könnte außerdem Hunde von der Fläche 
fernhalten. Der Uferrandstreifen wird im Südwesten zur Abrundung des Baugebietes 
leicht unterschritten. Da andererseits im Nordwesten die Abstandsfläche deutlich ver-
größert wird, entstehen durch die Verringerung des Abstandes keine neagtiven Auswir-
kungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes. 

• Die kleine nasse Senke auf Höhe des Schulteiches soll erhalten werden und ggf. der 
Regenrückhaltung dienen. 

• Die Schaffung attraktiver Räume mit Aufenthaltsqualität ist am und im Wohngebiet vor-
gesehen. Hierdurch soll der Nutzungsdruck auf das Tal der Hagener Au gemindert wer-
den. Es ist auf einem Grünstreifen um die Wohnbauflächen eine Wegeführung geplant. 
Diese dient z.B. Hundebesitzern als attraktive morgendliche oder abendliche Runde. 
Zwischen dem Grünland im Westen und dem geplanten Baugebiet ist eine fußläufige 
Verbindung geplant, die die Wege zu einem Rundweg ergänzt. 

• Eine Schutzpflanzung westlich des geplanten Wohngebietes soll eine Ausleuchtung des 
Tals der Hagener Au verhindern. Diese ist in Form einer naturnahen Hecke aus Sträu-
chern und Bäumen angedacht. 

Für die Oberflächenentwässerung ist der Bau eines Regenrückhaltebeckens notwendig. In 
einem Regenrückhaltebecken steht das Wasser. Es ist wärmer ist sauerstoffärmer als flie-
ßendes Wasser (der Hagener Au). Der Zufluss wärmeren, sauerstoffarmen Wassers in ein 
Fließgewässer kann negative Folgen für das Fließgewässer haben. Dessen Bewohner sind 
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an sauerstoffreicheres Wasser angewiesen. Das Wasser aus dem Regenrückhaltebecken 

wird deshalb am oberen Ende des Zuflusses zur Hagener Au im Norden eingeleitet. Es 

durchfließt ein beschattetes Bachtal mit erheblichem Gefälle auf einer Länge von ca. 250 m 

Länge. Durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit wird sich das Wasser mit Sauerstoff anrei-

chern. Das Wasser kühlt sich im Bachtal ab. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-

 

tungsziele durch die reine Einleitung von Wasser wird daher ausgeschlossen. 

Es verbleiben mögliche erhebliche Beeinträchtigungen durch die Einleitung von Oberflä-

 

chenwasser über einen Zufluss zur Hagener Au: 

Nach ersten Vorplanungen wird eine deutlich höhere Abflussmenge als bisher der Hagener 

Au zugeführt. Dies kann zu mechanischen Belastungen führen. Die Auswirkungen auf das 

Abflussverhalten der Hagener Au sind unklar. 

In der kleinen Au, über die der Zufluss geplant ist, kann es zu Sedimentfrachten kommen, 

die in die Hagener Au gelangen. 

Mechanische Belastungen der Hagener Au und Sedimentfrachten bei Starkregenereignis-

 

sen, die über ein 20jähriges Regenereignis hinausgehen, sind nicht auszuschließen. 

Die Auswirkungen der Reduzierung der Grundwasserneubildung auf den Mittelwasserabfluss 

der Hagener Au sind unklar. 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche negative Beein-

 

trächtigungen auf folgende Erhaltungsziele nicht auszuschließen sind: 

Übergreifende Ziele 

Erhaltung eines natürlicherweise eutrophen Sees und eines naturnahen Fließgewässers, 

sowie die Erhaltung der bestehenden Steinbeißer- Population. 

Prüfergebnis: Das Vorhaben kann erhebliche negative Einflüsse auf die Hagener Au haben: 

• Nach ersten Vorplanungen wird eine deutlich höhere Abflussmenge als bisher der Ha-

 

gener Au zugeführt. Dies kann zu mechanischen Belastungen führen. Die Auswirkungen 

auf das Abflussverhalten der Hagener Au sind unklar 

• In der kleinen Au, über die der Zufluss geplant ist, kann es zu Sedimentfrachten kom-

 

men, die in die Hagener Au gelangen. 

• Mechanische Belastungen der Hagener Au und Sedimentfrachten bei Starkregenereig-

 

nissen, die über ein 20jähriges Regenereignis hinausgehen, sind nicht auszuschließen. 

• Die Auswirkungen der Reduzierung der Grundwasserneubildung auf den Mittelwasser-

 

abfluss der Hagener Au sind unklar. 

Erhebliche negative Auswirkungen auf das übergreifende Erhaltungsziel für die Hagener Au 

sind nicht auszuschließen. 

Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonderer Bedeutung 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Prüfergebnis: Negative erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele werden ausge-

 

schlossen. 

1149 Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 
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• sauberer Fließgewässerabschnitte mit kiesig-steinigem Substrat, 

Prüfergebnis: Zum derzeitigen Planungsstand können Sedimentfrachten aufgrund einer 

erhöhten Zuflussmenge an Oberflächenwasser und bei Starkregen über einem 

20jährigen Regenereignis nicht ausgeschlossen werden. Negative erhebliche Beein-

trächtigungen des Erhaltungsziels sind möglich. 

• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 

Prüfergebnis: Zum derzeitigen Planungsstand können Sedimentfrachten aufgrund einer 

erhöhten Zuflussmenge an Oberflächenwasser und bei Starkregen über einem 

20jährigen Regenereignis nicht ausgeschlossen werden. Negative erhebliche Beein-

trächtigungen des Erhaltungsziels sind möglich. 

Da die FFH-Vorprüfung nicht zu dem Ergebnis kommt, das erhebliche negative Beeinträchti-

gungen der Erhaltungsziele auszuschließen sind, ist die Durchführung einer FFH-

Verträglichkeitsprüfung erforderlich. 
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5.3.8 Prüfung weiterer möglicher Auswirkungen 

a) auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, soweit 

diese umweltbezogen sind; 

Naherholung: Grünflächen mit neuen Wegbeziehungen sind vorgesehen, so dass neue 

Naherholungsmöglichkeiten entstehen. Auch von der Gestaltung der Maßnahmenfläche 

im Westen werden die Menschen profitieren. 

Lärm: Von der K 31 geht eine Lärmbelastung aus. Diese kann die zur Belastung der 

Anwohner führen, wenn die Grenzwerte der 16. BlmSchV überschritten werden. Zur 

Planung ist durch das Wasser- und Verkehrskontor, Neumünster eine Lärmtechnische 

Untersuchung erstellt worden, die nachweist, dass zum Schutz des Plangebietes vor 

Verkehrslärm passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden, die der K 31 unmit-

telbar zugewandt sind, ausreichend sind. Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form eines 

Lärmschutzwalles sind nicht erforderlich 

b) auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, soweit diese umweltbezogen sind: Der Plan-

geltungsbereich reicht an den denkmalgeschützten Landschaftspark des Herrenhauses 

Hagen heran. Negative Auswirkungen werden durch die breite Abstandsfläche zwischen 

geplanter Wohnbebauung und Gutspark verhindert oder zumindest minimiert. 

c) Das Plangebiet liegt in der Nähe eines vorgeschichtlichen Langbettes (ehemals DB 1, 

aKD-ALSH-2859). Die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen Interes-

sensgebiet. Bei der überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 (2) 6 DSchG um 

Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort 

Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Ge-

nehmigung des Archäologischen Landesamtes. 

d) der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern; 

Schmutzwasserbeseitigung: Die zentrale Schmutzwasserbeseitigung erfolgt durch den 

Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau. Bau und Betrieb der Schmutzwasserkana-

lisation erfolgen entsprechend den Regeln der Technik (§ 34 LWG). Beim Neubau einer 

Regenwasserbehandlungsanlage werden die entsprechenden Anträge ordnungsgemäß 

gestellt. 

Abfälle: Für den sachgerechten Umgang mit Abfällen ist in Probsteierhagen der Kreis 

Plön zuständig. 

e) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie der sparsame und effiziente Umgang mit 

Energie; Der sachgerechte Umgang mit Energie, in diesem Fall ein energiebewusstes 

Bauen regelt das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) vom 24.7.2010. Dieses wird im 

Rahmen des B-Planes Nr. 13 berücksichtigt. Auf der Ebene des F-Planes kann es hierzu 

keine Aussage geben. 

f) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen umweltbezogenen 

Plänen; Es sei auf das Kap. 5.2 verwiesen. Hier werden die Angaben aus dem Land-

schaftsplan aufgeführt. Durch die Schaffung einer großzügigen naturnah gestalteten 

Maßnahmenfläche wird dem Ziel des Landschaftsplanes entsprochen, der für das Gebiet 

Vorrangflächen für die Natur vorsieht. 

g) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in bestimmten Gebieten. Gebiete mit 

besonderen Ansprüchen an die Luftqualität sind nicht betroffen. 
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An Hand der vorliegenden Daten sowie des geplanten Vorhabens wird in der folgenden Ta-

belle schutzgutbezogen eine kurze Bestandsbeschreibung sowie eine Bewertung vorge-

nommen und zudem für jedes Schutzgut die voraussichtlich zu erwartenden Auswirkungen 

der Planungen zusammengefasst. 

Tabelle 2: Zusammenfassuna der Auswirkun en auf die Umweltbelan e 

Umwelt- 
belange gern. 
§ 1 (6) Nr. 7 
und § la 
BauGB 

Bestand Zu erwartende Umweltauswirkungen/ 
Kenntnislücken 

Mensch Der Bereich ist vom Wulfsdorfer Weg aus 
erlebbar. Alter Schulweg und ein Weg im 
Norden erschließen das Gebiet. 

Von der K31 geht eine Belastung durch 
Verkehrslärm aus. 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung entstehen neue Wegebezie-
hungen. Von diesen bleibt die Erleb-
barkeit des Talraumes und seiner Wäl-
der erhalten. 

Das Schallgutachten hat gezeigt, dass 
die Grenzwerte der 16. BlmSchV für 
Allgemeine Wohngebiete nicht erreicht 
werden. 

Tiere und bio- 
logische Viel- 
falt 

Das Plangebiet weist mit Ausnahme des 
Kleingewässers kaum naturnahe Strukturen 
auf, die wesentliche Lebensraumelemente 
für Fledermäuse und Brutvögel sein könn-
ten. Allerdings kann der Acker Brutplatz 
von Feldlerche und Schafstelze sein. 

Fledermäuse gehören zu den erweiterten 
Erhaltungszielen des FFH-Gebietes. Diese 
jagen bevorzugt an den Waldrändern. Z.T. 
sind sie lichtempfindlich (Wasserfleder-
maus). 

Das Kleingewässer kann Laichgewässer 
des Teichmolches sein. 

Potenziell kann ein Brutrevier von Feld-
lerche und Schafstelze verloren gehen. 
Ausweichmöglichkeiten bestehen. 

Negative Auswirkungen auf die Fle-
dermäuse durch Ausleuchtung des 
Waldes der Hagener Au. 

Verlust eines potenziellen Laichgewäs-
sers bei Verfüllung des Kleingewässers 

Pflanzen, Als wertgebende naturnahe Strukturen sind 
zu nennen: einige Einzelbäume am Wulfs- 
dorfer Weg und am Alten Schulweg. 

Kleingewässer mit eigenständiger Vegeta-
tion. 

Eine (teilweise) Beseitigung der ge-
nannten naturnaher Strukturen ist/kann 
mit Auswirkungen für die Pflanzenwelt 
verbunden (sein). 

Boden/ Wasser Für das Plangebiet liegt derzeit keine aktu- 
elle Baugrunduntersuchung vor. 

Der Bodenkarte des Landschaftsplanes 
wurde entnommen, dass im Gebiet Ge-
schiebelehm ansteht. Kleinflächig sind die 
Böden grundwassernah und dann von be-
sonderer Bedeutung 

Jede Bebauung ist mit der Versiege-
lung von Boden verbunden und hat 
daher erhebliche Umweltauswirkungen. 
Erschwerend wären Verfüllungen im 
Bereich der nassen Böden zu werten. 

 

Wasser Die landwirtschaftlich genutzte Fläche trägt 
zur Grundwasserneubildung bei. 

Der Oberflächenwasser-Abfluss entspricht 
aktuell der einer landwirtschaftlichen Flä-
che. 

Vgl. Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 
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Umwelt- 
belange gem. 
§ 1 (6) Nr. 7 
und § la 
BauGB 

Bestand Zu erwartende Umweltauswirkungen/ 
Kenntnislücken 

Klima und Luft Es gibt z. Zt. keine belasteten Bereiche, für 
die das Plangebiet bio-klimatische Regene- 
rationsfunktion übernehmen könnte. Eine 
erhöhte Empfindlichkeit des Gebietes ge-
genüber Veränderungen durch die geplante 
Bebauung hinsichtlich dieser Funktion des 
Naturhaushaltes ist eher unwahrscheinlich. 

Die betroffenen Flächen sind insgesamt für 
das Schutzgut Klima von geringer Bedeu-
tung. 

Durch die geplante Nutzung sind Ver-
änderungen hinsichtlich des Schutzgu-
tes Klima nicht zu erwarten. 

Lediglich das Lokalklima wird sich ver-

 

.. 
andern. 

Erhaltungsziele 
des FFH- 
Gebietes 

Für die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 
gilt das Verbot einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes. 

Die notwendigen Maßnahmen des Ma- 
nagementplanes sind zu berücksichtigen. 

• Nach ersten Vorplanungen wird 
eine deutlich höhere Abflussmen-
ge an Oberflächenwasser als bis-
her der Hagener Au zugeführt. 
Dies kann zu mechanischen Be-
lastungen führen. Die Auswirkun-
gen auf das Abflussverhalten der 
Hagener Au sind unklar 

• In der kleinen Au, über die der 
Zufluss geplant ist, kann es zu Se-
dimentfrachten kommen, die in die 
Hagener Au gelangen. 

• Mechanische Belastungen der 
Hagener Au und Sedimentfrachten 
bei Starkregenereignissen, die 
über ein 20jähriges Regenereignis 
hinausgehen, sind nicht auszu-
schließen. 

• Die Auswirkungen der Reduzie-
rung der Grundwasserneubildung 
auf den Mittelwasserabfluss der 
Hagener Au sind unklar. 

Der im Managementplan vorgesehene 
Uferschutzstreifen wird eingehalten. 

Landschafts- 
und Ortsbild 

Der Planungsraum umfasst einen Teil einer 
landwirtschaftlich genutzten Offenland- 
schaft. 

Das Landschaftsbild wird durch die 
Bebauung nachhaltig überformt. Je-
doch entstehen u.a. im Bereich des 
Uferschutzstreifens an der Hagener Au 
neue attraktive Freiflächen 

Kultur- und 
Sachgüter 

Der Plangeltungsbereich reicht an den 
denkmalgeschützten Landschaftspark des 
Herrenhauses Hagen heran. 

Der Uferschutzstreifen (Maßnahmen-
fläche) stellt eine Pufferzone zum 
Landschaftspark dar. 

5.5 Vorbelastungen 

Vom Wulfsdorfer Weg geht eine linienförmige Belastung aus. Zum einen handelt es sich um 
Schallimmissionen, zum anderen um Schadstoffimmissionen, die vom Straßenverkehr aus-
gehen. Ein Schallgutachten liegt vor. Demnach werden die Grenzwerte der 16. BlmSchV 
nicht überschritten. 
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6 Alternative Planungsmöglichkeiten 

In Kap. 4.1 ist dargelegt, dass es für die Gemeinde derzeit keine Alternative zu dem geplan-
ten Wohnbaugebiet am Wulfsdorfer Weg gibt, um den Wohnraumbedarf bis 2030 zu decken. 
Geeignete Flächen insbesondere im Innenbereich stehen mittelfristig nicht zur Verfügung. 

7 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung 
7.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-
führung der Planung 

Die betroffenen Flächen würden — mit Ausnahme des Bolzplatzes - weiterhin intensiv land-
wirtschaftlich genutzt werden. 

7.2 Prognose bei Durchführung der Planung 

Es kommt zu einem Verlust an Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung. Lebens-
räume der Tier- und Pflanzenwelt gehen verloren. 

Es entstehen in erheblichem Umfang naturnah gestaltete Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft und Naherholungsräume. Von einer öko-
logischen Aufwertung des Gesamtbereiches ist auszugehen. 

Die zusätzliche Bebauung im Plangebiet führt zu einer geringfügigen Zunahme des Kfz-
Verkehrs. Hierdurch kommt es zu Mehrbelastungen der Luft durch verkehrsbedingte Schad-
stoffe (insbesondere Dieselruß, Benzol und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe). 

Die Bebauung führt über den erhöhten Heizungsbedarf zu vermehrten Emissionen insbe-
sondere an Kohlendioxid. Diese ist bei Einhaltung des Energieeinsparungsgesetzes gering-
fügig. 

Die vermehrte Produktion von Abwasser führt nicht zu einer stärkeren Belastung der Umwelt, 
da das vorhandene Kanalnetz und die vorhandenen Anlagen ausreichend sind. 

Die Lärmbelastung für die angrenzende Wohnbebauung steigt voraussichtlich kaum. Die 
Grenzwerte der 16. BlmSchVO für allgemeine Wohngebiete werden jedoch nicht überschrit-
ten 

Die Oberflächenentwässerung über einen Zufluss in die Hagener Au kann zu Beeinträchti-
gungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes führen. Im Rahmen der konkreten Bauleitpla-
nung sind Lösungen zu entwickeln. 

8 Ermittlung der Eingriffsgröße und erforderlichen Ausgleichs-
größe 
8.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs 

In § 9 (1) des LNatSchG wird auf § 15 des BNatSchGes verwiesen. Dort heißt es: 

"Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen..." 

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung sind als Minimierungsmaßnahmen vorgesehen: 

• Ausweisung eines 150 m breiten Uferschutzstreifend am Tal der Hagener Au 
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• Ausweisung eines Grünstreifens. 

• Ausschluss der Bachschlucht im Nordwesten von der Planung. 

Einzelheiten werden im Bebauungsplan und Umweltbericht zum B-Plan geregelt. 

8.2 Ermittlung der Eingriffsgröße und erforderlichen Ausgleichsgröße 

Um die Eingriffs- und Ausgleichsgröße zu ermitteln, werden folgende rechtlichen Vorgaben 
bzw. Kriterien heran gezogen: 

1. Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, 
Natur und Forsten - IV 63 - 510.335/X 33 - 5120 - vom 3. Juli 1998 (Verhältnis der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht GI.-Nr.: 2130.64 Fundstelle: Amtsbl. 
Schl.-H. 1998 S. 604) 

Der Gemeinsame Runderlass regelt die Ermittlung des Ausgleichsbedarfes im Rahmen 
von Bebauungsplänen. 

Es werden etwa 1-1,2 ha Ausgleichsfläche benötigt. Der genaue Bedarf an Ausgleichs-
fläche kann erst auf der Ebene des Bebauungsplanes ermittelt werden. 

2. Rote Listen des Landes Schleswig-Holstein 

Folgende Rote Listen gefährdeter Arten und Lebensräume wurden heran gezogen: 

a. Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (MIERWALD & ROMAHN 2006) 

b. Rote Liste verschiedener Tiergruppen (herausgegeben vom Landesamt für Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein sowie des 
Bundesamtes für Naturschutz) 

c. Rote Liste der Pflanzengesellschaften (DIERßEN et al. 1988) 

Mit Großem Abendsegler, Breitflügel- und Rauhautfledermaus treten potenziell drei ge-
fährdete Fledermausarten im Plangebiet auf. Eine Betroffenheit dieser Arten könnte sich 
duch den Verlust von Gehölzen ergeben. Dies ist im Rahmen des Artenschutzberichtes 
auf B-Planebene zu klären. 

3. Artenschutzrechtliche Belange: Vorkommen von Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie sowie europäischer Vogelarten 

Die im Gebiet potenziell vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind 
die Fledermausarten, die in Tabelle 1 aufgelistet sind. 

Die potenziell auftretenden europäischen Vogelarten wurden in Kap. 5.4.2 dargestellt. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung ist nur auf der Grundlage eines konkreten Eingriffsbe-
schreibung zu erstellen. Die Betroffenheit von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
sowie europäischer Vogelarten wird in einer artenschutzrechtlichen Prüfung ermittelt, die 
Teil des Umweltberichtes zum B-Plan Nr. 13 ist. 

9 Ausgleichsmaßnahmen 

Der Ausgleich erfolgt innerhalb des Plangebietes im Bereich des Uferrandstreifens (Maß-
nahmenfläche) am Tal der Hagener Au. Die Gemeinde plant die Entwicklung extensiv be-
weideten Grünlandes sowie eine Schutzpflanzung an dessen Ostgrenze. Die konkrete Aus-
gestaltung wird im B-Plan geregelt. 
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10 Monitoring 

10.1 Praktische Abwicklung 

Im Rahmen der Aufstellung des jeweiligen Bebauungsplanes werden Ausgleichsmaßnah-
men ermittelt. Diese.Maßnahmen werden im Zuge der Baumaßnahmen durchgeführt. Die 
Gemeinde nimmt die Maßnahmen nach Fertigstellung ab. 

10.2 Überwachungsmaßnahmen 

Überwachungspflichten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. 

10.3 Zeitfenster 

Bei Fertigstellung der Baumaßnahme müssen auch die Ausgleichsmaßnahmen abgeschlos-
sen sein. 

11 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Probsteierhagen plant die 14. F-Planänderung. Diese betrifft das Gebiet süd-
lich der vorhandenen Bebauung westlich der K 31. Der F-Plan sieht eine Wohnbebauung auf 
einer Fläche von ca 5,73 ha vor. Zum Tal der Hagener Au ist ein Uferschutzstreifen von ca 4 
ha ausgewiesen. Ein weiterer Grünstreifen umgibt das Baugebiet (vgl. Planungskonzept). 

Das Gebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Entlassung ist notwendige Voraus-
setzung. 

Betroffene Umweltbelange sind der Boden aufgrund der Versiegelung und das Landschftas-
bild. Potenziell sind Fledermäuse, Brutvögel und Amphibien betroffen. Eine genaue Ermitt-
lung der Eingriffsfolgen erfolgt auf der Ebene der Bauleitplanung. 

Zur 14. F-Planänderung wurde eine FFH-Vorprüfung durchgeführt. Diese kommt zu dem 
Ergebnis, dass hinsichtlich der übergreifenden Erhaltungsziele und der Erhaltungsziele für 
die Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie „Steinbeißer" erhebliche negative Beeinträchtigun-
gen zum derzeitgen Stand nicht auszuschließen sind. Eine FFH-Prüfung ist durchzuführen. 

Das geplante Vorhaben ist bezüglich seiner Eingriffsrelevanz auszugleichen. Die Ausgleich-
sermittlung erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Der Ausgleich kann intern 
im Bereich des Uferrandstreifens erfolgen 

Die Spezifizierung möglicher artenschutzrechtlicher Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage 
der artenschutzrechtlichen Überprüfung. Diese ist erst auf der Ebene des Bebauungsplanes 
möglich. 
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Probsteierhagen: Landschaftsplanerische Stellungnahme Bioplan 

1 ANLASS 

Die Gemeinde Probsteierhagen beabsichtigt eine Siedlungsentwicklung an der K 31. 

Vorgesehen ist die Ausweisung von Wohnbauflächen. Das in Frage kommende Flurstück 
23/29 erstreckt sich westlich der Kreisstraße. 

Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet „Dobersdorfer See, Passader See mit dem 

Oberlauf der Hagener Au, Kasseteiche und Umgebung" (Kreisverordnung vom 30. März 

1999). Die Fläche westlich der K 31 grenzt an das FFH-Gebiet 1627-321 „Hagener Au und 
Passader See" und an die Hauptverbundachse „Hagener Au und Salzau mit Uferbereichen 

des Passader Sees und des nördlichen Dobersdorfer Sees" des landesweiten 

Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems. Eine Bauleitplanung setzt die Entlassung aus 
dem Landschaftsschutz voraus. 

Im Rahmen dieser Stellungnahme sind bestehende Empfindlichkeiten von Natur und 
Landschaft aufzuzeigen. Es ist die Frage zu klären, ob es zu unvermeidbaren 

Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele kommen kann. 

2 BETRACHTUNGSRAUM 

Landschaftsschutzgebiet, FFH-Gebiet und Hauptverbundachse des landesweiten 

Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems erstrecken sich über einen großen Raum, der 
weit über die möglichen Wirkzonen der geplanten Bauflächen hinausgeht. Der 
Betrachtungsraum wird daher auf einen Bereich begrenzt, für den Auswirkungen, die von 
Wohngebieten ausgehen, anzunehmen bzw. nicht auszuschließen sind (s. Plan Nr. 1). 

Im Norden stellt die vorhandene Bebauung bzw. die Alte Dorfstraße die Grenze dar, im 
Westen die Grenze des FFH-Gebietes, im Süden eine gedachte Linie ca 200 m südlich der 
Flurgrenzen und im Osten eine Linie im Abstand von ca 400 m zur K 31. 

Das Geländerelief ist überwiegend leicht wellig. Zur Hagener Au fällt das Gelände im 

Nordwesten jedoch deutlich ab. Westlich einer kleinen Geländekante, die das Grünland 
abschließt, fällt das Gelände auf 20 m ü.NN (bis max. < 19 m ü.NN) um 5 m ab, wobei die 

Böschung unterschiedlich steil ist. Im Bereich des Schulteiches besteht auf dem 
vorhandenen Grünland eine nasse Senke. 

Die Flurstücke des Betrachtungsraumes werden aktuell überwiegend ackerbaulich genutzt. 

Im Nordwesten an der Hagener Au besteht traditionelles Grünland. Dieses wird intensiv 
genutzt. Es handelt sich um artenarmes Ansaatgrünland. Ansaatgrünland besteht auch auf 
der Fläche östlich der K 31. 

Auf einer Kuppe im Grünland an der Hagener Au liegt ein Kleingewässer. Bei diesem handelt 
es sich um einen gesetzlich geschützten Biotop. 

Im Westen erstreckt sich das Tal der Hagener Au. Es wird überwiegend von Wäldern 

eingenommen. Die Hagener Au fließt weitgehend naturnah in ihrem Tal. Eine nähere 
Beschreibung des Bestandes findet sich in Kap. 3.3.4. 
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Im Nordwesten des Betrachtungsraumes grenzt an die Wohnbebauung eine kleine 

Bachschlucht (gesetzlich geschützter Biotop). Diese weist naturnahe Gehölzbestände auf. 

Am Alten Schulweg besteht ein kleines Kerbtal, das von einem gestörten Buchenwald 

eingenommen wird. 

Im Nordosten des Betrachtungsraumes liegt eine Ausgleichsfläche. Sie wird überwiegend 

von Grasfluren eingenommen. Einzelne (Obstbaum-)Reihen sind gepflanzt worden. Im 

Norden haben sich Spontangehölze angesiedelt. 

Abbildung 1: Hinter den Zaunresten ist das Grünland erkennbar, das sich an der Hagener Au und an der 
Bachschlucht im Nordwesten erstreckt. 

Abbildung 2: Kleingewässer im Grünland 
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Abbildung 3: Schulteich, der über eine kleine Bachschlucht zur Hagener Au entwässert. 

Abbildung 4: Kleine Bachschlucht unterhalb des Schulteichs 
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Abbildung 5: Kleine Bachschlucht mit naturnahem Gehölzbestand 

Abbildung 6: Die Bachschlucht ist im Bereich einer Überfahrt aufgeschüttet. 
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Abbildung 7: Kleines Kerbtal am „Alten Schulweg", von Buchenwald eingenommen 

Abbildung 8: Am Ostende des Kerbtals stehen zwei ältere Eichen. 
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3 DATENGRUNDLAGE 

3.1 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Probsteierhagen von 1990 stellt im Betrachtungsraum 

die Wald- und Röhrichtflächen an der Hagener Au, die Hagener Au selbst und einen kleinen 

Zufluss dar. Der Zufluss im Nordwesten wird aus dem Schulteich gespeist. Er fließt in einer 

kleinen Bachschlucht. Ein kleines Kerbtal auf der Höhe der Überwegung zum Kunstbrook 

(Alter Schulweg) ist an der Hagener Au dargestellt Das Kleingewässer im Bereich des 

Grünlandes an der Hagener Au ist als Wasserfläche ausgewiesen. Östlich der K 31 ist 

Grünland als aktuelle Nutzung angegeben. 

Das bereits vorhandene Rad- und Wanderwegenetz verläuft im Betrachtungsraum vom 

Blomeweg zunächst am Rand des Talraumes, dann ein Stück nahe der Hagener Au, um 

dann über zwei Brücken zum Schlosspark zu führen. Die Hagener Au wird mit zwei Brücken 

gequert. — Ein weiterer Rad- und Wanderweg umfasst den alten Schulweg im Süden. 

Das Landschaftsschutzgebiet in seinen damaligen Grenzen ist dargestellt. 

Amphibien: Einzelfunde des Teichmolchs im Kleingewässer im Grünland. Teichfrosch in 

diesem Gewässer und im Schulteich. - Reptilien: Ringenatter-Vorkommen im Tal der 

Hagener Au im Ortsbereich. Waldeidechse häufig im Tal der Hagener Au. — Insgesamt war 

der Osten der Gemeinde deutlich schlechter besiedelt durch Amphibien und Reptilien als 

andere Teile. 

Die Brutvogelwelt des Tals der Hagener Au erwies sich arten- und besonders 

individuenreich. Kleinvögel dominierten. Es wird ein Vorkommen der fließgewässertypischen 

Gebirgsstelze genannt. 

Als gesetzlich geschützte Biotope werden genannt: Sümpfe und Brüche, Kleingewässer, 

Knicks. 

Planerisch schlägt der Landschaftsplan vor, das Tal der Hagener Au als Naturschutzgebiet 

auszuweisen. 

Die Randbereiche des Talraumes der Hagener Au, der Bachschlucht im Norden mit 

Schulteich, des Grünlandes an der Hagener Au einschließlich Kleingewässer sowie des 

Kerbtales am Alten Schulweg werden als Vorrangflächen für Natur und Landschaft 

vorgeschlagen. Weitere Vorrangflächen werden parrallel zu K 31, entlang des 

landwirtschaftlichen Weges im Osten der K 31 und im Osten des Betrachtungsraumes 

vorgeschlagen. Auf diesen Flächen soll keine intensive landwirtschaftliche Nutzung 

stattfinden. Einer extensiven Nutzung wird Vorrang eingeräumt. Weitere Maßnahmen wie 

z.B. Pflanzungen sollen hier vorrangig erfolgen. 

Der Alte Schulweg wird als Reitweg vorgeschlagen. 

Mögliche Bauerweiterungsflächen sieht der Landschaftsplan im Osten der K 31 bis zur Höhe 

der Schule bis zu einer Tiefe von 150 m vor. Weitere mögliche Wohnbauflächen lägen 

westlich der L 50 Richtung Trensahl (Anm.: teilweise bereits umgesetzt). 

3.2 Landschaftsschutzgebiet 
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Mit der Kreisverordnung von 1999 wurde das Gebiet "Dobersdorfer See, Passader See mit 
dem Oberlauf der Hagener Au, Kasseteiche und Umgebung" zum Landschaftsschutzgebiet 
erklärt. Es umfasst neben dem Tal der Hagener Au auch die Flächen des 
Betrachtungsraumes mit Ausnahme der Flächen im Nordosten (s. Plan Nr. 1). 

Das Landschaftsschutzgebiet dient der Erhaltung und Entwicklung 

1. der ökologisch besonders bedeutsamen und vielfältigen naturnahen bis natürlichen 

Biotopstrukturen und —funktionen: hier Hagener Au mit markanten begleitenden 
Laubwäldern; 

2. des abwechslungsreichen Landschaftsbildes. 

Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes 
verändern können und dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere 

1. Baugenehmigungspflichtige Anlagen auf baulich nicht genutzten Grundstücken zu 
errichten sowie Plätze aller Art, Straßen und andere Verkehrsflächen mit festem 
Belag anzulegen; 

7. prägende Geländeeinschnitte, Senken und Mulden zu verfüllen oder auf andere Art 
zu verändern sowie prägende Kuppen und Höhen oder Höhenzüge ganz oder 
teilweise zu verändern; 

3.3 FFH-Gebiet 1627-321 „Hagener Au und Passader See" 

3.3.1 Gebietssteckbrief 

Das FFH-Gebiet mit einer Größe von 525 ha befindet sich in der Probstei zwischen Kiel und 

Schönberg (Holstein). Es umfasst den Passader See, den Niederungsbereich der Hagener 
Au sowie den hier naturnah ausgeprägten Gewässerlauf selbst. Teilbereiche befinden sich 
im Eigentum der Stiftung Naturschutz bzw. der Gemeinden (Probstei-Programm). 

Der Passader See ist ein von Natur aus (schwach) nährstoffreicher See. Er ist dem 
Lebensraumtyps 3150 (eutrophe Seen) zuzuordnen. Die naturnahe Ufervegetation des 

Passader Sees ist aufgrund intensiver Nutzungen nur noch in kleinen Resten vorhanden. Am 
Ostufer des Sees befindet sich ein kalkreiches Niedermoor mit charakteristischen 
Pflanzenarten (7230). Im Bereich des Auslaufes der Hagener Au sind artenreiche Erlen-
Eschen-Waldbestände erhalten. 

Die Hagener Au selbst durchfließt vom Passader See bis zur Mündung in die Ostsee bei 
Laboe ein markantes, zum Teil schluchtartig ausgeprägtes Tal. Die alten Mäander und das 
natürliche unterschiedlich breite und flache Bachbett sind streckenweise noch gut erkennbar. 
Die Au ist hier naturnah mit Vorkommen Flutender Vegetation (3260) ausgeprägt. Unter den 
vorkommenden Tierarten ist eine Fischart, der Steinbeißer (Cobitis taenia), besonders 
hervorzuheben. 

Weitgehend frei mäandrierende Bäche im ursprünglichen Bachbett sind in Schleswig-
Holstein heutzutage sehr selten. Die Hagener Au mit dem Vorkommen des Steinbeißers als 
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seltene Art sowie der Passader See als typischer, von Natur aus nährstoffreicher See sind 

repräsentativ für den Naturraum und daher besonders schutzwürdig. 

Das übergreifende Schutzziel ist dem entsprechend die Erhaltung eines natürlicherweise 

nährstoffreichen Sees und eines naturnahen Fließgewässers sowie die Erhaltung des 

Steinbeißer-Bestandes. 

Hinweis: die Ziffern in Klammern geben die Codierung der Lebensraumtypen nach der FFH-

Richtlinie an. 

3.3.2 Erhaltungsziele für das gesetzlich geschützte Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung DE-1627-321 „Hagener Au und Passader See" 

1. Erhaltungsgegenstand 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Art des 
Anhangs II der FFH-Richtlinie 

von besonderer Bedeutung: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro-

 

Charitions 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

1149 Steinbeißer (Cobitis taenia) 

2. Erhaltungsziele 

2.1. Übergreifende Ziele 

Erhaltung eines natürlicherweise eutrophen Sees und eines naturnahen Fließgewässers, 
sowie die Erhaltung der bestehenden Steinbeißer- Population. 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonderer Bedeutung: 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen 
und Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 
Hydrocharitions 

Erhaltung 

natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Laichkraut- und/oder Schwimmblattvegetation, 

eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 

lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 

Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 

• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung und -vermoorung, 
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• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe, 

• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 

• der bekannten Höhlenbäume, 

• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Steilhänge, feuchte Senken) und der für den 
Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Waldwiesen sowie Fließ-
und Stillgewässer und 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 

1149 Steinbeißer (Cobitis taenia) 
Erhaltung 

• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 

• sauberer Fließgewässerabschnitte mit kiesig-steinigem Substrat, 

• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 

• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 
Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird), 

• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 

• bestehender Populationen. 

3.3.3 Weitere Arten, die zu den Erhaltungszielen zählen 

Im Standdarddatenbogen sind als weitere wichtige Tierarten genannt: 

• Wasser-Fledermaus (Myosotis daubentonii). Die Wasserfledermaus verdankt ihren 
Namen dem speziellen Jagdverhalten an Stillgewässern oder langsam fließenden 

Flüssen und Bächen. Dort findet sie ausreichend Nahrung, hauptsächlich Zuckmücken, 
daneben auch Köcherfliegen, Eintagsfliegen und Schmetterlinge. Die Sommerquartiere 
der Wasserfledermaus befinden sich hauptsächlich in Baumhöhlen, bevorzugt in der 

Nähe von Lichtungen, Waldrändern oder Wegen (Arnold et al. 1998, Kretschmer 2001). 
Da sie überwiegend an Stillgewässern oder langsam fließenden Flüssen und Bächen 
jagt, besitzen vor allem gewässernahe Wälder eine hohe Bedeutung als 

Quartierstandorte für die Wasserfledermaus (Quelle: BfN: Internet-Handbuch Arten des 
Anhang IV der FFH-Richtlinie). 
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• Großer Abendsegler (Nyctalis noctula). Der Große Abendsegler ist eine der größten 

Fledermausarten in Deutschland. Besiedelt werden hauptsächlich baumhöhlen- und 

altholzreiche Waldgebiete im Flachland sowie altholzreiche Parkanlagen oder 

Einzelbäume in Siedlungen. Die Art ist in ganz Deutschland heimisch. 

Der Große Abendsegler jagt mit hohen Geschwindigkeiten gerne in der Abend- oder 

Morgendämmerung im freien Luftraum nach Insekten. Als Jagdgebiete werden sowohl 

Fließ- und Stillgewässern als auch Bereiche entlang von Waldrändern, in Wäldern und 

über Weiden und Wiesen genutzt. Der Große Abendsegler wird aufgrund einer engen 

Bindung an höhlenreiche Altholzbestände den Waldfledermäusen zugeordnet. Er 

besiedelt in erster Linie Laubwälder, weniger häufig Kiefernwälder, Parkanlagen, 

baumbestandene Fluss- und Teichufer, Auwälder, Alleen und Einzelbäume im 

Siedlungsbereich (Labes & Köhler 1987, Dietz et al. 2007). Große Abendsegler werden 

während der VVochenstubenzeit hauptsächlich in Quartieren in Wäldern oder Parks 

gefunden. Als Jagdgebiete nutzen sie bevorzugt Ränder von Laubwäldern in der Nähe 

von Gewässern, Still- und Fließgewässer im Wald, Flussauen, Randsäume von 

Waldwiesen, Flussufer und Städte (Quelle: BfN: Internet-Handbuch Arten des Anhang IV 

der FFH-Richtlinie). 

• Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii). Die Rauhautfledermaus ist eine typische 

VValdfledermausart. Sie besiedelt zur VVochenstubenzeit vor allem gewässernahe bzw. - 

reiche Waldgebiete in Tieflandregionen, wie dem Norddeutschen Tiefland. Ihre 

Wochenstubenquartiere bezieht sie in Baumhöhlen, Stammrissen, Spalten hinter loser 

Borke oder in Spalten an Gebäuden z.B. in Rollladenkästen, unter Dachziegeln, in 

Mauerritzen. Als Winterquartier nutzt die Rauhautfledermaus Baumhöhlen, Felsspalten, 

Mauerrisse, Höhlen und manchmal sogar auch Holzstapel. Zwischen ihren Sommer- und 

Winterquartieren unternimmt sie weite Wanderungen. Dabei fliegt sie Strecken von 

mehreren hundert bis weit über 1.000 Kilometer. Die Rauhautfledermaus gehört zu den 

typischen VValdfledermausarten (Hochrein 1999). Sie besiedelt abwechslungs-, tümpel-

und gewässerreiche Wälder im Tiefland (z.B. die Wälder in der norddeutschen 

Moränenlandschaft). Dabei können von Bruch- und Moorwäldern bis hin zu reinen 

Kiefernbeständen verschiedenste Waldtypen genutzt werden, wenn in ihrer 

unmittelbaren Umgebung kleine Seen, Tümpel und Weiher vorhanden sind. Lediglich 

einzeln lebende Männchen kommen auch in Waldgebieten ohne Gewässer vor (Braun 

2003, Meschede 2004, Meschede & Heller 2000). Die Jagdgebiete der 

Rauhautfledermaus befinden sich typischerweise an kleinen und großen Stillgewässern 

bzw. deren Uferbewuchs. Jedoch nutzt sie auch Feuchtwiesen, Waldränder, 

aufgelockerte Waldbereiche (Buchenaltbestände) und Kiefernwälder (Meschede & Heller 

2000). Im Siedlungsbereich befinden sich die Jagdgebiete in Parkanlagen, an hohen 

Hecken und Büschen oder an Straßenlampen (Quelle: BfN: Internet-Handbuch Arten 

des Anhang IV der FFH-Richtlinie). 

3.3.4 Bestand innerhalb des Betrachtungsraumes 

Innerhalb des Betrachtungsraumes fließt die Hagener Au durch ein bewaldetes Tal (s. Plan 

Nr. 1). Die Wälder werden überwiegend forstwirtschaftlich genutzt (Quelle: Magagementplan 

MELUR 2012). 
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Einige der Wälder an der Hagener Au zwischen Seeausfluss und Probsteierhagen werden 
als LRT Waldmeister-Buchenwald bewertet (s. Plan Nr. 2). Trotz der vorhandenen typischen 
Artenzusammensetzung der Krautschicht wird der Erhaltungszustand v. a. wegen des 
geringen Anteils von Tot- und Altholz als ungünstig eingestuft (C). Die Waldbestände weisen 

eine hohe Bedeutung als Lebensraum für Fledermäuse und Großvögel auf (u. a. Seeadler). 

Ein Teil der Wälder an der Hagener Au unterliegt als Bruchwald (WB) bzw. Erlen-Eschen-

Sumpfwald (WE) dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 
LNatSchG (s. Plan Nr. 2). 

Aufgrund des Fehlens von Zeigerarten wurde die Hagener Au von NLU/EFTAS (2011) nicht 
als Lebensraumtyp sondern nur als Übergangsbiotop zum LRT 3260 eingestuft. In der 

Vorplanung für die Hagener Au im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmen-Richtlinie 

wird die Gewässerstrukturgüte in drei Abschnitten (ober- und unterhalb Probsteierhagen) mit 
„gut" bewertet. Die Au wird in den besser bewerteten Abschnitten wie dem bei 
Probsteierhagen als Lebensraumtyp 3260 (Tieflandbach mit Vorkommen Flutender 
Vegetation) eingestuft. Der Erhaltungszustand ist ungünstig (C). Dieser Erhaltungszustand 
ist durch die nicht vorhandene Durchgängigkeit, die Nährstoffbelastung sowie die 
Artenzusammensetzung begründet (Quelle: Magagementplan MELUR 2012). 
Bemerkenswert ist das Vorkommen der Gebänderten Prachtlibelle (Calopteryx splendens), 
einer typischen Fließgewässerart. Im Managementplan wird als notwendige Maßnahme 
zudem der Schutz von Röhrichtbewohnern genannt. 

Abbildung 9: Hagener Au 
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Abbildung 10: Röhricht im Tal der Hagener Au unterhalb des Wohngebietes 

Abbildung 11: Bruch- und Sumpfwälder im Tal der Hagener Au 

Probsteierhagen: Landschaftsplanerische Stellungnahme Bioplan 
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Abbildung 12: Buchenwald auf dem Talhang der Hagener Au 

3.4 Maßnahmen aus dem Managementplan 

Für die Hagener Au werden im Managementplan auf die Maßnahmen der WRRL verwiesen. 

In der Vorplanung des Vorranggewässers Hagener Au sind zur Verbesserung des 

ökologischen Zustandes zahlreiche Maßnahmen genannt, die auch der Sicherung des 

Erhaltungszustandes der FFH- Schutzgegenstände dienen. In erster Linie ist hier die 
Durchgängigkeit zu nennen, die für die hier betrachtete Fragestellung keine Rolle spielt. 

Von den im Managementplan genannten notwendigen Maßnahmen sind zu nennen: 

• Entwicklungsstreifen oder Uferrandstreifen für Eigendynamik. In diesem 

Entwicklungsstreifen soll Gehölzentwicklung stattfinden. 

• Optimierung der Gewässerunterhaltung. 

• In der Hagener Au sind insbesondere Aspekte zum Schutz von Röhrichtbewohnern 

sowie des hier ggf. vorkommenden Steinbeißers zu beachten. Weiterhin relevant ist 

das Vorkommen der Gebänderten Prachtlibelle (Calopteryx splendens). 

Von den wünschenswerten und damit freiwilligen Maßnahmen sind zu nennen: 

• Eigendynamische Entwicklung zur Strukturverbesserung: 
Verschwenkung mit Kiesschwelle 
Einbau von Totholz (halbseitig) 
Einbau von Totholz (beidseitig) 
Einbau von Bermen (halbseitig) 
Ufergehölzberme 
Kiesschwellen 
Kieseintrag 

• Naturnahe Bewirtschaftung der Waldbereiche: 

Sonstige Maßnahmenempfehlungen: 

• Wald: Umwandlung von nicht standortgerechten Gehölzbeständen 

• Fledermäuse: Schutz der Habitatbäume 
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• Berücksichtigung des gesetzlichen Biotopschutzes in Sumpf- und Bruchwäldern: Ein 

Teil der Wälder am Ufer des Passader Sees bzw. an der Hagener Au unterliegt als 

Bruchwald (WB) bzw. Erlen-Eschen-Sumpfwald (WEe) dem gesetzlichen 

Biotopschutz nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG. Eine Nutzung 

dieser Bestände muss so erfolgen, dass es nicht zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung dieser Biotope kommt. 
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Strukturverbessernde Maßnahmen 
Verschwenkung mit Kiesschwellen 
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Abbildung 13: Auszug aus dem Managementplan für das FFH-Gebiet 1627-321. Grüne Linie: Uferrandstreifen 
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3.4 Landesweites Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem 

Gemäß § 20 BNatSchG ist ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) zu schaffen, der 

mind. 10 % der Fläche eines Landes umfassen soll. Gemäß § 12 des LNatSchG ist darauf 

hinzuwirken, dass der Biotopvebund mind. 15 )̀/0 der Fläche des Landes umfasst. Der 

Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender Tiere und 

Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der 

Bewahrung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen (§ 21 

BNatSchG Abs. 1). Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und 

Verbindungselementen (§ 21 BNatSchG Abs. 3). 

Im Kreis Plön dient das landesweite Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem u.a. der 

Erhaltung und Entwicklung (LANU, heute LLUR, 1995): 

- natürlicher, unbeeinflußter Fließgewässer mit Fluß- und Bachröhrichten, 
Weidengebüschen, Auwald und Hochstaudenfluren in den Talniederungen, 

- ausgedehnter naturnaher Buchenwälder unterschiedlichen Standorttyps. 

Die Hagener Au gehört im Betrachtungsraum zur Hauptverbundachse „Hagener Au und 

Salzau mit Uferbereichen des Passader Sees und des nördlichen Dobersdorfer Sees" (s. 

Plan Nr. 1). 

Hagener Au und Salzau mit Uferbereichen des Passader Sees und des nördlichen Dobersdorfer 
Sees 

Bestand: Wichtigste Verbundachse in der westlichen Probstei; strukturreicher, z.T. sehr 
naturnaher Bach überwiegend im Kastental; Uferbereiche des Passader Sees und 
des nördlichen Dobersdorfer Sees mit naturnahen Waldbeständen und z.T. 
seltenen Grünlandgesellschaften. 

Typische Lebensräume sind naturnahe Bäche, Bruchwälder, Erlen-Eschenwälder, 
trockene Hangwälder, Röhrichte und artenreiche Feuchtwiesen. 

Entwicklungsziel: Weitgehend unbeeinflußte Entwicklung des Talraums einschließlich der Bäche; 
kleinflächig auch Pflege des Feuchtgrünlandes; Herstellung einer offenen 
Verbindung zur Ostsee; naturnähere Gestaltung der Seeufer; Nutzungsaufgabe in 
den Waldflächen. 

vorrangige Aufgabe der neuen Au unterhalb von Lutterbek; Reduzierung der 

Maßnahmen: 
Unterhaltungsmaßnahmen. 

4 LANDSCHAFTSPLANERISCHE STELLUNGNAHME 

Aus den vorhandenen Daten geht hervor, dass die Hagener Au und ihr Talraum incl. seiner 

beiden Kerbtäler eine besondere ökologische Bedeutung haben. Hervorzuheben sind dabei 

neben dem Fließgewässer selbst die mehr oder weniger naturnahen Wälder und die 

Röhrichte des Talraumes. Sie sind u.a. Lebensraum einer vielfältigen Kleinvogelwelt, von 

Ringelnatter und Waldeidechse, Gebänderter Prachtlibelle und den Fledermäusen des 

Gebietes. 
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Außerhalb des Talraumes ist die Landschaft des Betrachtungsraumes dagegen verarmt. Das 

Grünland weist als Ansaatgrünland keine Artenvielfalt auf. Naturnahe Strukturen sind kaum 

vorhanden. Zu nennen sind allenfalls das Kleingewässer im Grünland im Nordwesten, der 

Schulteich, eine kleine Ausgleichsfläche und wenige Gehölze. 

Auch wenn die landwirtschaftlich genutzten Flächen zum Landschaftsschutzgebiet gehören, 

sind die für eine Bebauung vorgesehenen Flächen in ihrem jetzigen Zustand nicht von 

besonderer Bedeutung für die Schutzziele. Gleichwohl ist aufgrund der Tatsache, dass sie 

Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes sind, eine Bebauung derzeit nicht zulässig. Eine 

Entlassung aus dem Landschaftsschutz wäre notwendig. 

Um die schlechte ökologische Situation im Osten der Gemeinde zu verbessern, sind im 
Landschaftsplan Vorrangflächen für Natur und Landschaft vorgeschlagen worden. Deren 

Umsetzung könnte durch eine Bebauung westlich der K 31 zumindest in diesem Bereich 

teilweise verhindert werden. Andererseits bestünde die Möglichkeit, verbindende Grün- und 

Landschaftselemente im Zusammenhang mit der Planung vorzusehen. Als Beispiele seien 
Maßnahmenflächen, Knickpflanzungen, Hecken und naturnahe Säume genannt, die 

miteinander verbunden sind. 

Im Landschaftsplan wird die Tiefe, bis zu der gegen eine Bebauung keine 

landschaftsplanerischen Bedenken bestünden, auf ca 150 m östlich der K 31 begrenzt. Als 

Begründung wird angeführt, dass eine größere VVohnbaufläche — wie im F-Plan von 1979 

vorgesehen — den Charakter des Ortes völlig sprengen würde. Seitdem ist das Neubaugebiet 

Trensahl entstanden. Probsteierhagen liegt auf der Siedlungsachse „Kiel — Schönberg". Auf 

diesen Siedlungsachsen soll sich die siedlungsmäßige und wirtschaftliche Entwicklung im 

Wesentlichen vollziehen (Regionalplan III). Es ist daher davon auszugehen, dass die 

Zielsetzungen für die Siedlungsentwicklung seit dem Landschaftsplan eine Änderung 

erfahren haben. 

Richtig ist, dass eine Siedlungsentwicklung östlich der K 31 außerhalb des 

Landschaftsschutzgebietes das Landschaftsbild deutlich weniger verändern und das 

Landschaftserleben weniger stark beeinträchtigen würde. Andererseits bestünde die 

Möglichkeit, das Landschaftserleben durch entsprechende Ausgestaltung z.B. der randlichen 

Zonen der Baugebiete aufzuwerten. 

Die hochwertigen Landschaftteile des Betrachtungsraumes unterliegen aus mehrerer 
Hinsicht konkretem Schutz bzw. Schutzbemühungen. Für die Hagener Au selbst wird eine 

Verbesserung der Strukturgüte und damit der Lebensraumqualität angestrengt 

(Managementplan FFH-Gebiet 1627-321). Das Gewässer soll auch als Lebensraum des 

Steinbeißers aufgewertet werden. Im Umkehrschluss heißt dies, dass jegliche negative 

Veränderung durch einen erhöhten Nutzungsdruck auszuschließen ist. 

Die Wälder des Talraumes und der Kerbtäler und die Waldränder sind als Lebensraum von 

Fledermäusen vor einer verstärkten Ausleuchtung zu schützen. Insbesondere die Myotis-

Arten wie die Wasser-Fledermaus sind auf ausreichende Dunkelheit ihrer Habitatelemente 

angewiesen. Verlichtete Bereiche werden von ihnen gemieden. Fledermäuse sind 

Bestandteil der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes. Jegliche Ausleuchtung des Talraumes 

und seiner Waldränder muss daher vermieden werden. Dies ist möglich, wenn ein größerer 

Abstand von der Lichtquelle zum Waldrand eingehalten wird, die Lichtquelle entsprechend 

angepasst und eine abschirmende Pflanzung vorgesehen wird. 
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Die Wälder des Talraumes und seiner Kerbtäler sollen naturnah entwickelt werden 

(Managementplan FFH-Gebiet 1627-321, Biotopverbund). Wälder und die sie bewohnenden 

Arten sind in aller Regel empfindlich gegenüber mechanischer Belastung. 

Das Tal der Hagender Au ist gerade im Betrachtungsraum bereits einem nicht unerheblichen 

Nutzungsdruck ausgesetzt. Es führt ein offizieller Wanderweg vom Blomeweg zu zwei 

Brücken über die Hagener Au zum Schlossgebiet. Kleinflächig sind im Umfeld der Brücke 

Ruheeinrichtungen vorhanden. Zwischen dem offiziellen Rad- und Fußweg und dem Alten 

Schulweg ist ein offenbar gut genutzter Trampelpfad entstanden. Aber auch südlich des 

Alten Schulweges setzt sich der Trampelpfad — wenn auch schmaler — fort. Im Wald und am 

Ufer der Au finden sich (einige wenige) mechansich beanspruchte, gestörte Bereiche (ohne 

Vegetation). Am Alten Schulweg etwa ist denkbar, dass Hunde hier an das Ufer der Au 

gelangen. Der Waldboden und seine Vegetation sind sehr empfindlich gegenüber 

mechanischer Beanspruchung. Eine gewisse Belastung des Waldökosystems ist also bereits 

vorhanden. 

Eine weitere Gefährdung des Waldes ist in der Nähe von Wohngebieten in der Ablagerung 

von Gartenschnitt und in der Einflussnahme auf den Gehölzbewuchs zu sehen. — In der 

Bachschlucht im Norden wurde ein Damm errichtet, der die Bachschlucht überformt. 

Da bereits eine Infrastruktur existiert, ist es nicht denkbar, zukünftige Anwohner von diesem 

attraktiven Erholungsraum fernhalten zu können oder zu wollen, zumal es kaum Alternativen 

gibt. Zu nennen sind dabei gerade auch spielende Kinder, denen man einen Aufenthalt in der 

Natur nicht verwehren will. 

Hinzu kommen als mögliche Belastungen frei laufende Katzen und z.T. auch Hunde. 

Um den von einem neuen Wohngebiet ausgehenden Nutzungsdruck zu verringern bzw. in 

Grenzen zu halten und weitere der oben genannten Beeinträchtigungen auszuschließen, 

wurden verschiedene Möglichkeiten geprüft: 

Prüfung der Größe des Wohngebietes und der Zahl der dort anzusiedelnden Bewohner. 

Um den Nutzungsdruck in einem überschaubaren Rahmen zu halten, soll die Zahl der 

Neubürger in einem ausgewogenen Verhältnis zu der bereits dort im Einzugsbereich 

lebenden Bevölkerung stehen. Die Entscheidung ist für eine Bebauung ausschließlich 

westlich der K 31 gefallen. Weitere Flächen werden aktuell nicht beplant. 

Ausreichende Abstandsflächen zwischen Wohngebiet und Wohnbebauung. Die geplante 
Abstandsfläche umfasst den im Managementplan als notwendig erachteten 
Uferrandstreifen (Managementplan, VVRRL) ergänzt um Abstandsflächen zur 
Bachschlucht im Nordwesten. Die Fläche ist ca. 4 ha groß. Für den Uferrandstreifen wird 
eine Beweidung und die damit verbunde Einzäunung als vorteilhaft erachtet, um die 
Hemmschwelle für eine spontane Querung zu erhöhen. Eine Einzäunung mit Schafdraht 
könnte außerdem Hunde von der Fläche fernhalten. 

• Auf jeden Fall soll auch zur Bachschlucht im Nordwesten und zum Kerbtal am Alten 
Schulweg ein ausreichender Abstand eingehalten werden. 

• Die kleine nasse Senke auf Höhe des Schulteiches und das Kleingewässer sollen 
erhalten werden 

• Die Schaffung attraktiver Räume mit Aufenthaltsqualität ist am und im Wohngebiet 
vorgesehen. Hierdurch soll der Nutzungsdruck auf das Tal der Hagener Au gemindert 
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werden. Es ist auf einem Grünstreifen um die Wohnbauflächen eine VVegeführung 
geplant. Diese dient z.B. Hundebesitzern als attraktive morgendliche oder abendliche 
Runde. Zwischen dem Grünland im Westen (Uferrandstreifen = Maßnahmenfläche) und 
dem geplanten Baugebiet ist eine fußläufige Verbindung geplant, die die Wege zu einem 
Rundweg ergänzt. 

• Eine Schutzpflanzung westlich des geplanten Wohngebietes soll eine Ausleuchtung des 
Tals der Hagener Au verhindern. Diese wird in Form einer naturnahen Hecke aus 
Sträuchern und Bäumen umgesetzt.. 

Unter diesen Bedingungen ist eine Entlassung aus dem Landschaftsschutz aus 

ökologischer Sicht vertretbar. 
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Abbildung 14: Rad- und Fußweg am Talrand der Hagener Au 

Abbildung 15: Brücke über die kleine Au in der Bachschlucht im NW 

Probsteierhagen: Landschaftsplanerische Stellungnahme Bioplan 
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Abbildung 16: Brücke über die Hagener Au mit Zugang zum Schlosspark 

Abbildung 17: Ruhebank mit Zuwegung 
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Abbildung 18: Alter Schulweg. Links das Kerbtal. 

Abbildung 19: Trampelpfad südlich des Rad- und Fußweges 
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Abbildung 20: Trampelpfad südlich des Alten Schulweges 

Abbildung 21: Mechanisch beanspruchte, vegetationsfreie Fläche im Wald 

Probsteierhagen: Landschaftsplanerische Stellungnahme Bioplan 
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Abbildung 22: Mechanisch beanspruchte, gestörte Fläche an der Au 

Abbildung 23: Gehölzfreie Fläche im Norden der Bachschlucht. 
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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Probsteierhagen hat in der Sitzung am 15.12.2016 
die Aufstellung der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Probsteierha-
gen für das Gebiet westlich des Wulfsdorfer Weges, südlich des Schulzentrums und nördlich 
des Alten Schulweges in Probsteierhagen beschlossen. Am 21.9.2017 wurde die Änderung 
des Geltungsbereiches beschlossen, der sich somit nur noch westlich des Wulfsdorfer Weg-
es erstreckt. 

Abbildung 1: Lage und Abgrenzung des Gebietes der 14. F-Planänderung (Quelle: Guntram 

Blank, Architekturbüro für Stadtplanung) 

Der Geltungsbereich der 14. Änderung des F-Planes befindet sich südöstlich des Ortskerns 
von Probsteierhagen und umfasst eine Fläche von ca. 12,4 ha, die derzeit einer landwirt-
schaftlichen Nutzung unterliegt. Die Fläche soll den dringenden Bedarf an Wohnbauflächen 
befriedigen. Außerdem ist der Bau einer Kindertagesstätte vorgesehen. 

Das geplante Vorhaben liegt an der Grenze zum FFH-Gebiet DE 1627-321 „Hagener Au und 
Passader See". Da Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das geplante Vorhaben im 
Vorwege nicht auszuschließen sind, wird eine FFH-Vorprüfung durchgeführt. 

Bioplan, Dr. Marion Schumann, Preetz 



14. F-Pianänderung Probsteierhagen FFH-VP zum Gebiet 1627-321 „Hagener Au und Passader See" 2 

Die FFH-Vorprüfung geht der Frage nach, ob das Vorhaben möglicherweise zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes führen könnte. Ist diese Mög-
lichkeit als Ergebnis der FFH-Vorprüfung nicht auszuschließen, wird die Durchführung einer 
FFH-Verträglichkeitsprüfung notwendig. Sollte sich im Rahmen der Vorprüfung hingegen er-
geben, dass erhebliche Beeinträchtigungen offensichtlich ausgeschlossen werden können, 
entfällt die Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung. 

Aufbau und Methodik der vorliegenden Untersuchung folgen den Empfehlungen des „Leitfa-
dens zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau" (BmvBw 2004). 

2 BESCHREIBUNG DES SCHUTZGEBIETES UND SEINER 

ERHALTUNGSZIELE 

2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Die Übersicht über das Schutzgebiet wurde dem Gebietssteckbrief entnommen. 

Das FFH-Gebiet mit einer Größe von 525 ha befindet sich in der Probstei zwischen Kiel und 
Schönberg (Holstein). Es umfasst den Passader See, den Niederungsbereich der Hagener 
Au sowie den hier naturnah ausgeprägten Gewässerlauf selbst. Teilbereiche befinden sich 
im Eigentum der Stiftung Naturschutz bzw. der Gemeinden (Probstei-Programm). 

Der Passader See ist ein von Natur aus (schwach) nährstoffreicher See. Er ist dem Lebens-
raumtyps 3150 (eutrophe Seen) zuzuordncn. Die naturnahe Ufervegetation des Passader 
Sees ist aufgrund intensiver Nutzungen nur noch in kleinen Resten vorhanden. Am Ostufer 
des Sees befindet sich ein kalkreiches Niedermoor mit charakteristischen Pflanzenarten 
(7230). Im Bereich des Auslaufes der Hagener Au sind artenreiche Erlen-Eschen-
Waldbestände erhalten. 

Die Hagener Au selbst durchfließt vom Passader See bis zur Mündung in die Ostsee bei La-
boe ein markantes, zum Teil schluchtartig ausgeprägtes Tal. Die alten Mäander und das na-
türliche unterschiedlich breite und flache Bachbett sind streckenweise noch gut erkennbar. 
Die Au ist hier naturnah mit Vorkommen Flutender Vegetation (3260) ausgeprägt. Unter den 
vorkommenden Tierarten ist eine Fischart, der Steinbeißer (Cobitis taenia), besonders her-
vorzuheben. 

Weitgehend frei mäandrierende Bäche im ursprünglichen Bachbett sind in Schleswig-
Holstein heutzutage sehr selten. Die Hagener Au mit dem Vorkommen des Steinbeißers als 
seltene Art sowie der Passader See als typischer, von Natur aus nährstoffreicher See sind 
repräsentativ für den Naturraum und daher besonders schutzwürdig. 

Das übergreifende Schutzziel ist dem entsprechend die Erhaltung eines natürlicherweise 
nährstoffreichen Sees und eines naturnahen Fließgewässers sowie die Erhaltung des Stein-
beißer-Bestandes. 

Hinweis: die Ziffern in Klammern geben die Codierung der Lebensraumtypen nach der FFH-
Richtlinie an. 
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2.2 Begrenzung des Betrachtungsraumes 

Das FFH-Gebietsteil "Hagener Au und Passader See" umfasst ein großes Gebiet. Für große 

Teile des Gebietes können Auswirkungen auf die Erhaltungsziele durch das geplante Bau-

gebiet ausgeschlossen werden. Dies gilt für den Passader See und den größten Teil des 

Oberlaufes der Hagener Au. Beeinträchtigungen durch erhöhten Nutzungsdruck und Stoffe-

inträge in die Hagener Au sowie Einflüsse auf deren Wasserqualität und —chemismus kön-

nen der großen Entfernung zum Eingriffsgebiet ausgeschlossen werden (Abbildung 2). Aus-
wirkungen möglicher Stoffeinträge in die Hagener Au bzw. auf die Wasserqualität betreffen 

auch nicht den gesamten Unterlauf. Daher wird der Betrachtungsraum an der „Mühle 

Probsteierhagen" an der L 50 begrenzt. Diese liegt in einer minimalen Entfernung von 350 m 

zur geplanten Einleitungsstelle für das Oberflächenwasser (s.u.). 

2.3 Datengrundlage 

Die Vorprüfung wird auf der Grundlage des Standarddatenbogens (SDB, Erfassung 06/2004, 

aktualisiert 04/2015) und der Erhaltungsziele (Managementplan, Stand 12/2015) durchge-

führt. Die Erhaltungsziele wurden im ersten Halbjahr 2005 überarbeitet, als vorläufige Fas-

sung mit Stand vom 14.9.2005 vom LANU zur Verfügung gestellt und veröffentlicht im Amts-

blatt für Schleswig-Holstein vom 2.10.2006. 

Neben den genannten Datengrundlagen wurden u.a. folgende Quellen und Fachgutachten 
ausgewertet: 

• NLU/EFTAS (2011): Textbeitrag zum FFH-Gebiet Hagener Au und Passader See 

(1627-321). Folgekartierung/Monitoring Lebensraumtypen in FFH-Gebieten und Kohä-

renzgebieten in Schleswig-Holstein 2007-2012 (incl. Kartenmaterial). - Gutachten im 

Auftrag des MELUR, Schleswig-Holstein 

• Gewässerunterhaltungsverband Selenter See (2009): Vorplanung für die "Hage-
ner Au", Gew. Nr. 1. Projektbearbeitung: Ingenieurgesellschaft Heidt & Peters 

mbH und BBS Büro Greuner- Pönicke. 

• Projektgruppe Natura 2000 im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume (LLUR) (2012): Managementplan für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet DE 1627-

321 „Hagener Au und Passader See". - Gutachten im Auftrag des MELUR, Schleswig-
Holstein 

Die genannten Datenquellen stellen aufgrund ihrer Aktualität und ihres Umfanges eine aus-

reichende Grundlage für die Durchführung der FFH-Vorprüfung dar. 

Bioplan, Dr. Marion Schumann, Preetz 
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Abbildung 2: Übersicht über das FFH-Gebiet (Quelle: Umweltatlas Schleswig-Holstein ) 

2.4 Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie im Be-
trachtungsraum 

Im Betrachtungsraum treten folgende Lebensraumtyp auf: 

von besonderer Bedeutung:  

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Buchen- und Buchen-Eichen-Wälder auf ±nährstoffreichen, mäßig trockenen bis feuchten, 
schwach sauren bis basischen, z. T. kalkhaltigen Böden der Jung- und Altmoränen Schles-
wig-Holsteins mit oft gut ausgeprägter, geophytenreicher Krautschicht, meist von Rotbuche 
dominierter Baumschicht und wechselnden Anteilen von v.a. Esche, Ahornen, Eichen, Hain-
buche und Vogelkirsche („Mull- / Perlgras-Buchenwälder")(Quelle: LRT-Steckbriefe Schles-
wig-Holstein). 

Einige der Wälder an der Hagener Au zwischen Seeausfluss und Probsteierhagen werden 
als LRT Waldmeister-Buchenwald bewertet (s. Plan Nr. 2). Trotz der vorhandenen typischen 
Artenzusammensetzung der Krautschicht wird der Erhaltungszustand v. a. wegen des gerin-
gen Anteils von Tot- und Altholz als ungünstig eingestuft (C) (Quelle: Monitoring 2012, NLU). 
Die Waldbestände weisen eine hohe Bedeutung als Lebensraum für Fledermäuse und 
Großvögel auf (u. a. Seeadler). 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitan-
tis und des Callitricho-Batrachion 

Bioplan, Dr. Marion Schumann, Preetz 
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Naturnahe Bäche und Flüsse mit je nach standörtlicher Lage und Dynamik (v.a. Lichtbedin-
gungen) räumlich und zeitlich wechselnden, meist kleinflächigen Vorkommen untergetauch-

ter oder flutender VVasserpflanzenvegetation der Verbände Ranunculion fluitantis und Cal-

litricho-Batrachion oder, z.B. in schattigen, geröllreichen Bachschluchten, mit flutenden Was-

sermoosen (Quelle: LRT-Steckbriefe Schleswig-Holstein). 

In der Vorplanung für die Hagener Au im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmen-
Richtlinie wird die Gewässerstrukturgüte in drei Abschnitten (ober- und unterhalb Probsteier-

hagen) mit „gut" bewertet (GUV 2009). Die Au wird in den besser bewerteten Abschnitten 
wie dem bei Probsteierhagen als Lebensraumtyp 3260 (Tieflandbach mit Vorkommen Flu-

tender Vegetation) eingestuft. Der Erhaltungszustand ist ungünstig (C). Dieser Erhaltungszu-

stand ist durch die nicht vorhandene Durchgängigkeit, die Nährstoffbelastung sowie die Ar-

tenzusammensetzung begründet (Quelle: Managementplan MELUR 2012). 

Bioplan, Dr. Marion Schumann, Preetz 
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Abbildung 3: Übersicht über die Lebensraumtypen und die Biotoptypen des Betrachtungsrau-
mes, Teil des FFH-Gebietes 1627-321 
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2.5 Tierarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie im Betrachtungs-
raum 

2.5.1 Steinbeißer 

Das Gebiet ist für die Erhaltung und ggfs. Wiederherstellung folgender Arten des Anhangs II 

der FFH-Richtlinie 

a) von besonderer Bedeutung 

1149 Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Der Steinbeißer tritt in der Hagener Au auf. Zur Populationsgröße liegen laut Standarddaten-
bogen keine Daten vor, die Art wird jedoch als selten ® eingestuft. Der Erhaltungszustand 
wird mit B angegeben, was aber aufgrund der Einstufung aller Einzelkriterien mit „C" falsch 
ist und „C" lauten müsste. Im Managementplan (MELUR 2012) wird als Populationsgröße 8 

angegeben (ohne Quelle) und Erhaltungszustand „B", was dem Standarddatenbogen wider-

spricht. 

2.6 Weitere Arten, die zu den Erhaltungszielen zählen 

Im Standdarddatenbogen sind als weitere wichtige Tierarten genannt: 

• Wasser-Fledermaus (Myosotis daubentonii). Die Wasserfledermaus verdankt ihren Na-

men dem speziellen Jagdverhalten an Stillgewässern oder langsam fließenden Flüssen 

und Bächen. Dort findet sie ausreichend Nahrung, hauptsächlich Zuckmücken, daneben 

auch Köcherfliegen, Eintagsfliegen und Schmetterlinge. Die Sommerquartiere der Was-

serfledermaus befinden sich hauptsächlich in Baumhöhlen, bevorzugt in der Nähe von 

Lichtungen, Waldrändern oder Wegen (Arnold et al. 1998, Kretschmer 2001). Da sie 

überwiegend an Stillgewässern oder langsam fließenden Flüssen und Bächen jagt, be-

sitzen vor allem gewässernahe Wälder eine hohe Bedeutung als Quartierstandorte für 

die Wasserfledermaus (Quelle: BfN: Internet-Handbuch Arten des Anhang IV der FFH-

Richtlinie). 

• Großer Abendsegler (Nyctalis noctula). Der Große Abendsegler ist eine der größten Fle-

dermausarten in Deutschland. Besiedelt werden hauptsächlich baumhöhlen- und altholz-

reiche Waldgebiete im Flachland sowie altholzreiche Parkanlagen oder Einzelbäume in 

Siedlungen. Die Art ist in ganz Deutschland heimisch. 

Der Große Abendsegler jagt mit hohen Geschwindigkeiten gerne in der Abend- oder 

Morgendämmerung im freien Luftraum nach Insekten. Als Jagdgebiete werden sowohl 

Fließ- und Stillgewässern als auch Bereiche entlang von Waldrändern, in Wäldern und 

über Weiden und Wiesen genutzt. Der Große Abendsegler wird aufgrund einer engen 

Bindung an höhlenreiche Altholzbestände den Waldfledermäusen zugeordnet. Er besie-

delt in erster Linie Laubwälder, weniger häufig Kiefernwälder, Parkanlagen, baumbe-

standene Fluss- und Teichufer, Auwälder, Alleen und Einzelbäume im Siedlungsbereich 

(Labes & Köhler 1987, Dietz et al. 2007). Große Abendsegler werden während der Wo-

chenstubenzeit hauptsächlich in Quartieren in Wäldern oder Parks gefunden. Als Jagd-

gebiete nutzen sie bevorzugt Ränder von Laubwäldern in der Nähe von Gewässern, 
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Still- und Fließgewässer im Wald, Flussauen, Randsäume von Waldwiesen, Flussufer 
und Städte (Quelle: BfN: Internet-Handbuch Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie). 

• Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii). Die Rauhautfledermaus ist eine typische 
VValdfledermausart. Sie besiedelt zur VVochenstubenzeit vor allem gewässernahe bzw. - 
reiche Waldgebiete in Tieflandregionen, wie dem Norddeutschen Tiefland. Ihre Wochen-
stubenquartiere bezieht sie in Baumhöhlen, Stammrissen, Spalten hinter loser Borke 
oder in Spalten an Gebäuden z.B. in Rollladenkästen, unter Dachziegeln, in Mauerrit-
zen. Als Winterquartier nutzt die Rauhautfledermaus Baumhöhlen, Felsspalten, Mauer-
risse, Höhlen und manchmal sogar auch Holzstapel. Zwischen ihren Sommer- und Win-
terquartieren unternimmt sie weite Wanderungen. Dabei fliegt sie Strecken von mehre-
ren hundert bis weit über 1.000 Kilometer. Die Rauhautfledermaus gehört zu den typi-
schen Waldfledermausarten (Hochrein 1999). Sie besiedelt abwechslungs-, tümpel- und 
gewässerreiche Wälder im Tiefland (z.B. die Wälder in der norddeutschen Moränen-
landschaft). Dabei können von Bruch- und Moorwäldern bis hin zu reinen Kiefernbe-
ständen verschiedenste Waldtypen genutzt werden, wenn in ihrer unmittelbaren Umge-
bung kleine Seen, Tümpel und Weiher vorhanden sind. Lediglich einzeln lebende Männ-
chen kommen auch in Waldgebieten ohne Gewässer vor (Braun 2003, Meschede 2004, 
Meschede & Heller 2000). Die Jagdgebiete der Rauhautfledermaus befinden sich typi-
scherweise an kleinen und großen Stillgewässern bzw. deren Uferbewuchs. Jedoch 
nutzt sie auch Feuchtwiesen, Waldränder, aufgelockerte Waldbereiche (Buchenaltbe-
stände) und Kiefernwälder (Meschede & Heller 2000). Im Siedlungsbereich befinden 
sieh die Jagdgebiete In Parkanlagen, an hohen Hecken und Büschen oder an Straßen-
lampen (Quelle: BfN: Internet-Handbuch Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie). 

2.7 Bestand an Biotoptypen im Betrachtungsraum 

Innerhalb des Betrachtungsraumes fließt die Hagener Au durch ein bewaldetes Tal (s. Abb. 
3). Die Hagener Au besitzt einen Zufluss. 

Die Wälder werden überwiegend forstwirtschaftlich genutzt (Quelle: Managementplan 
MELUR 2012). 

Bei einigen der Wälder an der Hagener Au zwischen Seeausfluss und Probsteierhagen han-
delt es sich um Waldmeister-Buchenwälder (s. Abb. 3). 

Ein Teil der Wälder an der Hagener Au unterliegt als Bruchwald (WB) bzw. Erlen-Eschen-
Sumpfwald (WE) dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 
LNatSchG (s. Abb. 3). 

Forstlich überformte Wälder treten in Form von Mischwald (WFm) und sonstigen Laubwäl-
dern (VVFI) auf. Im Norden des Talraumes ist ein Erlen-Pionierwald entstanden (VVPe). 

Im Norden des Talraumes treten Röhrichte auf (NR). Gehölzfreie Flächen werden kleinflä-
chig von Gras- und Staudenfluren eingenommen (RHm). 

Angrenzend an den Talraum erstreckt sich im Osten Ansaatgrünland (GAy) und Acker. 
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2.8 Erhaltungsziele 

Erhaltungsgegenstand sind die genannten Lebensraumtypen (Kap. 2.4) und Arten (Kap. 
2.5). Der Standarddatenbogen (LANu, Stand 04/2015) befindet sich im Anhang. 

Übergreifende Ziele 

Erhaltung eines natürlicherweise eutrophen Sees und eines naturnahen Fließgewässers, 
sowie die Erhaltung der bestehenden Steinbeißer- Population. 

Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonderer Bedeutung: 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter den übergreifenden Zielen ge-
nannten Lebensraumtypen und Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro-
charitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laich-

kraut- und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 

lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nass-

wiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zu-

sammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 

• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung und -vermoorung, 

• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 

• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 

und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 

• der bekannten Höhlenbäume, 

• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Steilhänge, feuchte Senken) und der für den Le-

bensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
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• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Waldwiesen sowie Fließ-
und Stillgewässer und 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 

1149 Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 

• sauberer Fließgewässerabschnitte mit kiesig-steinigem Substrat, 

• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 

• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Ge-
wässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird), 

• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 

• bestehender Populationen. 

Auszug aus: Gebietsspezifische Erhaltungsziele (gEHZ) für die gesetzlich geschützten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-

tung und flächengleiche Europäische Vogelschutzgebiete Bekanntmachung des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 

Umwelt und ländliche Räume vom 11. Juli 2016 Fundstelle: Amtsblatt für Schleswig Holstein. - Ausgabe Nr. 47, Seite 1033 

3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS SOWIE DER RELEVANTEN 

WIRKFAKTOREN 

3.1 Ausgangssituation und Vorbelastungen 

Aus den vorhandenen Daten geht hervor, dass die Hagener Au und ihr Talraum incl. seiner 
beiden Kerbtäler eine besondere ökologische Bedeutung haben. Hervorzuheben sind dabei 
neben dem Fließgewässer selbst die mehr oder weniger naturnahen Wälder und die Röh-
richte des Talraumes. Sie sind u.a. Lebensraum einer vielfältigen Kleinvogelwelt, von Rin-
gelnatter und Waldeidechse, Gebänderter Prachtlibelle und den Fledermäusen des Gebie-
tes. 

Außerhalb des Talraumes ist die Landschaft des Betrachtungsraumes dagegen arm an na-
turnahen Strukturen. 

Das Tal der Hagender Au ist gerade im Betrachtungsraum bereits einem nicht unerheblichen 
Nutzungsdruck ausgesetzt. Es führt ein offizieller Wanderweg vom Blomeweg zu zwei Brü-
cken über die Hagener Au zum Schlossgebiet. Kleinflächig sind im Umfeld der Brücke Ru-
heeinrichtungen vorhanden. Zwischen dem offiziellen Rad- und Fußweg und dem Alten 
Schulweg ist ein offenbar gut genutzter Trampelpfad entstanden. Aber auch südlich des Al-
ten Schulweges setzt sich der Trampelpfad — wenn auch schmaler — fort. Im Wald und am 
Ufer der Au finden sich (einige wenige) mechanisch beanspruchte, gestörte Bereiche (ohne 
Vegetation). Am Alten Schulweg etwa ist denkbar, dass Hunde hier an das Ufer der Au ge-
langen. Der Waldboden und seine Vegetation sind sehr empfindlich gegenüber mechani-
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scher Beanspruchung. Eine gewisse Belastung des Waldökosystems ist also bereits vorhan-
den. 

Von den im Managementplan genannten notwendigen Maßnahmen trifft eine für den Pla-
nungsraum zu: 

• Entwicklungsstreifen oder Uferrandstreifen für Eigendynamik. In diesem Entwicklungs-
streifen soll Gehölzentwicklung stattfinden. Dieser Uferrandstreifen ist als ca 150 m brei-
ter Streifen im Managementplan dargestellt (vgl. Abb. 4) 
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3.2 Technische Beschreibung des Vorhabens 

Durch die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes bereitet die Gemeinde Probsteierhagen 
die Bauleitplanung des B-Planes Nr. 13 vor. Anlass für die Planung sind die Bestrebungen 
der Gemeinde einer gesteigerten Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden. Die Ge-
meinde bevorzugt für diese Entwicklung die an die vorhandene Bebauung an der Straße 
„VVulfsdorfer Weg" im Süden angrenzende Fläche (Flurstück 23/29). 

Planerisches Ziel der 14. Änderung des F-Planes ist es, unter orts- und landschaftsverträgli-

chen Gesichtspunkten dem kurz- und mittelfristigen Bedarf nach VVohnbauflächen innerhalb 

der Gemeinde Probsteierhagen angemessen sowie zeitnah nachzukommen. 

Der Geltungsbereich der 14. Änderung des F-Planes befindet sich südöstlich des Ortskerns 

von Probsteierhagen und umfasst eine Fläche von ca. 12,4 ha, die derzeit einer landwirt-

schaftlichen Nutzung unterliegt. Es ist geplant, ca. 5,73 ha für eine Bebauung vorzusehen. 
Neben Wohnbebauung entsteht eine Kindertagesstätte. Die Bebauung grenzt an die K 31 im 
Osten. 

Zwischen Tal der Hagener Au und dem zukünftigen Baugebiet wird der Uferrandstreifen aus 
dem Managementplan von 150 m nahezu vollumfänglich eingehalten (vgl. Abb. 4 und 5). Le-

diglich im Südwesten wird der Streifen max. 30 m eingeschränkt, um das Baugebiet zu ar-

rondieren. Ersatzweise wird die Abstandsfläche im Nordwesten deutlich vergrößert (vgl. Abb. 

5). Der Uferrandstreifen wird als Fläche für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und Landschaft dargestellt und verbleibt im Landschaftsschutz. Es ist ei-
ne naturnahe Entwicklung der Fläche vorgesehen. Nach derzeitigem Planungsstand soll die 

Fläche als extensives VVeidegrünland festgesetzt werden. Eine Einzäunung ist vorgesehen, 
im Bereich des geplanten Fußweges am Ostrand mit einem Schafdraht. 

Um die Wälder des Talraumes und der Kerbtäler und die Waldränder vor einer verstärkten 
Ausleuchtung zu schützen, ist am Westrand der Bebauung die Pflanzung einer geeigneten 
Hecke aus Sträuchern und Bäumen vorgesehen. Insbesondere die Myotis-Arten wie die 
Wasser-Fledermaus sind auf ausreichende Dunkelheit ihrer Habitatelemente angewiesen. 
Verlichtete Bereiche werden von ihnen gemieden. Fledermäuse sind Bestandteil der Erhal-

tungsziele des FFH-Gebietes. Jegliche Ausleuchtung des Talraumes und seiner Waldränder 

soll daher vermieden werden. 

Um den Nutzungsdruck auf das Tal der Hagener Au durch die Kurzzeiterholung abzufangen, 
ist ein Rundweg als fußläufige Verbindung um das Wohngebiet vorgesehen (und weitere 

fußläufige Wege). 

Für die Oberflächenentwässerung ist der Bau eines Regenrückhaltebeckens notwendig. 

Derzeit gibt es hierzu erst eine erste Vorplanung. Vorgabe des GUV Selenter See ist, dass 
der Abfluss aus dem Regenrückhaltebecken auf den einer landwirtschaftlichen Fläche von 

1,2 l/s x ha zu begrenzen ist. Die Vorplanung sieht ein Becken im Nordwesten vor. Die vor-

gesehen Dimensionierung würde ein 20-jährig wiederkehrendes Regenereignis noch abpuf-
fern können. Anhand der möglichen Beckengröße wurde ein erforderlicher gedrosselter Ab-
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fluss von mind. 15,0 lis ermittelt. Das bedeutet umgerechnet einen Abfluss von 2,6 lis x ha 
und läge somit deutlich höher als der einer landwirtschaftlichen Fläche. 

Das abfließende Wasser wird dem Zufluss zur Hagener Au im Norden zugeleitet werden. 
Dieser Zufluss wird aus dem Schulteich gespeist. Er durchfließt ein Kerbtal mit deutlichem 
Gefälle. Dieses Kerbtal wird von Gehölzen eingenommen, so dass der kleine Bach beschat-
tet ist. 

Die Bebauung ist zwangsläufig mit einer Versiegelung von Flächen verbunden. Dies hat Ein-
fluss auf die Grundwasserneubildungsrate. 

Abbildung 5: Geplante Wohnbauflächen, Abstandsfläche zur Hagener Au, Waldabstandsflä-
chen, Regenrückhaltung (Vorplanung) (Quelle: Guntram Blank, Architekturbüro für Stadtpla-
nung) 

3.3 Mögliche Wirkungen des Vorhabens 

Durch das geplante Baugebiet ergeben sich aufgrund der geplanten baulichen Anlagen, der 
Bautätigkeit sowie durch den Betrieb Wirkfaktoren, die zu Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebietes führen könnten. Dies wird im Folgenden geprüft. 
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3.3.1 Baubedingte Wirkungen 

Baubedingte Auswirkungen beschreiben die Veränderungen und Störungen des Naturhaus-
haltes und des Landschaftsbildes, die während der Bauphase auftreten können. Sie haben i. 

d. R. vorübergehenden Charakter, teilweise sind jedoch nachhaltige Beeinträchtigungen und 

bleibende Schäden möglich, die nicht durch Schutzmaßnahmen zu vermeiden sind. 

Im Rahmen der Erschließung und baulichen Tätigkeit im eigentlichen Vorhabensgebiet sind 

als wesentliche baubedingte Wirkungen die Zerstörung von Lebensräumen, Einrichtung und 

Unterhaltung von Baustellen und Bauflächen (Arbeitsstreifen, Baustraßen, Lager- und Ab-
stellflächen für Baumaschinen und —material, Zwischenlager und Deponien etc.), Aufstauung 
bzw. Absenkung des Grundwassers sowie Lärm und Erschütterungen durch die Baumaß-

nahme (z.B. Rammen bei Fundamentarbeiten; Baustellenverkehr allgemein) zu nennen. Im 

Bereich vegetationsfreier Böden kann es zu verstärkter Bodenerosion kommen. Winderosion 

kann bei entsprechender Witterung eine Rolle spielen. Insbesondere während der Bauphase 

können von der Anwesenheit von Menschen über einen längeren Zeitraum Störwirkungen 

auf die angrenzenden Lebensräume ausgehen. 

Es werden keine Flächen des FFH-Gebietes in Anspruch genommen und somit auch keine 

Lebensraumtypen zerstört. Das Vorkommen des Steinbeißers ist durch die Bautätigkeit nicht 

betroffen. 

Das Bauvorhaben liegt in einer Entfernung von min. 120 m, in der Regel von 150 m und 

mehr zum FFH-Gebiet. Störwirkungen durch die Anwesenheit von Menschen, durch Baulärm 

und Erschütterungen während der Bauphase sind in Hinsicht auf die Erhaltungsziele des 

FFH-Gebietes auszuschließen. 

3.3.2 Anlagebedingte Wirkungen 

Anlagebedingte Wirkungen beschreiben die Veränderungen des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes, die durch den Baukörpern selbst sowie der Nebenanlagen verursacht 
werden. Die Intensität der Belastung ist u.a. abhängig von der Dichte und Massivität der Be-
bauung. Die Wesentlichen anlagebedingten Wirkfaktoren im Vorhabensgebiet sind Flächen-

verlust durch Überbauung bzw. Versiegelung, Aufschüttungen und Abgrabungen), Trennung 
und Zerschneidung, visuelle Wirkungen sowie Veränderung der Grundwasserverhältnisse. 

Das Bauvorhaben liegt in einer Entfernung von min. 120 m, in der Regel von 150 m und 
mehr zum FFH-Gebiet. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch die Anlage an sich 

werden bis auf die mögliche Beeinträchtigung von Fledermäusen ausgeschlossen. Eine 

mögliche Beeinträchtigung des Talraumes und seiner Wälder durch Lichtquellen aus dem 

Baugebiet wird durch eine geeignete Bepflanzung am Westrand der Bebauung unterbunden. 

Somit sind anlagebedingte Beeinträchtigungen auszuschließen. 

3.3.3 Betriebsbedingte Wirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen beschreiben die Veränderungen des Naturhaushaltes und 

Landschaftsbildes, die nach Fertigstellung des Vorhabens dauerhaft durch die Nutzung ent-

stehen. Wesentliche betriebsbedingte Wirkungen der geplanten Bebauung sind erhöhte 
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Störwirkung auch auf die Umgebung, Verlärmung, Stoffeinträge u.a. in Gewässer sowie 
Trenn- und Barriereeffekte. 

Durch die Errichtung des Wohngebietes kann sich der Nutzungsdruck auf das Tal der Hage-
ner Au durch Naherholungssuchende und Freizeitaktivitäten erhöhen. Durch die Schaffung 

einer breiten Pufferzone/Abstandsfläche wird dem entgegengewirkt. Zu einer Vermeidung 
von möglichen mechanischen Belastungen insbesondere der Wälder und Gewässerufer wird 

die Maßnahmenfläche zudem so gestaltet, dass ein schneller Zugang zum Talraum abseits 
der Wege nicht möglich ist (Weidegrünland). Für die Bewohner werden im und um das 
Wohngebiet neue fußläufige Verbindungen geschaffen, die für die Kurzzeiterholung zur Ver-
fügung stehen. Erhebliche negative Auswirkungen auf die Erhaltungsziele durch erhöhten 
Nutzungsdruck werden daher ausgeschlossen. 

Die Grundwasserneubildungsrate wird durch die Versiegelung von Flächen reduziert. Dies 
hat auch Einfluss auf den Mittelwasserabfluss der Hagener Au. Dieser wird reduziert. 

Für die Oberflächenentwässerung ist der Bau eines Regenrückhaltebeckens notwendig. In 
einem Regenrückhaltebecken steht das Wasser. Es ist wärmer ist sauerstoffärmer als flie-
ßendes Wasser (der Hagener Au). Der Zufluss wärmeren, sauerstoffarmen Wassers in ein 
Fließgewässer kann negative Folgen für das Fließgewässer haben. Dessen Bewohner sind 
an sauerstoffreicheres Wasser angewiesen. Das Wasser aus dem Regenrückhaltebecken 
wird deshalb am oberen Ende des Zuflusses zur Hagener Au im Norden eingeleitet. Es 
durchfließt ein beschattetes Bachtal mit erheblichem Gefälle auf einer Länge von ca. 250 m 
Länge Durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit wird sich das Wasser mit Sauerstoff anrei-

chern. Das Wasser kühlt sich im Bachtal ab. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele durch die reine Einleitung von Wasser wird daher ausgeschlossen. 

Der Abfluss aus dem Regenrückhaltebecken ist nach ersten Berechnungen deutlich größer 
als der aus einer landwirtschaftlichen Fläche. Eine größere Wassermenge als bisher wird die 
Hagener Au erreichen. Hierdurch können mechanische Belastungen des Bachbettes und 
damit eine Beeinträchtigung von Erhaltungszielen nicht ausgeschlossen werden. 

Eine deutlich größere Menge Wasser als bisher wird nach derzeitigem Planungsstand über 
das Bachtal des kleinen Zuflusses im Norden abfließen. Darauf ist das Bachbett aktuell nicht 
ausgelegt. Somit kann es zu Sedimentfrachten in die Hagener Au hinein kommen. Negative 
Auswirkungen auf die Lebensraumqualität der Hagener Au können nicht ausgeschlossen 
werden. 

Die ersten Vorplanungen sehen ein Regenrückhaltebecken vor, das ein 20jähriges Regener-
eignis abpuffern kann. Tritt ein stärkeres Regenereignis ein, würden größere Mengen Was-
sers punktuell in die Hagener Au geleitet. Dies kann zu negativen Einflüssen auf das Ab-
flussverhalten und auf die Tier- und Pflanzenwelt des Baches führen. So sind Sedimentfrach-
ten stets negativ für die Besiedlung von Fließgewässern. Eine erhebliche Beeinträchtigung 
von Erhaltungszielen ist nicht auszuschließen. 

Die Grundwasserneubildungsrate wird reduziert. Es ist derzeit nicht bekannt, welchen Ein-
fluss dies auf den Mittelwasserabfluss der Hagener Au hat. 
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3.4 Relevante Wirkfaktoren 

In Kap. 3.3 wurden die möglichen Wirkungen, die von dem Vorhaben ausgehen, dargelegt. 

Durch das geplante Bauvorhaben werden keine Schutzgebietsflächen direkt beansprucht. 

Die wesentlichen bau- und anlagebedingten Wirkfaktoren der geplanten Bebauung wie Flä-

chenverlust durch Überbauung bzw. Versiegelung, Bodenarbeiten, etc. sind aufgrund der 

Entfernung des Vorhabens zum Schutzgebiet nicht relevant. Nennenswerte Lufteinträge von 
Schad- und Nährstoffen durch das Vorhaben werden aufgrund der Entfernung (und der 
Hauptwindrichtung) ausgeschlossen. Es sind geeignete Maßnahmen geplant, um einige der 

möglichen erheblichen Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen auszuschließen. 

Es verbleiben mögliche erhebliche Beeinträchtigungen durch die Einleitung von Oberflä-

chenwasser über einen Zufluss zur Hagener Au: 

• Nach ersten Vorplanungen wird eine deutlich höhere Abflussmenge als bisher der Ha-
gener Au zugeführt. Dies kann zu mechanischen Belastungen führen. Die Auswirkungen 
auf das Abflussverhalten der Hagener Au sind unklar. 

• In der kleinen Au, über die der Zufluss geplant ist, kann es zu Sedimentfrachten kom-
men, die in die Hagener Au gelangen. 

• Mechanische Belastungen der Hagener Au und Sedimentfrachten bei Starkregenereig-
nissen, die über ein 20jähriges Regenereignis hinausgehen, sind nicht auszuschließen. 

• Die Auswirkungen der Reduzierung der Grundwasserneubildung auf den Mittelwasser-
abfluss der Hagener Au sind unklar. 

3.5 Mögliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (Prüfergeb-
nis) 

2.1. Übergreifende Ziele 

Erhaltung eines natürlicherweise eutrophen Sees und eines naturnahen Fließgewässers, 
sowie die Erhaltung der bestehenden Steinbeißer- Population. 

Prüfergebnis: Das Vorhaben hat keine erheblichen negativen Einflüsse auf den Passader 

See. 

Anders verhält es sich bei der Hagener Au: 

• Nach ersten Vorplanungen wird eine deutlich höhere Abflussmenge als bisher der Ha-
gener Au zugeführt. Dies kann zu mechanischen Belastungen führen. Die Auswirkungen 
auf das Abflussverhalten der Hagener Au sind unklar 

• In der kleinen Au, über die der Zufluss geplant ist, kann es zu Sedimentfrachten kom-
men, die in die Hagener Au gelangen. 

• Mechanische Belastungen der Hagener Au und Sedimentfrachten bei Starkregenereig-
nissen, die über ein 20jähriges Regenereignis hinausgehen, sind nicht auszuschließen. 
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• Die Auswirkungen der Reduzierung der Grundwasserneubildung auf den Mittelwasser-
abfluss der Hagener Au sind unklar. 

Erhebliche negative Auswirkungen auf das übergreifende Erhaltungsziel für die Hagener Au 
sind nicht auszuschließen. 

Zum Steinbeißer vgl. Punkt 2.2. 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonderer Bedeutung: 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen 
und Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

Prüfergebnis: Durch eine ausreichende Abstandsfläche (Uferstreifen) und deren Ge-
staltung kann ein erhöhter Nutzungsdruck minimiert werden, so dass erhebliche Be-
einträchtigungen des Erhaltungsziels ausgeschlossen werden. 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

Prüfergebnis: Negative erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels werden 
ausgeschlossen 

• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 

Prüfergebnis: Negative erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels werden 
ausgeschlossen 

• der bekannten Höhlenbäume, 

Prüfergebnis: Negative erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels werden 
ausgeschlossen 

• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Steilhänge, feuchte Senken) und der für den Le-
bensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 

Prüfergebnis: Negative erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels werden 
ausgeschlossen 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Waldwiesen sowie Fließ-
und Stillgewässer und 

Prüfergebnis: Negative erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels werden 

ausgeschlossen 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 

Prüfergebnis: Durch eine ausreichende Abstandsfläche (Uferstreifen) und deren Ge-
staltung kann ein erhöhter Nutzungsdruck minimiert werden, so dass erhebliche Be-
einträchtigungen des Erhaltungsziels ausgeschlossen werden. 
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1149 Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 

Prüfergebnis: Negative erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels werden 

ausgeschlossen 

• sauberer Fließgewässerabschnitte mit kiesig-steinigem Substrat, 

Prüfergebnis: Zum derzeitigen Planungsstand können Sedimentfrachten aufgrund ei-

ner erhöhten Zuflussmenge an Oberflächenwasser und bei Starkregen über einem 

20jährigen Regenereignis nicht ausgeschlossen werden. Negative erhebliche Beein-

trächtigungen des Erhaltungsziels sind möglich. 

• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 

Prüfergebnis: Zum derzeitigen Planungsstand können Sedimentfrachten aufgrund ei-

ner erhöhten Zuflussmenge an Oberflächenwasser und bei Starkregen über einem 

20jährigen Regenereignis nicht ausgeschlossen werden. Negative erhebliche Beein-

trächtigungen des Erhaltungsziels sind möglich. 

• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Ge-

wässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird), 

Prüfergebnis: Negative erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels werden 

ausgeschlossen 

• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 

Prüfergebnis: Negative erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels werden 

ausgeschlossen 

• bestehender Populationen. 

Prüfergebnis: Negative erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels werden 

ausgeschlossen 

4 EINSCHÄTZUNG DER RELEVANZ ANDERER PLÄNE UND 

PROJEKTE 

Andere Pläne und Projekte, die eine Wechselwirkung mit dem Bauvorhaben haben könnten 

und sich im Zusammenhang verstärkt negativ auf das FFH-Gebiet auswirken, sind nicht be-

kannt. 

5 FAZIT 

Das FFH-Gebiet DE 1627 „Hagener Au und Passader See" ist im Betrachtungsraum „Gebiet 

von gemeinschaftlichem Interesse (GGB)" für den Lebensraumtyp 9130 Waldmeister-
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Buchenwald (Asperulo-Fagetum) und für die Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie 1149 
Steinbeißer (Cobitis taenia). Übergreifende Ziele sind die Erhaltung eines natürlicherweise 
eutrophen Sees und eines naturnahen Fließgewässers, sowie die Erhaltung der bestehen-
den Steinbeißer- Population. 

Die möglichen Auswirkungen einer Bebauung auf einer landwirtschaftlichen Fläche östlich 
des Gebietes wurden geprüft. Der Betrachtungsraum wurde auf den Bereich beschränkt, für 
den Auswirkungen möglich sind. 

Durch die Einhaltung eines breiten Uferschutzstreifens (Maßnahmenfläche) zwischen 
Schutzgebiet und Baugebiet und dessen Ausgestaltung können erhebliche Beeinträchtigun-
gen, die von dem Baugebiet ausgehen könnten, auf die Erhaltungsziele für den Waldmeister-
Buchenwald ausgeschlossen werden. 

In Hinsicht auf die Erhaltungsziele für die Hagener Au und den Steinbeißer ist dies nicht der 
Fall: 

• Nach ersten Vorplanungen wird eine deutlich höhere Abflussmenge an Oberflächen-
wasser als bisher der Hagener Au zugeführt. Dies kann zu mechanischen Belastungen 
führen. Die Auswirkungen auf das Abflussverhalten der Hagener Au sind unklar 

• In der kleinen Au, über die der Zufluss geplant ist, kann es zu Sedimentfrachten kom-
men, die in die Hagener Au gelangen. 

• Mechanische Belastungen der Hagener Au und Sediment frachten bei Starkregenereig-
nissen, die über ein 20jähr1ges Regenereignis hinausgehen, sind nicht auszuschließen. 

• Die Auswirkungen der Reduzierung der Grundwassemeubildung auf den Mittelwasser-
abfluss der Hagener Au sind unklar. 

Die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ist erforderlich. 
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2 0 1 0 4 5 0 2 4 0 0 

1.4. Datum der Erstellung 

6 

JJJJMM 

1.6. Informant 

1.5. Datum der Aktualisierung 

JJJJMM 

2 0 0 4 0 9 

2 0 0 7 1 1 

2 0 1 0 0 1 

Vorgeschlagen als GGB: 

Als GGB bestätigt (*): 

Ausweisung als BEG 

JJJJMM 

JJJJMM 

DE1627321 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41 

STANDARD-DATENBOGEN 

für besondere Schutzgebiete (BSG). vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG) 

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG 

1.2. Gebietscode 

1 6 2 7 3 2 1 

1.1 Typ 

1.3. Bezeichnung des Gebiets 

Hagener Au und Passader See 

Name/Organisation: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

Anschrift: Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek 

E-Mail: 

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung 

Ausweisung als BSG 

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: 

      

     

JJJJMM 

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: JJJJMM 

§ 32 Absatz 2 bis 4 BNatSchG in Verbindung mit § 23 LNatSchG 

Erläuterung(en) 

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert 
(**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich 

gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen. 
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Schleswig-Holstein DE F 0 

Amtsblatt der Europäischen Union 

2. LAGE DES GEBIETS 

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad): 
Länge Breite 

DE1627321 DE L 198/41 

- 

    

10,3169 

 

54,3592 

     

     

2.2. Fläche des Gebiets (ha) 2.3. Anteil Meeresfläche (%): 

525,00 

 

0,00 

   

2.4. Länge des Gebiets (km) 

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets 

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets 

2.6. Biogeographische Region(en) 

Alpin ( % (*)) 

Atlantisch (... °A) 

Schwarzmeerregion ( %)  

Boreal (.. %) 

Kontinental (... °/0) 

Makaronesisch (... %)  

Mediterran (... °/0) 

Pannonisch (... %) 

Steppenregion (... %) 

X 

Mediteran, Meeresgebiet (... °/0) 

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %) 

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten (**) 

Atlantisch, Meeresgebiet (... %) 

Schwarzmerregion, Meeresgebiet (... °/0) 

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %) 

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ). 
(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeographische 

Region an zwei Meeresgebieten grenzt. 
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Lebensraumtypen nach Anhang I 

(Anzahl) 

Höhlen 
Datenqualität 

3150 275,10 G 

9130 8,50 

Beurteilung des Gebie 

AIBICID AIBIC 

Repräsentativität Relative Fläche Erhaltung Gesamtbeurteilung 

A C B B 

   

C 

Code PF NP Fläche (ha) 

DE1627321 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41 

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN 

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets 

PF: Bei Lebensraumtypen die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommm können (6210, 7130, 9430), ist in der Spatte "PF" ein "x" einzutragen, 
um die prioritäre Form anzugeben. 
NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ). 
Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden. 
Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt. 
Datenqualität: G = "gut" (z. 8. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grund'. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung). 
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3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG 
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets 

     

Art Population im Gebiet Beurteilung des Gebiets 

Typ Datenqual. AIBICID 

Popu-

lation 

Erhal-

tung 

Gruppe Code  Wissenschaftliche Bezeichnung 
Größe Einheit 

Min. Max. 

Kat. 

CIRIvIP 

AIBIC 

'solle- Gesamtbe-

 

rung urtellung 

NP 

1149 Cobitis taenia 

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien. 
S: be* Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen. 
NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ). 
Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben). 
Einheit: i =Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) 

(siehe Referenzportal). 
Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufühlen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, 

oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße. 
Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = *schlecht (z.B. grobe Schätzung); 

DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; 
in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist). 
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3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ) 

Art Population im Gebiet Begründung 

miee Code Wissenschaftliche Bezeichnung S NP 
Größe Einheit Kat. Art gern Anhang Andere Kategorien 

Min. Max. 

 

CIRIVIP IV V A B C D 

M 1314 Myotis daubentonii 

  

0 0 i P x 

    

x 

NA 1312 Nyctalus noctula 

  

0 0 i P x 

    

x 

M 1317 Pipistrellus nathusii 

  

0 0 i P X 

    

X 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Gruppe: A = Amphibien, 8 = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wrbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien. 
CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgefährten Artencodes gemäß den Anhängen 
S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte la eintragen. 
NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ). 
Einheit: i =Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 

(siehe Referenzportal). 
Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden 
Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgefährte Arten, A: nationale rote Listen; B. endemische Arten; C 

D: andere Gründe. 

IV und V anzugeben 

und 17 (Berichterstattung) 

internationale Ubereinkornmen; 
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Rar-7 J 1  Bedrohungen 

skala und Belastungen 

(Code) 

Verschmutzungen 

(fakultativ) 

(Code) 

innerhalb/au-

ßerhalb 

(i 1 o 1 b) 

DE1627321 DE 

 

   

Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41 

4. GEBIETSBESCHREIBUNG 

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets 

Code Lebensraumklasse Flächenantell 

N06 Binnengewässer (stehend und fließend) 58 % 

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 25 % 

N16 Laubwald 10% 

N07 Moore, Sümpfe, Uferbewuchs 7 % 

 

Flächenantell Insgesamt 100 % 

Andere Gebietsmerkmale: 

Natürlicherweise eutropher See und naturnahes Fließgewässer. 

4.2. Güte und Bedeutung 

Repräsentativ für den Naturraum, Bestand einer seltenen Art. 

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet 
Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet 

Negative Auswirkungen 

     

Rang-

skala 

 

Bedrohungen 

und Belastungen 

(Code) 

Verschmutzungen 

(fakultativ) 

(Code) 

innerhalb/au-

ßerhalb 

(i 1 o 1 b) 

J02.05.02 

Positive Auswirkungen 
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Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet 

Negative Auswirkungen 

Rang- 

skala 

Bedrohungen 

und Belastungen 

(Code) 

Verschmutzungen 

(fakultativ) 

(Code) 

innerhalb/au-

ßerhalb 

(i 1 o 1 b) 

ni A01 

 

i 

NA A01 

 

o 

M E01 

 

o 

tvl E01 

 

i 

M G01.01 

 

i 

ni J02.02 

 

i 

L J02.05 

 

i 

                            

Positive Auswirkungen 

Rang- Bedrohungen Verschmutungen innerhalb/au-

 

skala und Belastungen (fakultativ) ßerhalb 

 

(Code) (Code) (i 10 1 b) 

Rangskala: H = stark, M = m'ttel, L = gering 
Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = SäureeintragNersauerung, T = toxische anorganische Chemikalien 

0 = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe 
= innerhalb, o = außerlalb, b = beides 

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ) 

Art (%) 

 

national/föderal 0 % 

öffentlich Land/Provinz 0 % 

lokal/kommunal 0 % 

  

sonstig öffentlich 0 % 

Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum 0  % 

Privat 0 % 

Unbekannt 0 % 
Summe 100 % 

4.5. Dokumentation (fakultativ) 

Literaturliste siehe Anlage 

Link(s) 
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Bezeichnung des Gebiets 

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten 

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene: 

Typcode Typ 

0 7 9 8 

r--

 

Ramsar-Gebiet 

Biogenetisches Reservat 

Gebiet mit Europa-Diplom 

Biosphärenreservat 

Barcelona-Übereinkommen 

Bukarester Übereinkommen 

World Heritage Site 

HELCOM-Gebiet 

°SPAR-Gebiet 

Geschütztes Meeresgebiet 

Andere 

        

1 

2 

3 

4 

1 

2 
3 

       

       

       

       

       

       

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

DE1627321 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41 

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV) 

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene: 

Code Flachenanteil (%) Code Flachenante (%) Code Flächenanteil (%) 

Flächenanteil (%) 

0 7 

 

Hagener Au von Probsteierhagen bis zur Einmündung in die 

    

7 6 

0 7 Dobersdorfer See, Passader See, mit dem Oberlauf der 

  

2 2 

                                   

ausgewiesen auf internationaler Ebene: 

Typ Bezeichnung des Gebiets Typ Flächenanteil (%) 

5.3. Ausweisung des Gebiets 
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6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS 

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en): 

Organisation: Ministerium f. Landwirtschaft, Umwelt u. landl. Räume d. Landes S-H 

Anschrift: Mercatorstraße 3, 24106 Kiel 

E-Mail: 

Organisation: 

Anschrift: 

E-Mail: 

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne: 
Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: • Ja 

    

 

Nein, aber in Vorbereitung 

 

Nein 

    

Bezeichnung: Managementplan für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet DE-1627-321 Hagener Au und Passader See 

Link: http://www.schleswi9-

 

holstein.de/UmwertLandwirtschafUDE/NaturschutzForstJagd/05_Natura2000/023_FFH_Gebiete/ein_node.htng?g_nr=1627-
3218‘g_name=&lk=&art=Nr=8,what=&submit=true&suchen.Suchen 

Bezeichnung: 

Link: 

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ) 

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS 

INSPIRE ID: 

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ) 

Ja Nein 

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ): 

MTB: 1527 (Laboe); MTB: 1627 (Heikendorf); MTB: 1628 (Schönberg (in Holstein)) 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Aufgabenstellung 

In der Gemeinde Probsteierhagen ist über den B-Plan Nr. 13 die Entwicklung eines allgemeinen 

Wohngebietes (WA) mit 130 bis 150 Wohneinheiten geplant. Die Entwicklungsfläche liegt westlich des 

Wulfsdorfer Weges (K31) am Ortsausgang Richtung Tökendorf und südlich der Dörfergemeinschafts-

schule Probsteierhagen. 

Der Geltungsbereich des B-Planes liegt im Einflussbereich des Verkehrslärms des Wulfsdorfer Weges 

(K31). Außerdem sind die Planstraßen innerhalb des Baugebietes als weitere Quelle des Verkehrslärms 

zu betrachten. 

Mit dieser lärmtechnischen Untersuchung sind die Auswirkungen des Verkehrslärms auf die 

Wohnbebauung darzulegen und bei Bedarf Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm zu 

bestimmen. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die berechneten Beurteilungspegel mit den 

Orientierungswerten des Beiblattes I, DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau", Teil 1 [1] zu vergleichen. 

Sofern die Orientierungswerte überschritten werden, sind Lärmschutzmaßnahmen zu ermitteln. Als 

Abwägungsspielraum der städtebaulichen Planung werden die Immissionsgrenzwerte der 

„Verkehrslärmschutzverordnung" 16. BlmSchV [2] herangezogen. 

Gemeinde Probsteierhagen - 8-Plan Nr. 13, Wohnbauentwicklung 
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1.2 Beschreibung der Situation 

Der Geltungsbereich des B-Planes liegt im Süden der Gemeinde Probsteierhagen südlich der 

Dörfergemeinschaftsschule und dem Blomeweg. Westlich ist das Gebiet durch ein Waldstück und die 

Hagener Au begrenzt. Im Süden grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an das Bebauungsgebiet 

an. Der Wulfsdorfer Weg (K 31) befindet sich östlich des B-Plan-Gebietes. In Bild 1.1 wird die Lage des 

B-Plangebietes gezeigt. 

Bild 1.1: Übersichtslageplan 
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2 Verkehrslärm 

2.1 Grundlagen der Beurteilung 

Zur angemessenen Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes in der Bauleitplanung nach 

§1 Abs. 5 BauGB [3] wird üblicherweise die Anwendung der DIN 18005 [4] mit den im Beiblatt 1 zur 

DIN 18005 [1] genannten Orientierungswerten empfohlen. Die Orientierungswerte sind dabei aber 

weder Bestandteil der Norm, noch sind sie Grenzwerte. Sie sind als sachverständige Konkretisierung 

der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen. 

Die Hinweise zur Anwendung der Orientierungswerte weisen darauf hin, dass in vorbelasteten 

Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, die Orientierungswerte oft nicht 

eingehalten werden können. In diesem Fall sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete 

Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Bei hohen Beurteilungspegeln können entsprechend Abschnitt 5.6 der DIN 18005 „... die Innenräume 

durch schalldämmende Außenbauteile, in der Regel Fassaden und Fenster, geschützt werden. Für 

ausreichende Belüftung auch bei geschlossenen Fenstern müssen gegebenenfalls schalldämmende 

Lüftungseinrichtungen eingebaut werden." 

Als Abwägungsspielraum der städtebaulichen Planung werden die Immissionsgrenzwerte der 

16. BlmSchV [2] herangezogen. 

2.2 Beurteilungszeiträume 

Die Lärmeinwirkungen werden anhand eines Beurteilungspegels bewertet. Hierzu werden Geräusche 

mit stark schwankendem Schallpegel auf den Pegel eines konstanten Geräusches umgerechnet, der im 

Beurteilungszeitraum der Schallenergie des tatsächlichen Geräusches entspricht. Die 

Beurteilungszeiträume sind wie folgt definiert: 

TAG: von 06.00 bis 22.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 16 Stunden 

NACHT: von 22.00 bis 06.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 8 Stunden 

2.3 Immissionsorte / Orientierungswerte 

Lage der Immissionsorte 

Entsprechend des Beiblattes 1 zur DIN 18005 [1) sollten die Orientierungswerte am Rand der 

Bauflächen oder am Rand der überbaubaren Grundstücksflächen eingehalten werden; die 

gegebenenfalls errichteten Gebäude innerhalb des Geltungsbereiches eines B-Plangebietes sind dabei 

außer Acht zu lassen. 

Für die lärmtechnischen Berechnungen wird die Höhe der Immissionsorte in Erdgeschossen bei 2,40 m 

festgelegt; jedes weitere Geschoss geht mit einer Höhe von 2,80 m in die Berechnungen ein. 

Gemeinde Probsteierhagen - 8-Plan Nr. 13, Wohnbauentwicklung 
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Schutzbedürftige Räume im Sinne der 01N4109-1, Abschnitt3.16 [5] sind folgende Räume: 

• Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen; 

• Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten; 

• Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien; 

• Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen; 

• Büroräume; 

• Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 

Immissionsorte in Außenwohnbereichen (Garten, Terrasse, Balkon) sind gemäß der DIN 18005 [4] nicht 

maßgeblich zur Beurteilung. Die berechneten Pegel werden jedoch informativ aufgeführt und 

beurteilt. 

Für Außenwohnbereiche in der Nähe von Gebäuden wie z.B. Terrassen sind die Beurteilungspegel der 

Erdgeschosse zugrunde zu legen. Die im Lageplan dargestellten Isophonen in einer Höhe von 2,0 m 

über dem Gelände werden zur Beurteilung z.B. für Gärten und Liegewiesen herangezogen. 

Orientierungswerte / Immissionsgrenzwerte 

Die Orientierungswerte gemäß des Beiblattes 1 zur DIN 18005 [1] sind maßgeblich für Immissionsorte 

außerhalb von Gebäuden. Im Rahmen der Abwägung werden die Immissionsgrenzwerte der 

16. BlmSchV [2] hinzugezogen. 

Tabelle 2.1: Orientierungswerte nach DIN 18005 / Immissionsgrenzwerte nach 16. BlmSchV 

Nr. Nutzungsart 

Orientierungswert 

DIN 18005 

Immissionsgrenzwert 

16. BlmSchV 

Tag Nacht Tag Nacht 

1 
Krankenhäuser, Schulen, 

Kurheime, Altenheime 
/ / 57 dB(A) 47 dB(A) 

2 

Reine Wohngebiete (WR), 

Wochenendhausgebiete, 

Ferienhausgebiete 

50 dB(A) 

55 dB(A) 

 60 dB(A) 

40 dB(A) 

45 dB(A) 

50 dB(A) 

59 dB(A) 

59 dB(A) 

64 dB(A) 

49 dB(A) 

49 dB(A) 

54 dB(A) 

3 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 

Kleinsiedlungsgebiete (WS), 

Campingplatzgebiete 

4 
Mischgebiete (Ml), 

Dorfgebiete (MD) 

5 
Gewerbegebiete (GE), 

Kerngebiet (MK)* 
65 dB(A) 55 dB(A) 69 dB(A) 59 dB(A) 

 

sonstige Sondergebiete (SO) 

soweit schutzbedürftig 
45 - 65 dB(A) 35 - 65 dB(A) / / 

• Die Kerngebiete (MK)werden entsprechend der 16. BlmSchV wie Mischgebiete beurteilt. 
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3 Lärmschutz in der Bauleitplanung 

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nachbarschaft von 

Gewerbelärm, Verkehrswegen und Wohnen die Belange des Lärmschutzes betreffende Konflikte 

vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instrumente zur Verfügung. Von besonderer 

Bedeutung sind: 

• die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Maße schutzbedürftigen 

Nutzungen, 

• aktiver Lärmschutz durch den Bau von Lärmschutzwänden und —wällen (s. Abschnitt 3.1), 

• Maßnahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukörpern derart, dass dem 

ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume zu den lärmabgewandten Gebäudeseiten 

hin orientiert werden, 

• passiver Lärmschutz an den Gebäuden durch Festsetzung von Lärmpegelbereichen nach 

DIN 4109 [5] (s. Abschnitt 3.2). 

3.1 Aktiver Lärmschutz — Lärmschutzwall, Lärmschutzwand 

Eine häufige Möglichkeit zum Schutz der geplanten Bebauung vor Verkehrslärm der umliegenden 

Straßen ist die Errichtung von Lärmschutzwällen bzw. — wänden. Hinsichtlich der Schutzwirkung sind 

Lärmschutzwälle oder Lärmschutzwände bzw. Kombination aus beiden als gleichwertig zu betrachten, 

so dass hier für die Wahl der geeigneten Konstruktion die Belange der Wirtschaftlichkeit, der 

Landschaftspflege und der Eingriff in Grundeigentum (Flächeninanspruchnahme) ausschlaggebend 

sind. 

Lärmschutzwände aus Holz, Metall oder Beton bestehen aus Elementen, die im Regelfall 

hochabsorbierend ausgebildet sind, so dass der reflektierende Schall bereits erheblich reduziert wird. 

Diese Elemente werden zwischen Stahlstützen, die auf Bohrpfählen gegründet sind, eingeschoben. Die 

Flächeninanspruchnahme ist aufgrund der geringen Breite zuzüglich eines Unterhaltungsstreifens 

gering. Demgegenüber stehen jedoch hohe Herstellungskosten, ein hoher Unterhaltungsaufwand 

sowie die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

Aus ökologischer Sicht fügt sich ein Lärmschutzwall mit einer an die Umgebung angepassten 

Bepflanzung optimal in das Landschaftsbild ein. Positiv sind die geringen Herstellungskosten und keine 

aufwendige Unterhaltung. Lärmschutzwälle, die aus aufgesetzten Bodenmassen bestehen, haben 

unter Berücksichtigung der Standsicherheit jedoch einen großen Bedarf an Grund und Boden. 
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3.2 Passiver Lärmschutz durch Festsetzung von Lärmpegelbereichen nach 
DIN 4109 

Im Unterschied zum aktiven Lärmschutz durch die Installation von Abschirmungen zur Reduktion der 

Lärmbelastung im Freien zielt der passive Lärmschutz auf die Reduzierung der Lärmbelastung 

innerhalb der schutzbedürftigen Räume durch die Verstärkung der Außenbauteile zur Einhaltung der 

Innenraumpegel. 

Die Ermittlung der Lärmpegelbereiche erfolgt unabhängig von den Gebietsnutzungen und den 

dazugehörigen Orientierungs- bzw. Immissionsgrenzwerten. Hierbei sind die Höhe der 

Beurteilungspegel und die Art der geplanten Nutzung maßgebend. Auf der Grundlage der 

Beurteilungspegel wird der maßgebliche Außenlärmpegel im Sinne der DIN 4109-1 [6] ermittelt und 

die Lärmpegelbereiche nach Tabelle 7 zugeordnet. In Abhängigkeit der Lärmpegelbereiche erfolgt die 

Festlegung von erforderlichen Schalldämmmaßen der Außenbauteile eines Gebäudes. Dabei zeigt 

Tabelle 7 jeweils die obere Begrenzung eines Lärmpegelbereiches und liegt somit für die Bestimmung 

des Schalldämmmaßes auf der sicheren Seite. Unter der Berücksichtigung der ermittelten 

Schalldämmmaße ist die Einhaltung der erforderlichen Innenraumpegel innerhalb der Gebäude 

gewährleistet. Die Lärmpegelbereiche haben keine Auswirkungen auf die Bereiche außerhalb von 

Gebäuden. 

Entsprechend des heutigen Kenntnisstandes der Forschung besteht ein erhöhtes Gesundheitsrisiko ab 

einem dauerhaften Pegel von 65 dB(A). Tabelle 3.1 zeigt jedoch, dass erhöhte Anforderungen an die 

Außenbauteile von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen bereits ab einem maßgeblichen 

Außenlärmpegel von 60 dB(A) gestellt werden. Für alle Bettenräume in Krankenanstalten ist ein 

erforderliches Schalldämmmaß von mindestens 35 dB und für übrige Räume von mindestens 30 dB 

einzuhalten. Entsprechend der heutigen Praxis und der üblichen Bauweise werden Schalldämmmaße 

von 30 dB unter der Umsetzung der Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) erreicht, so dass 

die Lärmpegelbereiche I und II für Wohn- und Büronutzung keine Rolle spielen. 

Tabelle 3.1: Lärmpegelbereiche in Anlehnung an die DIN 4109-1 

maßgeblicher 
Außenlärmpegel 

[dB(A)] 

Lärmpegel- 
bereich 

(LPB) 

nach 
DIN 4109 

erforderliches Schalldämmmaß der Außenbauteile R'w,ges in (dB] 
berechnet nach Gleichung (6) DIN 4109 1 

Bettenräume in 
Krankenanstalten 

und Sanatorien 

Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, 

Unterrichtsräume und ähnliches 

Büroräume und 
ähnliches 

bis 55 I 35 30 30 

> 55 bis 60 II 35 30 30 

> 60 bis 65 III 40 35 30 

> 65 bis 70 IV 45 40 35 

> 70 bis 75 V 50 45 40 

> 75 bis 80 VI 55 50 45 

>80 VII 11 11 1) 

1) Die Anforderungen sInd algruld der OrtlichenGegebenheiten festzulegen. 
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4 Ermittlung der Geräuschemissionen 

Bei der Berechnung des Verkehrslärms werden folgende Straßenzüge als maßgeblich berücksichtigt: 

• Wulfsdorfer Weg (K31), 

• Planstraßen 1-3 im Geltungsbereich des 8-Planes Nr. 13. 

Die Lage der Schallquellen wird auf der Grundlage des zur Verfügung gestellten Entwurfes zum B-Plan 

Nr. 13 sowie auf der Basis der digitalen Vermessungsdaten modelliert. Für die Topografie werden die 

dort genannten Höhen verwendet. Der Geltungsbereich des 8-Planes Nr. 13 liegt auf Höhen zwischen 

ca. +20,0 m ü NN im Westen und ca. +30,0 m über NN im Osten. Die Streckenabschnitte des 

Wulfsdorfer Weges (K31) liegen bei +31,0 m über NN bis +27,0 m über NN. 

4.1 Eingangsdaten der Berechnung, Straßenverkehr 

Die Berechnung des Verkehrslärms erfolgt entsprechend der Vorgaben der RLS-90 [7]. 

4.1.1 Lästigkeitszuschlag K für lichtzeichen geregelte Knotenpunkte 

Im Untersuchungsabschnitt sind keine Lichtsignalanlagen vorhanden. 

4.1.2 Korrektursummand Dv  für Geschwindigkeiten 

Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten der maßgeblichen Streckenabschnitte wurden im Zuge der 

Ortsbesichtigung festgestellt. Im Zuge der lärmtechnischen Berechnungen werden folgende 

Geschwindigkeiten für Pkw und Lkw berücksichtigt: 

• Wulfsdorfer Weg (K 31): 50 km/h 

• Planstraßen 1-3: 30 km/h 

4.1.3 Korrektursummand Dst, für Steigungen 

Die zu untersuchenden Straßenabschnitte Wulfsdorfer Weg (K 31) und Planstraßen 1-3 weisen keine 

Steigungen >5% auf, so dass der Korrektursummand Dstg  mit 0 dB(A) in den Berechnungen einzusetzen 

ist. 

4.1.4 Korrektursummand Duro für Straßenoberflächen 

In den zu untersuchenden Straßenabschnitten des Wulfsdorfer Weges (K 31) ist die Fahrbahn in 

Asphalt vorhanden. Für die Planstraßen wird ebenfalls von einer Asphaltdecke ausgegangen. Der 

Korrektursummand Dstro für Straßenoberflächen geht mit 0 dB(A) in die Berechnung ein. 

4.1.5 Bezugsjahr, Verkehrsstärken und Lkw-Anteil 

Die Verkehrsstärken der zu untersuchenden Straßenabschnitte wurden dem Verkehrsgutachten zum 

8-Plan Nr. 13 [8] für das Prognosejahr 2030 entnommen. Die Aufteilung des DTV auf den TAG- und 

NACHT-Zeitraum für den Wulfsdorfer Weg (K 31) wird entsprechend des Verkehrsgutachtens 

übernommen. Für die Planstraßen 1 bis 3 werden, auf Grund der veränderten Nutzungsansprüche im 

Gegensatz zu der Kreisstraße, die Standardwerte der RLS-90 für eine Gemeindestraße zugrunde gelegt. 

Die maßgebenden Verkehrsstärken stellen sich folgendermaßen dar: 

Gemeinde Probsteierha gen - B-Plan Nr. 13, Wohnbauentwicklung 

Lärmtechnische Untersuchung, Verkehrslärm noch DIN 18005 



4 Ermittlung der Geräuschemissionen Seite 11 

Tabelle 4.1: Maßgebende Verkehrsstärken der Straßenabschnitte - Prognose 2030 

Straßenabschnitt 
DTV, davon 

[Kfz/24h] 

SV 

[SV/24h] 

Mt 

[Kfz/h] 

Fel 

[°/0] 

 

ro,, 

[Kfz/h] 

p„ 

[701 

 

Wulfsdorfer Weg (K 31), 

nördlich der 

Erschließungsstraße 

2.600 158 157 5,9% 

 

11 10,3% 

 

Wulfsdorfer Weg (K 31), 

südlich der 

Erschließungsstraße 

2.100 128 127 6,0% 

 

9 10,3% 

 

Planstraße 1 856 50 51 10,0% 

 

9 3,0% 

 

Planstraße 2 und 3 428 25 26 10,0% 

 

5 3,0% 

 

Die Straßenzüge werden im Zuge der lärmtechnischen Berechnungen als Linienschallquellen 

berücksichtigt. Alle Randparameter für die Berechnung werden mit den dazugehörigen 

Korrekturzuschlägen und Geschwindigkeiten im Anhang 1.1 in tabellarischer Form gezeigt. 

4.2 Bestimmung der Beurteilungspegel 

4.2.1 Ausgangssituation 

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt in Form von Isophonen zur Darstellung der 

Lärmausbreitung. Sie wird exemplarisch für eine Höhe von 8,00 m über dem Gelände durchgeführt 

und entspricht der Höhe von dreigeschossiger Bebauung; dort werden die höchsten Beurteilungspegel 

erwartet. Anhang 2.1 zeigt die Ausbreitungsberechnung für den TAG und Anhang 2.2 für die NACHT. 

Im Anhang 2.1 werden zusätzlich 'sophonen in 2,0 m Höhe zur Abbildung der Situation in den 

Außenwohnbereichen für eine Berechnungshöhe von 2,00 m gezeigt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen im Einwirkungsbereich des Wulfsdorfer Weges (K 31) im 

Beurteilungszeitraum TAG Beurteilungspegel bis 59 dB(A) sowie im Beurteilungszeitraum NACHT 

Beurteilungspegel bis 49 dB(A). 

Der Orientierungswert TAG des Beiblattes zur DIN 18005 [1] von 55 dB(A) wird entlang der 

straßenbegleitenden Grundstücke des Wulfsdorfer Weges (K 3/) sowie der Planstraßen 1 und 2 

überschritten. Die Planstraße 3 ist nur im nördlichen Bereich von Überschreitungen des 

Orientierungswertes im Zeitraum TAG betroffen. Entlang des Wulfsdorfer Weges (K 31) liegt die erste 

Grundstücksreihe (etwa 45 m im nördlichen Bereich und etwa 35 m im südlichen Bereich, gemessen 

von der Fahrbahnachse) über dem Orientierungswert. An der Planstraße 1 reicht die Überschreitung 

in eine Tiefe von etwa 12 m. 

Der Immissionsgrenzwert der 16. BlmSchV [2] von 59 dB(A) wird entlang der Planstraßen 1 bis 3 

gänzlich eingehalten. Entlang des Wulfsdorfer Weges (K31) sind Überschreitungen zu verzeichnen, die 

allerdings nicht bis an die geplanten Grundstücksgrenzen heranreichen. Der Grenzbereich liegt 

innerhalb der Anbauverbotszone des Wulfsdorfer Weges (K 31). 

Gemeinde Probsteierhagen - 8-Plan Nr. 13, Wohnbauentwicklung 
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In den ebenerdigen Außenwohnbereichen wird der Orientierungswert TAG des Beiblattes zur 

DIN 18005 [1] entlang des Wulfsdorfer Weges (K 3/) bis zu einer Tiefe von etwa 15 m überschritten. 

Dieser Bereich ist in den momentanen Planungen nicht zur Bebauung vorgesehen. Entlang der 

Planstraße 1 wird der Orientierungswert bis zu einer Tiefe von 12 m überschritten. An den Planstraße 

2 und 3 sind keine Überschreitungen der Orientierungswerte gemäß des Beiblattes 1 zur DIN 18005 [1] 

zu verzeichnen. Der Immissionsgrenzwert der 16. BlmSchV [2] wird in den zur Anlage von 

Grundstücken genutzten Flächen entlang des Wulfsdorfer Weges (K 31) sowie den Planstraßen 2 und 3 

unterschritten. Entlang der Planstraße 1 wird der Grenzwert bis zu einer Tiefe von 6 m, gemessen von 

der Fahrbahnachse, überschritten. 

Der Orientierungswert NACHT des Beiblattes zur DIN 18005 [1] von 45 dB(A) wird entlang des 

Wulfsdorfer Weges (K 3/) bis zu einer Tiefe von 40 m im Norden und 35 m im Süden, jeweils gemessen 

von der Straßenachse, überschritten. Entlang der Planstraßen 1 und 2 beträgt die Tiefe der 

Überschreitungen etwa 12 m bzw. 7 m. Die Planstraße 3 ist nur im nördlichen Bereich geringfügig 

betroffen. 

Der Immissionsgrenzwert der 16. BlmSchV [2] von 49 dB(A) wird entlang der Planstraßen 1 bis 3 sowie 

im Einflussbereich des Wulfsdorfer Weges (K 3/) innerhalb der zur Bebauung vorgesehenen Flächen 

unterschritten. 

Zum Schutz der Bebauung sind daher keine aktiven Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Die 

Bebauung entlang des Wulfsdorfer Weges (K 31) sollte allerdings mit passivem Lärmschutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm geschützt werden, wenn sich die Gebäude 

innerhalb des Lärmpegelbereichs III befinden. 

Gemeinde Probsteierhagen - 8-Plan Nr. 13, Wohnbauentwicklung 
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5 Lärmschutzmaßnahmen 

Zum Schutz der Bebauung innerhalb des 8-Planes Nr. 13 sind bereichsweise Lärmschutzmaßnahmen 

erforderlich. 

5.1 Passiver Lärmschutz 

Im Folgenden werden die Lärmschutzmaßnahmen beschrieben. Die grafische Darstellung ist im 

Lageplan im Anhang 4.1 enthalten. 

• Zur Einhaltung unbedenklicher Innenraunnpegel in schutzbedürftigen Räumen in den Flächen 

mit der Bezeichnung LPB III  sind die gesamten Bau-Schalldämmmaße in der Summe aller 

Außenbauteile entsprechend Lärmpegelbereich III der DIN 4109-1 [5] in allen Geschossen  

einzuhalten. An den jeweils der nächst anliegenden Straße abgewandten Gebäudeseiten darf 

das gesamte Bau-Schalldämmmaß R'w,ges = 30 dB betragen. 

• In dem mit LPB III  gekennzeichneten Bereich sollten Schlafräume oder andere besonders 

schutzbedürftige Räume nicht an den direkt zur Schallquelle ausgerichteten Fassaden 

angeordnet werden. 

• Für alle Schlafräume an den direkt zur Schallquelle ausgerichteten Fassaden in dem mit LPB III 

gekennzeichneten Bereich wird empfohlen, schalldämmende Lüftungselemente vorzusehen. 

Gemeinde Probsteierhagen - B-Plan Nr. 13, Wohnbauentwicklung 
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6 Zusammenfassung und Empfehlung 

6.1 Aufgabenstellung 

In der Gemeinde Probsteierhagen ist über den B-Plan Nr. 13 die Entwicklung eines allgemeinen 

Wohngebietes (WA) mit 130 bis 150 Wohneinheiten geplant. Die Entwicklungsfläche liegt westlich des 

Wulfsdorfer Weges (K 31) am Ortsausgang Richtung Tökendorf und südlich der Dörfergemeinschafts-

schule Probsteierhagen. 

Der Geltungsbereich des B-Planes liegt im Einflussbereich des Verkehrslärms des Wulfsdorfer Weges 

(K31). Außerdem sind die Planstraßen innerhalb des Baugebietes als weitere Quelle des Verkehrslärms 

zu betrachten. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die berechneten Beurteilungspegel mit den 

Orientierungswerten des Beiblattes 1, DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau", Teil 1 [1] zu vergleichen. 

Sofern die Orientierungswerte überschritten werden, sind Lärmschutzmaßnahmen zu ermitteln. Als 

Abwägungsspielraum der städtebaulichen Planung werden die Immissionsgrenzwerte der 

„Verkehrslärmschutzverordnung" 16. BlmSchV [2] herangezogen. 

6.2 Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen im Beurteilungszeitraum TAG Beurteilungspegel bis 59 dB(A) 

sowie im Beurteilungszeitraum NACHT Beurteilungspegel bis 49 dB(A) im Einwirkungsbereich des 

Wulfsdorfer Weges (K 31). 

Im Beurteilungszeitraum TAG wird der Orientierungswert des Beiblattes zur DIN 18005 [1] allgemeine 

Wohngebiete (WA) entlang der untersuchten Straßenzüge überschritten. Der Immissionsgrenzwert 

TAG der 16. BlmSchV [2] wird nahezu im gesamten Geltungsbereich eingehalten. 

Die Nutzung von Terrassen und anderen ebenerdigen Außenwohnbereichen ist in der angestrebten 

Qualität eines allgemeinen Wohngebietes (WA) gegeben, da im gesamten Gebiet die 

Immissionsgrenzwerte eingehalten sind. 

Im Beurteilungszeitraum NACHT wird der Orientierungswert des Beiblattes zur DIN 18005 [1] für 

allgemeine Wohngebiete (WA) entlang der untersuchten Straßenzüge überschritten. Der 

Immissionsgrenzwert NACHT der 16. BlmSchV [2] wird entlang der untersuchten Straßenzüge auf den 

zur Bebauung vorgesehenen Flächen eingehalten. 

Zum Schutz der Bebauung sind daher ausschließlich passive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich 

gemäß Abschnitt 5.1 
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6.3 Fazit 

Zum Schutz der Bebauung im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 13 wird ausschließlich die Festsetzung 

von Lärmpegelbereiche für passive Lärmschutzmaßnahmen empfohlen. Aktive Lärmschutz-

maßnahmen sind nicht erforderlich, da mit der Unterschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. 

BlmSchV [2] die Zumutbarkeitsschwelle für ein allgemeines Wohngebiet (WA) nicht erreicht wird. 

Mit den vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen werden gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

unabhängig von der Raumnutzung gewährleistet. 

Im Folgenden wird ein Beispiel zur Festsetzung genannt. Die Texte beziehen sich auf die Flächen mit 

der Umgrenzung für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des BlmSchG [9] gemäß der Darstellung im Anhang 4.2. 

Im Feld mit der Bezeichnung LPB III sind zur Einhaltung der Innenraumpegel für alle Fassaden mit 

schutzbedürftigen Räumen die Außenbauteile entsprechend des Lärmpegelbereiches III der 

DIN 4109-1 auszubilden. Das gesamte Bau-Schalldämmmaß R'w,ges für die Summe aller 

Außenbauteile von Wohn- und Übernachtungsräumen ist mit mindestens 35 dB vorzusehen; für 

Büroräume darf das gesamte Bau-Schalldämmmaß R'w,ges um 5 dB gesenkt werden. An den jeweils 

der nächst anliegenden Straße abgewandten Gebäudeseiten darf das gesamte Bau-

Schalldämmmaß R'w,ges = 30 dB betragen. 

Ein Bau-Schalldämmmaß der Summe aller Außenbauteile von R'w,ges = 30 dB darf in keinem Fall 

unterschritten werden. 

Die Schalldämmmaße sind durch alle Außenbauteile eines Raumes gemeinsam zu erfüllen und in 

Abhängigkeit des Verhältnisses der Außenwandfläche zur Grundfläche gegebenenfalls mit 

Korrekturfaktoren zu versehen (siehe DIN 4109-2, Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische 

Nachweise der Erfüllung der Anforderungen). 

Die Berechnung des zu erbringenden bewerteten Schalldämmmaßes der Umfassungsbauteile eines 

Raumes ist jeweils für das tatsächliche Objekt durch einen Sachverständigen (Architekt, 

Bauphysiker) zu berechnen. 

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen 

Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 

Aufgestellt: Neumünster, 30. April 2018 
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Emissionsberechnung Straße 

treggLisLe 

Straße Straßenname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr 
M Tag Kfz/h durschschnittliche stündliche Verkehrsstarke Tag 
p Tag % Schwerverkehrsanteil Tag 
M Nacht Kfzin durschschnittliche sti:ndliche Verkehrsstake, Nacht 
p Nacht % Schwerverkehrsanteil Nacht 
vPkw Tag kne zul. Geschwindigkeit Pkw Tag 
vPkw Nacht km/h zul. Geschwindigkeit Pkw Nacht 
vLkw Tag km/h zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag 
vlinv Nacht krn/h zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Nacht 
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung 
DStro dB(A) Zuschlag für Straßenobernache 
D Rell dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen 
LmE Tag db(A) Emissionspegel Tag 
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel Nacht 

SoundPLAN 8.0 
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Emissionsberechnung Straße 

Straße DTV 

Kfz/248 

Kt 

Tag 

Kfzfh 

P 

Tag 

% 

M 

Nacht 

KWh 

P 

Nacht 

% 

vPkw 

Tag 

km/h 

vPkw 

Nacht 

kmfh 

k.Lkw 

Tag 

km/h 

vLkw 

Nacht 

km/h 

D Stg 

dB(A) 

DStro 

dB(A) 

D Reh 

dB(A) 

LmE 

Tag 

db(A) 

LrnE 

Nacht 

dB(A) 
Planstraße 1 856 51 10,0 9 3.0 30 30 30 30 0.0 0.0 0,0 50.3 40,2 
Planstraße 2 428 26 10,0 5 3.0 30 30 30 30 0.0 0.0 0.0 47.3 37.2 
Planstraße 3 428 26 10,0 5 3.0 30 30 30 30 0.0 0.0 0.0 47.3 37,2 
Wulfsdorfer Weg 
VVulfsdorfer Weg 

2600 
2104 

157 
127 

5,9 
6,0 

11 
9 

10,3 
10.3 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0,0 

56.3 
55,4 

46,3 
45.4 
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Anhang: 2.1 

Situation ohne aktive La machatzmaßnahmen 

Ausbreitung sterechnung 
Beurteilungszeitraurn TAG 00.00 bis 22.00 Uhr 
Berechnungshöhe 8,07012.0 m Ober Geiende 

Betechnungsraster. 206 x 2m 

1 

Aueeetat NeuenCratm. 30 04 2018 
Proa.M.la, 118.2425 
Beattedtec A. Laftentz NI. Hinz 
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Anhang: 2.2 

Situation ohne aktive Lärmschutzmaltnahm 
lephonem 40 684A)wee0e0 ncht ange zog,. <Ion morden Omendennge. 
wo. er Mem. Wohrpate. (WO) untere.. AuSbredungSbeethnung 

Beurtelungszertraum NACH 22.00 Im Ob 00 (ihr 
Berechnungshöhe 8010 

Berechnungsrester 2m 0 2m 

Der lenrnneoneerennverl von 40 dFahe .ned nrernab arid zu. Ilthauna rorge...n 
Flehen unerehrelen 
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Beurteilungspegel Prognose-Planfall 2030 
Wulfsdorfer Weg (K 31) 

 

Spalte Spalten- 
nummer 

Beschreibung 

lmmissionsort 

Beurteilungspegel 

maßgeblicher Außenlärmpegel 

-5 

6-15 

16-20 

lmmissionsort 
- Name des Immissionsortes 
- Geländehöhe am Immissionsort 
- Höhe des Immissionsortes 
- Stockwerk 
- Nutzungsart 

Beurteilung gemäß DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" 
- Beurteilungspegel: Pegel, Tag / Nacht, berechnet nach RLS-90 und Schall 03 
- Orientierungswert gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Tag / Nacht 
- Orientierungswert- Überschreitung, Tag / Nacht 
- Immissionsgrenzwert gemäß 16. BlmSchV, Tag / Nacht 
- Immissionsgrenzwert-Überschreitung, Tag / Nacht 

Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels gemäß DIN 4109-2 (2018) "Schallschutz im Hochbau" 
- Beurteilungspegel: Pegel, Tag / Nacht, berechnet nach RLS-90 und Schall 03 

mit Abschlag von 5 dB für Schienenverkehr gern. Nr. 4.4.5.3 "Schienenverkehr" 
- Differenz der Beurteilungspegel Tag und Nacht gern. Nr. 4.4.5.2 "Straßenverkehr" und Nr. 4.4.5.3 "Schienenverkehr" 
- Maßgeblicher Außenlärmpegel zur Dimensionierung des Bau-Schalldämmmaßes R'w,ges 
zur Ableitung des Lärmpegelbereiches nach Nr. 7.1 der DIN 4109-1 

- Bezeichnung des Lärmpegelbereiches nach Nr. 7.1 der DIN 4109-1 
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Beurteilungspegel Prognose-Planfall 2030 
Wulfsdorfer Weg (K 31) 

 

immissionsort Beurteilungspegel maßgeblicher Außenlärmpegel I 

 

DIN 18005 16. BlmSchV DIN 4109-2 (2018) DIN 410 
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Name Gelände- Höhe SW Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Sp.16-17 Außenlarmp. pegei-
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dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) OB(A) dB(A) dB(A) Berech 
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1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

In der Gemeinde Probsteierhagen ist über den B-Plan Nr. 13 die Entwicklung eines weiteren 

Wohngebietes geplant. Das Planungsgebiet, welches zurzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt 

wird, befindet sich südlich des Gemeindekerns und westlich des Wulfsdorfer Weges. Im Norden wird 

das Gebiet durch die Dörfergemeinschaftsschule sowie den Blomeweg begrenzt. Westlich angrenzend 

befinden sich ein Waldstück und die Hagenauer Au. Südlich befinden sich weitere landwirtschaftliche 

Flächen. 

Die Erschließung der 130 bis 150 geplanten Wohneinheiten in der in sich geschlossenen 

Entwicklungsfläche ist über eine Einmündung an den Wulfsdorfer Weg (K 3/) vorgesehen. 

Im Rahmen des hier vorliegenden Verkehrsgutachtens ist zu klären, ob und in welchem Umfang das 

vorhandene Straßennetz in der Lage ist, das zukünftige Verkehrsaufkommen zu bewältigen, sowie die 

Notwendigkeit zur Anlage eines Linksabbiegestreifens, gemäß der Richtlinien für die Anlage von 

Landstraßen, RAL [1], zu bewerten. 

Der Wulfsdorfer Weg (K 31) wird trotz der Lage innerhalb der Ortstafel, und damit einer zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h aufgrund des Erscheinungsbildes als Kategorie Landstraße gemäß 

der Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung, RIN [2] eingestuft und daher mit den für Landstraßen 

zutreffenden Richtlinien und Berechnungsverfahren gemäß RAL [1] bewertet. 

Das folgende Bild 1.1 zeigt die Lage des Planungsraumes in der Gemeinde Probsteierhagen. In Bild 1.2 

wird das B-Plan Konzept der geplanten Entwicklungsfläche dargestellt. 

Bild 1.1: Planungsraum, Gemeinde Probsteierhagen 
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2 Verkehrsanalyse 2017 

2.1 Verkehrserhebung 

Zur Ermittlung des derzeitigen Verkehrsgeschehens im Untersuchungsraum wurden am Donnerstag, 

dem 19.04.2018 durch die Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH videoautomatische 

Verkehrserhebungen in dem Wulfsdorfer Weg (K 3/) gemäß den Empfehlungen für 

Verkehrserhebungen, EVE 12 [2] und unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien durchgeführt. Der 

Zähltag kann als repräsentativer Normalwerktag betrachtet werden, da keine relevanten 

Beeinflussungen durch Witterung, Verkehrsbehinderungen, Ferienzeiten oder Feiertage vorlagen. Als 

Zeitraum der Verkehrserhebung wurde der gesamte Tagesverlauf von 0 bis 24 Uhr erfasst. Die 

Spitzenstunde des Tages liegt demnach zwischen 16.15 und 17.15 Uhr. Die Verkehrsstärken des 

gesamten Erhebungszeitraumes sowie der Spitzenstunde des Tages werden in Bild 2.1 dargestellt. 

Gezeigt werden die Verkehrsstärken als Kraftfahrzeuge (Kfz) und dem davon anteiligen absoluten 

Schwerverkehr über 3,5 t (SV). 

Bild 2.1: Verkehrsstärken — Erhebungszeitraum 
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2.2 Bemessungsverkehrsstärke DTV 

Die Analyse-Verkehrszahlen des 24-stündigen Erhebungszeitraumes werden entsprechend des 

Handbuches für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, HBS 2001/2009 [3] auf die 

durchschnittliche Tagesverkehrsstärke (DTV) aller Tage des Jahres umgerechnet (siehe Bild 2.2). 

Danach beträgt die Verkehrsstärke für den relevanten Streckenabschnitt des Wulfsdorfer Weges (K 31) 

im DTV ca. 1.900 Kfz/24h mit einem Anteil von 75Lkw/24h. Der Umrechnungsfaktor vom 24-stündigen 

Erhebungszeitraum auf den DTV ergibt sich somit zu 0,87 für den Kfz-Verkehr und zu 0,71 für den 

Schwerverkehr. 

Hochrechnung einer Kurzzeitzählung innerorts auf 

Bemessungsverkehrsstärke gern. HBS 01/09 

 

VERKEHRS- KONTOR 
FOR DAS SAUWESEN 

NIEURE KRÜGER 1 ROY 

• • . 

WASSER- UND die INGENIEURWISSEN 
I NG E 

• 

Ort: 118.2227-Probsteierhagen 

Straße: Wulfsdorfer Weg 

Querschnitt: Querschnitt 

Datum: 19.04.2018 

Wochentag: Donnerstag 

Stundengruppe: 24 Stunden 

1 TG-Kennwert c 16_18/q12.14  (Tabelle 2-2) 

 

2 TG-Typ (Bild 2-4 oder Tabelle 2-2) TGw2 

3 
Zählergebnisse nach Fahrzeugarten 

Pkw: 2.091 Krad: 0 Bus: 0 Lkw: 91 Lz: 15 Pkw 

Fahrzeuggruppe 

Lkw 

4 
Gezählte Verkehrsstärke der Stundengruppe 

qh-Gruppe [Fz-Gruppe/h-Gruppe] 2.091 106 

5 
Anteil der Stundengruppe am Gesamtverkehr 

des Zähltages (Tabelle 2-3) ah-Gruppe [%1 100,0 100,0 

6 
Tagesverkehr des Zähltages 

Gleichung (2-8) clz [Fz-Gruppe/24h] 2.091 106 

7 Sonntagsfaktor (Gleichung 2-9 oder Tabelle 2-4) bso  [-] 0,7 

8 Tag-/Woche-Faktor (Tabelle 2-5) t [-] 0,924 0,740 

9 
Wochenmittel 

in der Zählwoche (Gleichung 2-10) Wz [Fz-Gruppe/24h] 1.932 78 

10 Halbmonatsfaktor (Tabelle 2-6) HM [-] 1,048 1,042 

11 
DTV aller Tage des Jahres DTV [Kfz/24h] 

(Gleichung 2-11) DTV [Fz-Gruppe/24h] 

/.919 

1.844 75 

Bild 2.2: Bemessungsverkehrsstärke DTV, D7Vsv 
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2.3 Bemessungsverkehrsstärken MSV 

Gemäß Abschnitt L2.5: Ableitung der Verkehrsnachfrage im Ausgangszustand aus eigenen Zählung für 

die Strecke einer Landstraße des Handbuches für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, 

HBS 2015, Teil L [4] können Bemessungsverkehrsstärken und die zugehörigen SV-Anteile über 

entsprechende Hochrechnungen aus eigenen Zählungen geschätzt werden. 

Im folgenden Bild 2.3 wird anhand des Formblattes L2-1: Ableitung der Verkehrsnachfrage im 

Ausgangszustand aus eigenen Zählungen die Bemessungsverkehrsstärke MSV ermittelt. Dabei wird die 

Lage des Erhebungstages im Jahresverlauf den mit dem Verfahren abgedeckten Zeiträumen April-Juni 

und September-Oktober gleichgesetzt. 

Formblatt L2-1: Ableitung der Verkehrsnachfrage im 

Ausgangszustand nach eigenen Zählungen 

 

UNO 11*IIINIte 1101«011 
gei QM WUMM% witmlumvinUo 

Alielb 
WAU« 

Strecke: Kreisstraße K 31 (Wulfsdorfer Weg) 

0 Verkehrscharakteristik (Werktags-/Freizeitverkehr) Werktagsverkehr 

1 Art der Zählung (Tages-/Wochenzählung) Tageszählung 

2 Zähltage Di/Mi/Do 

3 Zählzeitraum Normalwoche Sommer 

4 gewähltes Zähldatum Donnerstag, 19. April 2018 

5 gewählte Zählzeiten 0 - 24 Uhr 

Fahrtrichtung Süd Nord 

6 maßgebende Spitzenstunde aus der Zählung 
16.15 - 17.15 

Uhr 

16.00 - 17.00 

Uhr 

7 Verkehrsstärke in der Spitzenstunde qsz, [Kfz/hl 107 109 

8 
Korrekturfaktor 

fq  H 
(Tabelle [2-3 oder Tabelle 12-4) 

1,07 1,07 

9 
Bemessungsverkehrsstärke 

 
(GI. (L2-3)) 

qB,,,, [Kfz/h] 114 117 

10 
Median der SV-Anteile in den fünf am 

bs„,z, 19,6] 
stärksten belasteten Stunden der Zählung 

3,6 3,5 

11 Korrekturfaktor (Tabelle L2-5) fs. [-] 0,75 0,75 

12 
bemessungsrelavanter SV-Anteil im 

4., i96] 
Ausgangszustand (Gl. (12-4)) 

3 3 

Bild 2.3. Ableitung der Verkehrsnachfrage im Ausgangszustand aus eigenen Zählungen 

Gemeinde Probsteierhagen — 8-Plan Nr. 13, Wohnbauentwicklung 
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Die gemäß Bild 2.3 ermittelten Verkehrsstärken der MSV werden, anteilig der erhobenen 

Verkehrsstärken am Querschnitt des Wulfsdorfer Weges (K 31), wie folgt dargestellt: 

Bild 2.4: Bemessungsverkehrsstärke, MSV 

Gemeinde Probsteierhagen — 8-Plan Nr. 13, Wohnbauentwicklung 

Verkehrsgutachten 



3 Verkehrsprognose 2030 Seite 10 

3 Verkehrsprognose 2030 

3.1 Allgemeine Verkehrsentwicklung 

Als Prognosehorizont für die Verkehrsberechnung wird das momentan in der Verkehrsplanung übliche 

Jahr 2030 angesetzt. 

Die allgemeine Verkehrsentwicklung bis zu diesem Prognosejahr, bedingt durch strukturelle 

Veränderungen außerhalb des Planungsraumes, wird anhand einer Prognosebetrachtung auf 

Grundlage der Shell-Pkw-Szenarien bis 2040 [5] sowie gemäß der Kleinräumigen Bevölkerungs- und 

Haushaltsprognose Kreis Plön [6] angesetzt. Diese beschreibt eine allgemeine Abnahme der 

Bevölkerung im Kreis Plön, mit der Ausnahme der Gemeinde Probsteierhagen. Hier ist eine 

Bevölkerungszunahme zu erwarten. Die Prognose der allgemeinen Verkehrsentwicklung beinhaltet 

unter anderem die erwarteten Veränderung der Jahresfahrleistung je Pkw, der Entwicklung des 

Motorisierungsgrades je Einwohner, der Güterverkehrsleistung sowie der Bevölkerungsentwicklung. 

Demnach findet im Planungsraum ausgehend vom Analysejahr 2018 bis zum Prognosejahr 2030 

insgesamt eine Zunahme der Grundbelastung um ca. 2,3 % im Pkw-Verkehr statt. 

Im Schwerverkehr wird entsprechend der Verkehrsverflechtungsprognose [7] landesweit von einer 

Zunahme der des Transportaufkommens von 2010 bis 2030 um bis zu 20 % im Straßengüterverkehr 

ausgegangen. Bei linearem Entwicklungsansatz entspricht dieses ausgehend von Basisjahr 2018 eine 

Verkehrszunahme um 11,1% im Schwerverkehr (>3,5 t). 

Für den gesamten Kfz-Verkehr ergibt sich bei erhobenem Schwerverkehrsanteil von ca. 1,9 % demnach 

eine Zunahme der allgemeinen Verkehrsentwicklung um 2,4 %. 

In Bild 3.1 werden die herangezogenen Eingangsdaten sowie die rechnerische Ermittlung der 

Entwicklungsfaktoren aufgeführt. 

Gemeinde Probsteierhagen —13-Plan Nr. 13, Wohnbauentwicklung 
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Bild 3.1: Prognose der allgemeinen Verkehrsentwicklung 

Gemeinde Probsteierhagen —13-Plan Nr. 13, Wohnbauentwiddung 

Verkehrsgutachten 
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3.2 Verkehrsaufkommen des Vorhabens 

3.2.1 Abschätzung des Verkehrsaufkommens 

Der B-Plan Nr. 13 der Gemeinde Probsteierhagen soll die Entwicklung von 130 bis 150 Wohneinheiten 

zulassen. Für den Ansatz auf der sicheren Seite wird von einer Einrichtung von 150 Wohneinheiten 

ausgegangen. Zur Ermittlung des potentiellen Verkehrsaufkommens wurde eine Abschätzung über 

Richtwerte gemäß der Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen [8] 

durchgeführt. 

Über die in Anlage 1 aufgeführten Eingangsdaten ergibt sich für 150 Wohneinheiten ein minimales 

Verkehrsaufkommen im Kraftfahrzeugverkehr von 373 Kfz/24h und eine maximales 

Verkehrsaufkommen von 1.339 Kfz/24h in der Summe aus Quell- und Zielverkehr. 

Für die nachfolgende Berechnung wird zweckmäßigerweise der arithmetische Mittelwert unter 

Beachtung der Spitzenstundenanteile für Bewohnerverkehre von 7 % für die morgendliche 

Spitzenstunde (7.15 bis 8.15 Uhr) und 10% für die nachmittägliche Spitzenstunde (16.15 bis 17.15 Uhr) 

gemäß der Hinweise für die Schätzung von Gebietstypen [8] verwendet. 

Es ergeben sich demnach folgende Verkehrsaufkommen: 

• Tag: 856 Kfz/24h davon 50 Lkw/24h in der Summe aus Quell- und Zielverkehr, 

• morgens: 60 Kfz/h davon 4 Lkw/h in der Summe aus Quell- und Zielverkehr, 

• nachmittags: 86 Kfz/h davon 5 Lkw/h in der Summe aus Quell- und Zielverkehr. 
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3.3 Verkehrsverteilung 

Die Verteilung des Verkehrsaufkommens wird zu 80 % in Richtung des Gemeindekerns und dem 

Anschluss an die Landesstraße L 50 angenommen. Die L 50 bindet die Gemeinde Probsteierhagen an 

die Landeshauptstadt Kiel an und wird daher als Reiseziel des überwiegenden Bevölkerungsteils des 

neuen Wohngebietes angesehen. Die verbleibenden 20 % des Verkehrsaufkommens werden auf dem 

Wulfsdorfer Weg (K 31) in Richtung Tökendorf und im weiteren Verlauf zur Bundesstraße B 202 

angenommen. 

Nachfolgend wird die angenommene Verteilung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens zur 

Bemessungsverkehrsstärke MSV nach Erschließung des geplanten Wohngebietes an den Wulfsdorfer 

Weg (Kn) dargestellt. 

zusätzliches Verkehrsaufkommen 

(nachmittägl. Spitzenstunde) 

B-Plan Nr. 13: 27 Kfz/h 59 KWh 

Bild 3.2: Verkehrsverteilung, zusätzliches Aufkommen 
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3.4 Verkehrsbelastung — Prognose-Planfall 2030 (PPF 2030) 

Der Prognose-Planfall 2030 berücksichtigt die allgemeine Verkehrsentwicklung bis zum 

Prognosejahr 2030 gemäß Abschnitt 3.1 sowie das Verkehrsaufkommen des B-Planes Nr. 13. Die 

Verkehrsstärken stellen sich im Prognose-Planfall 2030 an der neu entstehenden Einmündung 

Wulfsdorfer Weg (K 31) / Erschließung 8-Plan Nr. 13 folgendermaßen dar: 

Bild 3.3: Verkehrsstärken — Prognose-Planfall 2030 

Folgende durchschnittliche tägliche Verkehrsstärken werden nach der Wohnentwicklung auf dem 

Wulfsdorfer Weg (K 31) vorhanden sein: 

Wulfsdorfer Weg (K 31) nördlich Erschließungsstraße: 2600 Kfz/24h in der Summe aus Quell-

 

und Zielverkehr, 

Wulfsdorfer Weg (K 31) südlich Erschließungsstraße: 2100 Kfz/24h in der Summe aus Quell-

 

und Zielverkehr, 

Erschließungsstraße B-Plan Nr. 13: 900 Kfz/24 h in der Summe aus Quell-

 

und Zielverkehr 
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4 Nachweis der Leistungsfähigkeit gemäß H135 2015 

4.1 Grundlagen 

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte erfolgt nach dem Handbuch zur Bemessung 

von Straßenverkehrsanlagen, HBS 2015 [4]. 

Entsprechend des Handbuchs erfolgt eine Einstufung der Leistungsfähigkeit in Qualitätsstufen des 

Verkehrsablaufs (QSV). Diese werden mit den Buchstaben A bis F bezeichnet. Die Zuordnung einer 

Verkehrsanlage in eine Qualitätsstufe erfolgt anhand der berechneten mittleren Wartezeiten der 

Verkehrsteilnehmer. Folgende Darstellung beschreibt die, den Stufen zugeordneten, 

Verkehrsqualitäten. 

A: Die individuelle Bewegungsfreiheit der Verkehrsteilnehmer ist nahezu nicht beeinträchtigt. Die 

Wartezeiten sind für die Verkehrsteilnehmer sehr kurz. Der Verkehrsfluss ist frei. 

B: Die individuelle Bewegungsfreiheit der Verkehrsteilnehmer ist nur im geringen Maße 

beeinträchtigt. Die Wartezeiten sind für die Verkehrsteilnehmer kurz. Der Verkehrsfluss ist 

nahezu frei. 

C: Die individuelle Bewegungsfreiheit der Verkehrsteilnehmer ist spürbar beeinträchtigt. Die 

Wartezeiten sind für die Verkehrsteilnehmer spürbar. Der Verkehrsfluss ist stabil. 

D: Die individuelle Bewegungsfreiheit der Verkehrsteilnehmer ist deutlich beeinträchtigt. Die 

Wartezeiten sind für die Verkehrsteilnehmer beträchtlich. Der Verkehrsfluss ist noch stabil. 

E: Die individuelle Bewegungsfreiheit der Verkehrsteilnehmer ist nahezu ständig beeinträchtigt. 

Die Wartezeiten sind für die Verkehrsteilnehmer lang und streuen erheblich. Die Grenze der 

Funktionsfähigkeit wird erreicht. Der Verkehrsfluss ist instabil. 

F: Die individuelle Bewegungsfreiheit der Verkehrsteilnehmer ist ständig beeinträchtigt. Die 

Wartezeiten sind für die Verkehrsteilnehmer sehr lang. Die Funktionsfähigkeit ist nicht mehr 

gegeben. 

QSV 

 

zulässige mittlere 
ohne Lichtsignalanlage 

Wartezeit w [s] 
mit Lichtsignalanlage 

A 

B 

D 

E 
> 

5 10 
< 20 
5 30 
5 45 

>45 

45 + Kapazitätsüberschreitung >70 

5_ 20 
35 
50 

5 70 
> 70 

+ Kapazitätsüberschreitung 

Tabelle 4.1: Zuordnung der Verkehrsanlagen zur QSV 

Die Bewertung des gesamten Knotenpunktes erfolgt immer entsprechend der schwächsten 

Leistungsfähigkeit eines Fahrzeugstromes. 

In der hier durchgeführten Berechnung der Leistungsfähigkeit sollte die Qualitätsstufe D mit einer 

Wartezeit von 5 45 s bei Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage und mit einer Wartezeit von 70 s bei 

Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage als höchstens zulässige Verkehrsqualität angestrebt werden. Die 

Qualitätsstufen E und F sind ein Indikator für eine nicht vorhandene Leistungsfähigkeit. 
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4.2 Leistungsfähigkeitsberechnung 

Grundlagen der Leistungsfähigkeitsberechnung sind die ermittelten Bemessungsverkehrsstärken des 

Prognose-Planfalls 2030. Die folgende Tabelle 4.2 fasst die Ergebnisse der 

Leistungsfähigkeitsberechnung zusammen und stellt die mittlere Wartezeit, die Auslastung sowie die 

rechnerische Staulänge für den maßgebenden Verkehrsstrom des Linkseinbiegers aus der 

untergeordneten Straße zur Bestimmung der Qualitätsstufe des Verkehrsablaufes dar. Zusätzlich wird 

der Verkehrsstrom des Linksabbiegers dargestellt, welche im Zuge der Bestimmung des erforderlichen 

Ausbaustandards eine Rolle spielt. 

Gemäß dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, HBS 2015 [4] wird die 

Staulänge berücksichtigt, die in 95 % der Zeit während eines Bemessungsintervalls von einer Stunde 

nicht überschritten wird. 

 

Betrachtungsfall Bezeichnung 

Zusammenfassung der 

betrachteter 
Verkehrsstrom 

mittl. 
Wartezeit  

[s) 

Leistungsfähigkeiten 

Auslastung 

CY4 

Staulänge 

[Kfz] 

QSV 

i -1 

Anlagennr. 

 

Wulfsdorfer Weg (K 31)/ B-Plan Nr. 13 

 

PPF 2030 
(MSV) 

vorfahrtgeregelt 
(Bestand) 

Linkseinbieger aus der 
Erschließungsstraße in 
den Wulfsdorfer Weg 

5,6 3.2 1 A 

Ani 3 

 

PPF 2030 
(MSV) 

wrfahrtgeregelt 
(Bestand) 

Linksabbieger aus dem 
Wulfsdorfer Weg in die 
Erschließungsstraße 

3,4 1 1 1 A 

Tabelle 4.2: Zusammenfassung der Leistungsfähigkeiten 

Es zeigt sich, dass der Knotenpunkt Wulfsdorfer Weg / Erschließung B-Plan Nr. 13 im Prognose-

Planfall 2030 in der Lage ist, die Verkehre mit einer sehr guten Qualitätsstufe „A" langfristig 

leistungsfähig abzuwickeln. Für den Linksabbieger aus dem Wulfsdorfer Weg (K 3/) in die 

Erschließungsstraße des B-Planes Nr. 13 liegt die Wahrscheinlichkeit eines rückstaufreien Zustandes 

(N95) bei 100 %. Es bestehen darüber hinaus deutliche Kapazitätsreserven. 
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5 Beurteilung der äußeren Erschließung 

5.1 Einstufung der Straßenfunktion gemäß RIN 

Bei dem Wulfsdorfer Weg (K31) handelt es sich gemäß der Richtlinien für die Netzgestaltung, RIN 2008 

[9] um eine Landstraße der Verbindungsfunktionsstufe IV. Als Nahbereichsstraße verbindet sie die 

Gemeinde Probsteierhagen ohne zentralörtliche Funktion mit dem Gemeinden Tökendorf und 

Liliental. Über die anschließende Landesstraße L 211 wird das Mittelzentrum Preetz angeschlossen. 

Der 8-Plan Nr. 13 der Gemeinde Probsteierhagen bildet den neuen südlichen Siedlungsrand. Da das 

geplante Wohngebiet über eine Erschließungsstraße erschlossen wird, behält der Streckenabschnitt 

seinen außerörtlichen Charakter. Somit ist die Kreisstraße K31 in diesem Abschnitt auch zukünftig in 

die Kategorie LS IV einzustufen, so dass die Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, RAL [1] gelten. 

Die Erschließungsstraße des Entwicklungsgebietes wird gemäß der Richtlinie für die Netzgestaltung, 

RIN 2008 [9] der Verbindungsfunktionsstufe V als Verbindung zwischen Grundstücken und der 

Gemeinde zugeordnet. Daraus ergibt sich die Verkehrswegekategorie ES V (Erschließungsstraße). 

Bild 5.1: Verbindungsfunktion, Wulfsdorfer Weg (K 31) 
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Der Wulfsdorfer Weg (K 31) befindet sich in einem Übergangsbereich zwischen dem innerörtlichen und 

außerörtlichen Bereich. Da der vorgesehene Erschließungspunkt innerhalb der Ortstafeln liegt, könnte 

der Straßenbereich ebenso als Stadtstraße definiert werden. Es handelt sich dann um eine anbaufreie 

Hauptverkehrsstraße der Kategoriengruppe VS. Dementsprechend wäre die Richtlinie zur Anlage von 

Stadtstraßen, RASt 06 [10] als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Gemäß Tabelle 44 der RASt 06 

[10] ist bei einer Verkehrsstärke des Stromes, aus dem abgebogen wird, von ca. 130 Kfz/h und einem 

Linksabbiegeaufkommen von 12 Kfz/h in der maßgebenden Spitzenstunde keine Linksabbiegeeinrich-

tung vorzusehen. 

5.2 Gestaltungsmerkmale gemäß RAL 

Die gemäß RIN [9] ermittelte Verbindungsfunktionsstufe LS IV wird nach den Richtlinien für die Anlage 

von Landstraßen, RAL [1] die Entwurfsklasse EKL 4 zugeordnet. Deren im Regelquerschnitt RQ 9 

vorgesehenen Fahrbahnbreite von 6,00 m wird mit der heute vorhandenen Fahrbahnbreite 

eingehalten. 

Entsprechend der RAL [1] wird der an der Einmündung einzusetzende Knotenpunkttyp nach 

Abschnitt 6.3.2 Tabelle 22 als vorfahrtgeregelte Einmündung ohne Lichtsignalanlage ausgebildet. 

Die RAL [1] sieht für die Verkehrswegekategorie ES V, der die Erschließungsstraße des B-Plan Nr. 13 

gemäß RIN [9] angehört, keine eigene Entwurfsklasse vor. Daher wird diese in die kleinstmögliche 

Entwurfsklasse EKL 4 als „gering belasteter Wirtschaftsweg oder Grundstückszufahrt" eingeordnet. 

Der anzuwendende Linksabbiegetyp bestimmt sich nach Abschnitt 6.4.5 Tabelle 28 aufgrund der 

Entwurfsklasse bzw. der Verbindungsfunktion der untergeordneten Straße zu Typ LA 4. Er entspräche 

damit einen Aufstellbereich mit einer Fahrbahnaufweitung. Er kommt dann zum Einsatz, wenn kein 

nennenswerter Rückstau (N95 1 Fz) der Linksabbieger zu erwarten ist, was hier der Fall ist (siehe 

Abschnitt 4.2 Leistungsfähigkeitsberechnung). 

Die geringe Verkehrsstärke der Linksabbieger von ungünstig prognostizierten 12 Kfz/h rechtfertigt eine 

Abwägung darüber, ob auch ein Linksabbiegen ohne bauliche Veränderung zugelassen werden kann. 

Gemäß Abschnitt 6.4.5, Absatz „Linksabbiegen ohne bauliche Veränderung" der RAL [1] darf eine 

Erschließung von gering belasteten Wirtschaftswegen oder Grundstückszufahrten an Straßen der 

Entwurfsklasse EKL 4 regelmäßig auch ohne bauliche Veränderung erfolgen. 

Dies wird wie folgt begründet: 

• Die Grundbelastung des Wulfsdorfer Weges (K31) fällt mit ca. 2.200 Kfz/24h am Erhebungstag 

bzw. 1.900 Kfz/24h als durchschnittlicher täglicher Verkehr sehr schwach aus, 

• das Verkehrsaufkommen des B-Planes Nr. 13 ist mit 856 Kfz/24h bzw. 86 Kfz/h gering, 

• die Verkehrsverteilung erfolgt zu 80 % von und zum nördlich gelegenen Gemeindekern und 

der Landesstraße L 50 mit ihrer Verbindungsfunktion zum Oberzentrum Kiel, so dass kaum 

Linksabbieger aus südlicher Richtung in das Wohngebiet auftreten, 

Gemeinde Probsteierhagen — 8-Plan Nr. 13, VVohnbauentwicklung 
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• die Wahrscheinlichkeit des Rückstaufreien Zustandes in dem Wulfsdorfer Weg (K31) beträgt 

N95 = ca. 100 %, 

• die Streckencharakteristik des Wulfsdorfer Weges (K 31) ist geprägt von Knotenpunkten ohne 

Linksabbiegehilfen, 

• der Einmündungsbereich befindet sich innerhalb der Ortstafel und ist somit mit einer 

Geschwindigkeit von 50 km/h zu befahren, 

• die Einmündung liegt im gradlinigen Streckenabschnitt des Wulfsdorfer Weges (K 31), mit 

guten Sichtverhältnissen auf abbiegende Fahrzeuge sowie sich an den Knotenpunkt 

annähernde Fahrzeuge. 

5.3 Gestaltungsempfehlungen 

5.3.1 Einmündende Erschließungsstraße 

Zur Gewährleistung eines Begegnungsfalles zwischen Pkw und Lkw im Einmündungsbereich der 

Erschließungsstraße in den Wulfsdorfer Weg (K 31) wird eine Breite von 5,50 m empfohlen. 

5.3.2 Fußgängerverkehr 

Die Erschließungsplanung des B-Planes Nr. 13 (Bild 1.2) sieht im Norden eine fußläufige Verbindung an 

die Wohnstraße Blomeweg vor. Außerdem werden die vorhandenen Verbindungen südlich der 

bestehenden Bebauung vervollständigt. Im Osten ist zusätzlich zu der Erschließungsstraße für den Kfz-

Verkehr eine weitere fußläufige Anbindung im südlichen Gebiet vorgesehen. Der gemeinsame Geh-

und Radweg des Wulfsdorfer Weges (K31) befindet sich, wie das B-Plangebiet auch, westlich der 

Fahrbahn, wodurch kein Querungsbedarf entsteht. Die umliegenden vorhandenen Wegeverbindungen 

für Fußgänger im Waldgebiet und durch die Feldmark werden ebenfalls durch Durchlässe zwischen 

den Grundstücken im Süden und Westen angeschlossen. 

5.3.3 Radverkehrsführung 

Der Radverkehr kann innerhalb des Planungsgebietes als Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt 

werden. Als Anbindung an die bestehende Wohnbebauung im Blomeweg kann die geplante fußläufige 

Verbindung in entsprechendem Ausbau vorgesehen werden. 

Im Osten des Planungsgebietes wird der Radverkehr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg im 

Zweirichtungsverkehr westlich des Wulfsdorfer Weges (K 31) geführt. Aufgrund der Lage des Radweges 

ist kein Querungsbedarf und somit keine bauliche Veränderung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

des Radfahrers notwendig. 
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6 Zusammenfassung und Empfehlung 

6.1 Zusammenfassung 

Aufgabenstellung 

In der Gemeinde Probsteierhagen ist über den B-Plan Nr. 13 die Entwicklung eines weiteren 

Wohngebietes geplant. Das Planungsgebiet, welches zurzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt 

wird, befindet sich südlich des Gemeindekerns und westlich des Wulfsdorfer Weges (K31). Im Norden 

wird das Gebiet durch die Dörfergemeinschaftsschule sowie den Blomeweg begrenzt. Westlich 

angrenzend befinden sich ein Waldstück und die Hagenauer Au. Südlich befinden sich weitere 

landwirtschaftliche Flächen. 

Die Erschließung der 130 bis 150 geplanten Wohneinheiten in der in sich geschlossenen 

Entwicklungsfläche ist über eine Einmündung an dem Wulfsdorfer Weg (K 31) vorgesehen. 

Im Rahmen des hier vorliegenden Verkehrsgutachtens war zu klären, ob und in welchem Umfang das 

vorhandene Straßennetz in der Lage ist, das zukünftige Verkehrsaufkommen zu bewältigen, sowie die 

Notwendigkeit der Anlage eines Linksabbiegestreifens, gemäß der Richtlinien für die Anlage von 

Landstraßen, RAL [1], zu bewerten. 

Datengrundlage 

Zur Ermittlung des derzeitigen Verkehrsgeschehens im Untersuchungsraum wurden am Donnerstag, 

dem 19.04.2018 Verkehrserhebungen am Querschnitt des Wulfsdorfer Weges (K 31) durchgeführt. Der 

Zähltag kann als repräsentativer Normalwerktag betrachtet werden, da keine relevanten 

Beeinflussungen durch Witterung, Verkehrsbehinderungen, Ferienzeiten oder Feiertage vorlagen. Die 

Spitzenstunde des Tages liegt demnach zwischen 16.15 und 17.15 Uhr. Die maßgebende 

Bemessungsverkehrsstärke MSV wurde anhand des Formblattes L2-1 gemäß HBS 2015 [4] ermittelt. 

Verkehrsprognose 

Insgesamt wird für den B-Plan Nr. 13 folgende Verkehrserzeugung abgeschätzt: 

• Tag: 856 Kfz/24h davon 50 Lkw/24h in der Summe aus Quell- und Zielverkehr, 

• nachmittags: 86 Kfz/h davon 5 Lkw/h in der Summe aus Quell- und Zielverkehr. 

Leistungsfähigkeit 

Es zeigt sich, dass der Knotenpunkt Wulfsdorfer Weg (K 31) / Erschließungsstraße B-Plan Nr. 13 im 

Prognose-Planfall 2030 in der Lage ist, die Verkehre mit einer sehr guten Qualitätsstufe „A" langfristig 

leistungsfähig abzuwickeln. Für den Linksabbieger aus dem Wulfsdorfer Weg (K 31) in die 

Erschließungsstraße liegt die Wahrscheinlichkeit eines rückstaufreien Zustandes (N95) bei 100 %. Es 

bestehen darüber hinaus deutliche Kapazitätsreserven. 
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6.2 Empfehlung 

Die Einmündung Wulfsdorfer Weg (K 31) / Erschließungsstraße B-Plan Nr. 13 ist in der Lage die 

Verkehre auch ohne bauliche Anlage einer Linksabbiegehilfe leistungsfähig abzuwickeln. Ein Rückstau 

des Linksabbiegers aus dem Wulfsdorfer Weg (K 31) tritt nicht auf. Darüber hinaus bestehen deutliche 

Kapazitätsreserven. 

Gemäß Abschnitt 6.4.5, Absatz „Linksabbiegen ohne bauliche Veränderung" der RAL [1] darf eine 

Erschließung von gering belasteten Wirtschaftswegen oder Grundstückszufahrten an Straßen der 

Entwurfsklasse EKL 4 regelmäßig auch ohne bauliche Veränderung erfolgen. 

Dass dieser Fall hier anwendbar ist, wird wie folgt begründet: 

• Die Grundbelastung des Wulfsdorfer Weges (K 31) fällt mit ca. 2.200 Kfz/24h am Erhebungstag 

bzw. 1.900 Kfz/24h als durchschnittlicher täglicher Verkehr schwach aus, 

• das Verkehrsaufkommen des B-Planes Nr. 13 ist mit 856 Kfz/24h bzw. 86 Kfz/h gering, 

• die Verkehrsverteilung erfolgt zu 80 % von und zum nördlich gelegenen Gemeindekern und 

der Landesstraße L 50, welche an das Oberzentrum Kiel anbindet, so dass kaum Linksabbieger 

aus südlicher Richtung in das Wohngebiet auftreten, 

• die Wahrscheinlichkeit des rückstaufreien Zustandes in dem Wulfsdorfer Weg (K 31) beträgt 

N95 = ca. 100%, 

• die Streckencharakteristik des Wulfsdorfer Weges (K31) ist geprägt von Knotenpunkten ohne 

Linksabbiegehilfen, 

• der Einmündungsbereich befindet sich innerhalb der Ortstafel und ist somit mit einer 

Geschwindigkeit von 50 km/h zu befahren, 

• die Einmündung liegt im gradlinigen Streckenabschnitt des Wulfsdorfer Weges (K 31), mit 

guten Sichtverhältnissen auf abbiegende Fahrzeuge sowie sich an den Knotenpunkt 

annähernde Fahrzeuge. 

Entsprechend der erfolgten Erläuterungen kann ein Linksabbiegen in die Erschließungsstraße 

richtlinienkonform ohne bauliche Veränderungen des Wulfsdorfer Weges (K31) erfolgen. 

Zur Führung des Rad- und Fußgängerverkehrs wird auch Abschnitt 5.3 Gestaltungsempfehlungen 

verwiesen. 

Aufgestellt: 

Neumünster, den 30.04.2018 
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Gemeinde: Probsteierhagen 

Straße: Wulfsdorfer Weg 

Datum: Donnerstag, 19.04.2018 
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Abschätzung des Verkehrsaufkommens A illiblw 
entsprechend der 'Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens 
von Gebietstypen' der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Ausgabe 2006, Bosserhoff 2016 
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INGENIEUR, 1[11(1GER & KOV 

 

1.Eingangsdaten 

Nutzung Wohneinheiten Geschossfläche 

H [ml 
Wohnen 150 o 

2.Bewohnerverkehr 

(gemaß VerBau_Bosserhoff 2016) Einwohner je Wohneinheit: 3,0 Einw. / WE 

Min 

3,5 Einw. / WE 

Max 

Einwohner: 450 Einw. 

(gemäß Ver Bau_Bosserhoff 2016) Wegehäufigkeit: 3,0 Wege / 24 h 

(gemäß Ver_Bau_Bosserhoff 2016) Pkw-Besetzungsgrad: 1,3 Personen / Fz 

(gemäß 3.5.2 i. V. 3.3.4 Bosserhoff) Verbundeffekt: 0% 

(gemäß 3.2.5) MIV-Anteil: 30% 

525 Einw. 

4,0 Wege / 24 h 

1,2 Personen / Fz 

0% 

70% 

Summe Quell-/Ziel 312 Kfz/24h 1225 Kfz/24h 

3.Besucherverkehr 

 

Wohnen: 

Min Max 

,gerrar, 32 4 Anteil an Bewohnerverkehr: 5% 5% 

Summe Quell-/Ziel 16 Kfz/24h 61 Kfz/24h 

4.Wirtschaftsverkehr 

 

Wohnen: 

Min Max 

(gernall 3 2 81 Aufkommen je Einwohner: 0,10 Lkw-Fahrten / Einw. 0,10 Lkw-Fahrten / Einw. 

Summe Quell-/Ziel 45 Lkw/24h 53 Lkw/24h 

M in Max 

Gesamtverkehrsaufkommen [Kfz/24h davon Lkw/24h]: 373 / 45 1339 / 53 

arithmetischer Tagesmittelwert [Kfz/24h davon Lkw/24h1: 856 / 50 

Spitzenstunde 07:15 Uhr: 7% 

 

Spitzenstunde morgens [Kfz/h davon Lkw/h]: 60 / 4 

Verteilung Quell- und Zielverkehr QV ZV 

85% 15% 

Quellverkehr / Zielverkehr [Kfz/h] 51 9 

 

Spitzenstunde 16:15 Uhr: /0% 

Spitzenstunde nachmittags [Kfz/h davon Lkw/h]: 86 I 5 

Verteilung Quell- und Zielverkehr QV ZV 

31% 69% 

Quellverkehr / Zielverkehr [Kfz/h] 27 59 

Anlage 2 



Bewertungsmethode : HBS 2015 

Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung) 

Lage des Knotenpunktes : Außerorts 

Belastung : PPF 2030 
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Projekt Probsteierhagen, B-Plan Nr. 13 

Knotenpunkt Wulsdorfer Weg / Erschließung B-Plan Nr. 13 

Auftragsnr. 118.2227 Variante PPF 2030 Datum 30.04.2018 

Bearbeiter Wasser- und Verkehrs-Kontor Abzeichnung 
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